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ZUSAMMENFASSUNG 

Angesichts weltweiter Krisen wie dem Artensterben und dem Klimawandel ist eine nachhaltige, res-

sourcenschonende Siedlungsentwicklung dringender denn je. Diese stellt in den wirtschaftlich starken 

und in vielen Landesteilen wachsenden Ländern Deutschland und der Schweiz eine große Herausforde-

rung dar. Die Steuerung der Siedlungsentwicklung und die Koordination raumrelevanter Interessen ge-

hört zu den Kernaufgaben der Raumplanung. Mit der Landes- und Regionalplanung in Deutschland 

sowie der kantonalen Richtplanung in der Schweiz kommt der verbindlichen, überörtlichen Ebene der 

Raumplanung in diesen zwei Ländern eine im europäischen Vergleich hohe Bedeutung zu. Überörtliche 

Raumordnungspläne sind in beiden Staaten flächendeckend verpflichtend aufzustellen und enthalten 

strategische Zielsetzungen und verbindliche Vorgaben zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. 

Wenig ist darüber bekannt, was überörtliche Raumplanung steuerungsfähig macht, wie die Koordination 

der verschiedenen Interessen und Belange in der Praxis genau abläuft, welche Rolle verschiedene Ak-

teure dabei spielen und welche Wirkungen die überörtliche Raumplanung unter welchen Umständen 

erzielt. Kurzum: es fehlt an Erkenntnissen darüber, wie überörtliche Raumplanung in der Praxis funkti-

oniert. 

Um diese Erkenntnislücken zu reduzieren, bietet sich eine Konzeptualisierung der Steuerungs- und Ko-

ordinationsfähigkeiten (Regional Governance Capacities) der überörtlichen Raumplanung bei der Sied-

lungsentwicklung an. Regional Governance Capacities sind in dieser Arbeit die potenziellen Fähigkeiten 

und tatsächlichen Leistungen der in die überörtliche Raumplanung involvierten Akteure, raumbezogene 

Interessen zu koordinieren und so die regionale Siedlungsentwicklung gezielt zu steuern. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung von Regional Governance Capacities für die Koordination raum-

bezogener Interessen und die überörtliche Steuerung der Siedlungsentwicklung durch die Analyse von 

Beispielen aus Deutschland und der Schweiz herauszuarbeiten. Unter Zuhilfenahme von Regional 

Governance Capacities wird untersucht, wie Regionen mit Raumordnungsplänen in der Planungspraxis 

umgehen, wie sie Instrumente der überörtlichen Raumplanung umsetzen und besser zu verstehen, wie 

im Raum sichtbare Ergebnisse überörtlicher Raumplanung zustande kommen.  

Empirische Grundlage ist eine Fallstudienanalyse mit je drei Regionen in Deutschland und der Schweiz, 

welche 2018-2022 im Rahmen eines SNF-Forschungsprojekts durchgeführt wurde. Dadurch ermöglicht 

diese Arbeit die Gegenüberstellung von Planungspraktiken, Ergebnissen räumlicher Planung sowie Re-

gional Governance Capacities in verschiedenen Regionen zweier Nationalstaaten. Die Datenerhebung 

basiert auf leitfadengestützten ExpertInneninterviews und Plan- sowie Dokumentenanalysen, ferner Be-

obachtungen. 
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Im Ergebnis liefert diese Arbeit erstens einen Analyserahmen für Regional Governance Capacities im 

Kontext der überörtlichen Raumplanung durch die Verknüpfung konzeptioneller Bausteine aus der Pla-

nungsevaluationsforschung und der Governanceforschung. Dadurch können Steuerungs- und Koordi-

nationsfähigkeiten für einzelne Planungsfälle untersucht und nachvollzogen werden – sowohl im Kon-

text von überörtlicher Raumplanung und Siedlungsentwicklung als auch im Kontext anderer Steue-

rungsbereiche (z. B. Erneuerbare Energien) und weiterer räumlicher Planungsebenen (z. B. kommunale 

Planung).  Zweitens fördert diese Arbeit eine neue Perspektive auf die Planungsevaluationsforschung, 

indem sie hilft, besser zu verstehen, wie im Raum sichtbare Planungsergebnisse zustande kommen. Dies 

geschieht durch die Verknüpfung des Conformance-Ansatzes der Planungsevaluationsforschung mit 

Regional Governance Capacities und durch die Anwendung qualitativer Erhebungsmethoden. Essentiell 

ist dabei die Betrachtung konkreter Planungsfälle vor Ort statt ganzer Gebietskörperschaften. Drittens 

untersucht diese Arbeit, wie Raumplanungsinstrumente in Governance-Prozessen durch die Kombina-

tionen formeller und informeller Instrumente und Prozesse und das Aushandeln alternativer Lösungen 

im Mehrebenensystem der überörtlichen Raumplanung umgesetzt werden. Dabei ist die Umsetzung ei-

nerseits von universellen Einflussfaktoren und andererseits von regionalen Besonderheiten wie den vor-

herrschenden Diskursen geprägt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Regional Governance Capacities eine zentrale Rolle dabei spielen, wie In-

strumente der überörtlichen Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in der Praxis ange-

wendet werden und welche Wirkungen sie dabei erzielen. Die Analyse von Steuerungsfähigkeiten, Steu-

erungsergebnissen und der Umsetzung von Raumplanungsinstrumenten hilft, besser zu verstehen, wie 

überörtliche Raumplanung in der Praxis funktioniert: durch eine Aneinanderreihung einzelner, in einen 

regionalen Kontext eingebetteter Planungsfälle, mit denen regionale Akteure situationsspezifisch um-

gehen. Diese Akteure sind selbst wiederum von Faktoren wie rechtlichen Rahmenbedingungen, aktuel-

len Diskursen, Einflussmöglichkeiten und persönlichen Interessen geleitet.  

Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung sind damit situativ und kontextspezi-

fisch und manifestieren sich in einer Vielzahl von Planungsfällen. Die zukünftige Raumplanungsfor-

schung sollte sich daher verstärkt mit einzelnen Planungsfällen auseinandersetzen und weitere Konzepte 

und Methoden erproben, mit denen sich diese Planungsfälle analysieren und nachvollziehen lassen. 

In der Praxis können Regional Governance Capacities erhöht werden, indem Akteure der überörtlichen 

Raumplanung Gelegenheiten wie neue oder veränderte gesellschaftliche Diskurse, politische Beschlüsse 

sowie Volksabstimmungen dafür nutzen, Einflussfaktoren auf die Planungspraxis zu verändern, beste-

hende Planungsinstrumente anders anzuwenden sowie neue Planungsinstrumente zu etablieren. Dafür 

braucht es gerade bei PlanerInnen Eigenschaften wie Überzeugungskraft, Verhandlungsgeschick und 

Durchsetzungsvermögen. Allerdings scheint die überörtliche Raumplanung vor allem in Deutschland 

bezogen auf die drohenden Krisen nicht ausreichend steuerungsfähig zu sein. Denn viele Planungspro-
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zesse sind langwierig, schwerfällig rechtlich angreifbar, komplex und teilweise abhängig von Partiku-

larinteressen einzelner Akteure. Es braucht eine anpassungsfähige, fehlerverzeihende und durchset-

zungsstarke überörtliche Raumplanung, welche die für die Zukunft wirklich essentiellen Belange stärker 

gewichtet und durch ihre Steuerungsfähigkeit zur Bewältigung der drohenden Krisen beiträgt. 
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I.1 Anlass 

In Deutschland und der Schweiz lässt sich – wie in vielen anderen hochentwickelten Staaten – eine 

anhaltend hohe Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke beobachten 

(Bovet/Reese/Köck 2018). Als Treiber dieses teils dispersen Siedlungsflächenwachstums werden in 

Deutschland und der Schweiz unter anderem die verbesserte Erreichbarkeit von Städten und Gemeinden 

(Siedentop 2009; Weilenmann/Seidl/Schulz 2017), fiskalische Fehlanreize wie Subventionen für Pend-

ler (Siedentop 2009; Waltert/Seidl 2013) sowie sinkende Haushaltsgrößen bei gleichzeitig wachsenden 

Pro-Kopf-Wohnflächen (Schultz/Dosch 2005; Weilenmann/Seidl/Schulz 2017) benannt. Hohe Infra-

strukturfolgekosten, der Verlust von fruchtbarem Ackerland und Wald sowie der Verlust von Tier- und 

Pflanzenarten durch die Fragmentierung der Landschaft sind beispielhafte negative Folgen dieser Ent-

wicklung (Siedentop 2005; Jaeger/Bertiller 2007; Meinel/Henger/Krüger et al. 2020). In der Schweiz 

kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund der Lage in den Alpen nur etwa drei Viertel der Landesfläche 

überhaupt für Siedlungs- und Verkehrszwecke genutzt werden können (BFS 2021b). 

Der Begriff „Siedlungs- und Verkehrsfläche“ im deutschen Sprachgebrauch entspricht dem Begriff 

„Siedlungsfläche“ in der Schweiz. In dieser Arbeit wird der Schweizer Begriff verwendet. Die Themen 

Zersiedelung und Flächenverbrauch haben sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in der gesell-

schaftlichen Debatte der letzten Jahre einen hohen Stellenwert eingenommen. Das Bewusstsein für die 

Probleme der anhaltenden Flächeninanspruchnahme und fortschreitenden Zersiedelung ist gestiegen. 

Dies zeigt sich in der Schweiz an den eidgenössischen Volksinitiativen „Landschaftsinitiative“ und 

„Zersiedelungsinitiative“ sowie in Deutschland beispielsweise am bayerischen Volksbegehren „Beton-

flut eindämmen‟ und in Baden-Württemberg an Bürgerbegehren gegen Satzungen von Bauleitplänen, 

welche nach der Einführung 2015 bis zum Jahr 2020 bereits 18 Mal lanciert wurden (Staatsministerium 

Baden-Württemberg o.J.; Bergische Universität Wuppertal 2021). Die Schweizer „Zersiedelungsinitia-

tive“ forderte eine Kompensationspflicht bei der Neueinzonung von Bauflächen und wurde 2019 vom 

Stimmvolk abgelehnt (Schweizerischer Bundesrat 2019). Sie folgte der im Jahr 2013 zugunsten der 

Teilrevision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) zurückgezogenen „Landschaftsinitia-

tive“. Diese Teilrevision verpflichtete die Kantone dazu, in den kantonalen Richtplänen die Siedlungs-

fläche sowie dessen Verteilung im Kanton abschließend festzulegen. Die Kantone hatten bis 2019 Zeit, 

ihre kantonale Richtpläne entsprechend anzupassen (ARE 2014a).  Das bayerische Volksbegehren „Be-

tonflut eindämmen“ (2018) zielte darauf ab, eine gesetzliche Grenze für die Flächenneuinanspruch-

nahme in Bayern einzuführen. Es wurde unter anderem aufgrund des Eingriffs in die kommunale Pla-

nungshoheit vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof als unzulässig erklärt (Bayerische Staatskanzlei 

2018).  

Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland besteht das politische Ziel, die Neuinanspruchnahme 

von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu senken (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). In 
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Deutschland ist hier das 30-Hektar-Ziel zu nennen. Im Jahr 2000 wurde in der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie das Ziel formuliert, die tägliche Flächenneuinanspruchnahme bis 2020 auf 30 Hektar am 

Tag zu reduzieren. Da im Jahr 2017 die tägliche Flächenneuinanspruchnahme noch bei 58 ha pro Tag 

lag und die Erreichung des 30-ha-Ziels bis 2020 als unrealistisch erschien, wurde das Ziel  im Rahmen 

der Fortschreibung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2016  auf das Jahr 2030 verschoben 

(BMBVS 2011; Umweltbundesamt 2017). Bis ins Jahr 2050 soll laut Klimaschutzplan eine Flächen-

kreislaufwirtschaft umgesetzt werden (Netto-Null-Flächenverbrauch) (Knieling/Muhl/Thümer 2022). 

Die Schweiz hat sich 2002 zum Ziel gesetzt, den Verbrauch an Siedlungsfläche pro Kopf auf den Mitte 

der 90er Jahre erreichten Wert, nämlich 400 m², zu beschränken (BFS 2021a). In der gesamten Schweiz 

betrug die Siedlungsfläche pro Kopf im Jahr 2018 396 m² und war in den Jahren davor z.T. höher (BFS 

2021a). Dieses Ziel führt in einem wachsenden Land wie der Schweiz (BFS 2020d) allerdings zu einem 

stetig steigenden Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche und stellt damit keine Flächenkreis-

laufwirtschaft dar. 

Die Siedlungsfläche in der Schweiz ist in 23 von 26 Kantonen1 zwischen 1992/1997 und 2013/2018 um 

16 % , in Deutschland zwischen 1996 und 2015 um 17 % gewachsen2 (BFS o.J; BFS 2020a; BFS 2021a; 

Umweltbundesamt 2017). Allerdings hat sich das Wachstum der Siedlungsfläche in der Schweiz und in 

Deutschland in den letzten Jahren verlangsamt ( BFS o.J.; Umweltbundesamt 2017). Die Herausforde-

rung, die Flächenneuinanspruchnahme zu begrenzen, besteht in wachsenden Regionen, aber auch in 

Regionen mit Bevölkerungsrückgang (Knieling/Muhl/Thümer 2022). Im Fokus dieser Arbeit stehen 

wachsende Regionen. In vielen wachsenden Regionen Deutschlands und der Schweiz ist davon auszu-

gehen, dass Siedlungsdruck besteht. In Stadtregionen ist zunehmend zu beobachten, dass sich aufgrund 

immer höherer Bodenpreise und zunehmender Flächenengpässe in den Kernstädten der Siedlungsdruck 

im weiteren Umland der Städte erhöht (Hesse/Mecklenbrauck/Polívka et al. 2016: 16; Volg-

mann/Growe/Münter et al. 2021). Die räumlichen Verflechtungen in vielen Stadtregionen erstrecken 

sich weit über die Grenzen der Kernstadt hinaus und machen eine regionale Steuerung der 

Siedlungsentwicklung notwendig (Priebs 2018b: 2550). Während in der Schweiz der Begriff 

„Zersiedelung“ in der öffentlichen Debatte häufig vorkommt, scheinen in Deutschland eher die Begriffe 

„Flächenverbrauch“ oder „Flächenfraß“ im Vordergrund zu stehen. 

Angesichts der gegenwärtigen, sich gegenseitig verstärkenden Krisen wie dem nie da gewesenen Verlust 

an Tier- und Pflanzenarten sowie der Klimakrise (WBGU 2011, 2020) ist eine Begrenzung der Flächen-

neuinanspruchnahme und eine Eindämmung der Zersiedelung heutzutage wichtiger denn je. Bereits 

2011 hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

eine große gesellschaftliche Transformation hin zu einem nachhaltigen Leben und Wirtschaften gefor-

                                                      
1 die neue Arealstatistik 2013/2018 lag zum Zeitpunkt des Erstellens dieser Arbeit nur für 23 Kantone vor. 
2 Die Schweizer Arealstatistik umfasst stets Zeiträume von sechs Jahren. 
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dert (WBGU 2011). In seinem neuen Gutachten betont der WBGU die Notwendigkeit einer „Land-

wende“ (WBGU 2020: 2) und verdeutlicht damit die Relevanz von Flächennutzungen bei der Bewälti-

gung dieser Krisen. Der Raumplanung lässt sich bei der Umsetzung einer solchen gesellschaftlichen 

Transformation eine hohe Bedeutung beimessen (Schulz/Warner 2021: 71; Knieling/Koch/Kruse et al. 

2021: 188).  

In Deutschland und der Schweiz ist die überörtliche, d. h. oberhalb der kommunalen Ebene angesiedelte, 

Raumplanung ein zentraler Akteur bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung, der Koordination raum-

bedeutsamer Interessen und der Lösung von Flächennutzungskonflikten (Konze/Scholich/Tönnies 

2012: 97; Priebs 2018a: 2048). Aufgabe der überörtlichen Raumplanung ist es, die „Flächeninanspruch-

nahme […] zu begrenzen“ (§2 Abs. 2 Raumordnungsgesetz Deutschland, ROG) und sicherzustellen, 

dass „der Boden haushälterisch genutzt“ wird (Art.1 Abs. 1 RPG). Wesentliches Instrument der überört-

lichen Raumplanung ist in der Schweiz die kantonale Richtplanung, welche in manchen Kantonen durch 

die regionale Richtplanung ergänzt wird, und in Deutschland die Landes- und Regionalplanung. Diese 

überörtliche Ebene der Raumplanung vermittelt zwischen kommunaler und nationaler Ebene und ist in 

Deutschland und der Schweiz im europäischen Vergleich stark ausgeprägt (KPK 2016; Priebs 2018a: 

2047). Kantonale Richtpläne, Landesraumordnungspläne und regionale Raumordnungspläne sind bun-

desweit verpflichtend und flächendeckend aufzustellen. Sie enthalten sowohl strategische Zielsetzungen 

als auch behördenverbindliche Vorgaben, v. a. für die Kommunen (§ 13 ROG, Art. 6 RPG). Die in ihnen 

enthaltenen rechtsverbindlichen Festlegungen sind das Ergebnis einer umfangreichen Interessensabwä-

gung (KPK 2016; Priebs 2018a: 2050). Die überörtliche Raumplanung ist innerhalb der Kantone und 

Bundesländer unterschiedlich organisiert (Konze/Scholich/Tönnies 2012; Furkert/Skowronski 2018). 

Als föderale Staaten mit germanischem Rechtssystem gehören Deutschland und die Schweiz nach einer 

Studie von Newman und Thornley der gleichen „germanischen“ Planungsfamilie an (Newman/Thornley 

1996; Wiechmann 2010). Daher sind beide Länder für die Gegenüberstellung von Planungspraktiken 

und -ergebnissen im Rahmen der empirischen Raumplanungsforschung prädestiniert. 

I. 1.1 Forschungsbedarfe 

Wenig ist darüber bekannt, was überörtliche Raumplanung steuerungsfähig macht, wie die Koordination 

verschiedener Interessen und Belange genau abläuft, welche Rolle verschiedene Akteure dabei spielen 

und welche Wirkungen die überörtliche Raumplanung unter welchen Umständen erzielt. Kurzum: es 

fehlt an Erkenntnissen darüber, wie überörtliche Raumplanung in der Praxis funktioniert (Oliveira/Her-

sperger 2018; Pagliarin 2018; Schmitt/Wiechmann 2018). Mit Hilfe einer Governance-Perspektive las-

sen sich diese Erkenntnislücken bearbeiten, denn die überörtliche Raumplanung in ihrer „Sandwich-

Position“ zwischen übergeordneter und kommunaler Planung (Priebs 2018a) ist durch die horizontale 

und vertikale Koordination von Akteuren geprägt (Diller 2015: 114). Daraus lässt sich schließen, dass 

sich raumplanerische Fragestellungen mit dem Konzept von Regional Governance analysieren lassen 

(Nuissl/Heinrichs 2011; Schmitt/Wiechmann 2018). 
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Konkret fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf drei Forschungsbedarfe, welche sich auf die Steue-

rungs- und Koordinationsfähigkeit der überörtlichen Raumplanung, das Zustandekommen von Pla-

nungsergebnissen und die Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung beziehen. 

Forschungsbedarf 1: Fehlende Erkenntnisse über die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit 

und die Steuerungsleistungen der überörtlichen Raumplanung (Governance Capacities) und wie 

sich diese ermitteln lassen. Mehrere Studien betonen die Bedeutung von (governance) capacity, also 

den Fähigkeiten und Leistungen von an regionalen Governance-Prozessen beteiligten Akteuren, als ein 

wichtiges Element von Regional Governance (Howlett/Ramesh 2014; Davoudi/Cowie 2016; Sch-

mitt/Wiechmann 2018). Dennoch gibt es bislang wenige Versuche, diese Fähigkeiten und Leistungen 

im Kontext der räumlichen Planung zu konzeptionalisieren. Auf lokaler Ebene entwickelte die britische 

Stadtplanerin Patsy Healy in den Neunzigern ein sozialwissenschaftliches Konzept zur Ermittlung von 

Governance Capacity (Healey 1998; González/Healey 2005). Eine weitere Studie aus dem Jahr 2012 

untersucht die Fähigkeit regionaler Akteure (also Governance Capacity) die Siedlungsentwicklung stra-

tegisch zu steuern am Beispiel der Großregion Dublin (Walsh 2012). Eine systematische Konzeptiona-

lisierung von Governance Capacity im Kontext der überörtlichen Raumplanung, welche sowohl Pla-

nungspraktiken als auch die Ergebnisse und Wirkungen der überörtlichen Raumplanung einbezieht, 

fehlt bislang jedoch.   

Forschungsbedarf 2: Fehlende Erkenntnisse darüber, wie Planungsergebnisse zustande kommen 

und wie es zu Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen planerischen Intentionen und 

sichtbaren Ergebnissen im Raum kommt. Die Koordination raumbedeutsamer Interessen und die 

Steuerung der räumlichen Entwicklung sind wesentliche Ziele von Raumplanung (Danielzyk/Münter 

2018). Daraus resultiert die Frage, warum es in bestimmten Fällen zu Übereinstimmungen und in ande-

ren Fällen zu Abweichungen zwischen – beispielsweise in einem Raumordnungsplan festgelegten – 

planerischen Intentionen und tatsächlichen Entwicklungen vor Ort kommt. Über diese Frage, also das 

Verständnis über das Zustandekommen von Planungsergebnissen, ist erstaunlich wenig bekannt. Die 

meisten Studien zur Evaluation von Raumplanung untersuchen entweder, wie Akteure mit planerischen 

Intentionen umgehen (Performance-Perspektive) (Faludi 2000; Oliveira/Pinho 2009) oder sie verglei-

chen planerische Intentionen und im Raum sichtbare Ergebnisse, ohne detailliert nach den Gründen für 

das Zustandekommen dieser Ergebnisse zu forschen (Conformance-Perspektive) (Talen 1997; Gen-

naio/Hersperger/Bürgi 2009; Grădinaru/Iojă/Pătru-Stupariu et al. 2017). Studien aus der Conformance-

Perspektive bedienen sich dabei häufig quantitativer Methoden der Datenerhebung und -auswertung 

(Brody/Highfield 2005; Berke/Backhurst/Day et al. 2006; Wassmer 2006; Diller 2016). Eine Studie aus 

dem Jahr 2011 stellt hier eine Ausnahme dar, da sie qualitativ untersucht, woher Abweichungen zwi-

schen planerischen Intentionen und der tatsächlichen Entwicklung in der Metropolregion Detroit resul-

tieren (Loh 2011). Allerdings untersucht diese Studie nicht, wie es zu Übereinstimmung zwischen pla-

nerischen Intentionen und der tatsächlichen Entwicklung kommt und sie betrachtet auch nicht, welche 
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Rolle hier die Fähigkeiten und Leistungen der am regionalen Governance-Prozess beteiligten Akteure 

spielen.  

Forschungsbedarf 3: Mangel an Erkenntnissen darüber, wie Instrumente der überörtlichen 

Raumplanung umgesetzt werden. Die dringende Notwendigkeit einer flächensparenden und ressour-

censchonenden Siedlungsentwicklung sowie das Vorhandensein von Instrumenten der überörtlichen 

Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung werfen die Frage auf, wie diese Instrumente in 

regionalen Governance-Prozessen umgesetzt werden. Zur Umsetzung von Instrumenten der überörtli-

chen Raumplanung und zur Steuerung der Siedlungsentwicklung gibt es allerdings wenige empirische 

Studien. So bezieht sich die Planungsevaluationsforschung vor allem auf die Analyse von Raumord-

nungsplänen selbst (Planinhaltsanalysen, Implementationsstudien) oder auf die im Raum sichtbaren 

Wirkungen von Planung (Wirkungsanalysen) und weniger auf die Art und Weise der Umsetzung dieser 

Instrumente in Planungsprozessen (Diller 2016). Die raumbezogene Governance-Forschung liefert erste 

Erkenntnisse zur Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung. So hebt eine Studie zur 

Umsetzung strategischer Pläne in 18 Stadtregionen Europas die Bedeutung von Verhandlungen und 

finanziellen Fördermöglichkeiten in Governance-Prozessen hervor (Oliveira/Hersperger 2018). Eine 

weitere Studie aus dem Bereich der Governance-Forschung betrachtet die Umsetzung neu eingeführter 

Instrumente der überörtlichen Raumplanung in den Niederlanden und kommt unter anderem zu dem 

Schluss, dass diese häufig nicht mit den Zielen von Gemeinden übereinstimmen (van Straalen/Janssen-

Jansen/van den Brink 2014). Die Raumplanungswissenschaftlerin Wahrhusen hat in einer Governance-

Analyse für vier Planungsregionen in Deutschland untersucht, welche Faktoren die Umsetzung einer 

flächensparenden Siedlungsentwicklung durch Instrumente der Regionalplanung in Deutschland för-

dern und behindern (Wahrhusen 2021, 2019). Trotz dieser Studien besteht weiterhin Forschungsbedarf 

zur Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung (van Straalen/Janssen-Jansen/van den 

Brink 2014; Hersperger/Oliveira/Pagliarin et al. 2018). Wahrhusen betont die Notwendigkeit, neben 

Deutschland weitere Länder mit überörtlicher Raumplanungsebene zu betrachten (Wahrhusen 2021: 

289-290). Diesem Forschungsbedarf soll die vorliegende Arbeit Rechnung tragen. 

Konzeptionell basiert die vorliegende Arbeit vor allem auf Literatur aus den folgenden Forschungsbe-

reichen: 

 Literatur zu Regional Governance und Governance Capacity (u. a. Institutional Capacity, adminis-

trative capacity, adaptive capacity) z. B. Nuissl/Heinrichs 2011; Pütz 2011; Dang/Visseren-Hama-

kers/Arts 2016; Koop/Koetsier/Doornhof et al. 2017; Oliveira/Hersperger 2018; Schmitt/Wiech-

mann 2018. 

 Literatur zum Policy-Arrangement-Konzept, u. a. Arts/Leroy 2006; Molin/van den Konijnendijk 

Bosch 2014; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016. 

 Literatur zur Evaluation von Planung, u. a. Talen 1997; Faludi 2000; Laurian/Day/Berke et al. 2004; 

Brody/Highfield 2005; Berke/Backhurst/Day et al. 2006; Loh 2011; Alexander 2012; Diller 2016. 
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I.1.2 Zielsetzung der Arbeit, Forschungsfragen, Aufbau 

Um die oben genannten Erkenntnislücken zu reduzieren, bietet sich eine Konzeptualisierung der Steue-

rungs- und Koordinationsfähigkeiten (Regional Governance Capacities) der überörtlichen Raumpla-

nung bei der Siedlungsentwicklung an. Die Betrachtung von Regional Governance Capacities kann dazu 

beitragen, Planungspraktiken, Planungsergebnisse und die Funktionsweise der überörtlichen Raumpla-

nung besser zu verstehen. Regional Governance Capacities werden in dieser Arbeit definiert als die 

potenziellen Fähigkeiten und tatsächlichen Leistungen der in die überörtliche Raumplanung involvierten 

Akteure, raumbezogene Interessen zu koordinieren und so die Siedlungsentwicklung in einem bestimm-

ten Gebiet gezielt zu steuern (Healey 2002; Pütz 2011; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016). 

Das übergeordnete Ziel der Dissertation ist es, die Bedeutung von Regional Governance Capaci-

ties für die Koordination raumbezogener Interessen und die Steuerung der Siedlungsentwicklung 

durch die überörtliche Raumplanung in Deutschland und der Schweiz herauszuarbeiten. Unter 

Zuhilfenahme von Regional Governance Capacity wird untersucht, wie verschiedene Kantone und Re-

gionen mit Raumordnungsplänen in der Planungspraxis umgehen und wie Ergebnisse der Planung zu-

stande kommen. Im Fokus stehen Regionen, die einem hohen Wachstumsdruck bei der Siedlungsent-

wicklung unterliegen. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, besser zu verstehen, wie überörtliche 

Raumplanung in der Praxis funktioniert. 

Die Forschungsfragen der Arbeit basieren auf den in Abschnitt I.1.1 dargelegten Forschungsbedarfen. 

Die folgenden drei Forschungsfragen werden in den in Teil II dieser Dissertation aufgeführten Publika-

tionen beantwortet:  

Wie lassen sich Regional Governance Capacities im Kontext der überörtlichen Raumplanung 

konzeptionalisieren? Diese Arbeit entwickelt erstmals eine umfassende Konzeptionalisierung von Re-

gional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung. Diese baut auf bestehenden Konzepten 

zur Evaluation von Raumplanung und zur Analyse von Governance-Prozessen auf und kann herange-

zogen werden, um die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit der überörtlichen Raumplanung in be-

stimmten Gebieten zu ermitteln und zu verstehen.  

Wie können wir nachvollziehen, wie Planungsergebnisse zustande kommen? Unter Zuhilfenahme 

der Conformance-Perspektive der Planungsevaluationsforschung und Regional Governance Capacities 

wird ein Analysewerkzeug entwickelt. Mit diesem Analysewerkzeug lässt sich besser verstehen, wie 

Planungsergebnisse im Raum zustande kommen und warum diese mit den Festlegungen eines Raum-

ordnungsplans übereinstimmen oder von diesen abweichen. Im Gegensatz zu vielen anderen Studien 

werden dabei qualitative statt quantitative Erhebungsmethoden verwendet. Zudem werden Einzelfälle 

unterhalb der kommunalen Ebene betrachtet, weil davon ausgegangen wird, dass das Zustandekommen 

von Planungsergebnissen am besten anhand von einzelnen Beispielen nachvollzogen werden kann. 
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Wie werden Instrumente der überörtlichen Raumplanung umgesetzt? In dieser Arbeit wird die 

Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 

in Regionen Deutschlands und der Schweiz untersucht. Es wird eine Regional-Governance-Perspektive 

eingenommen. Gleichzeitig erfolgt eine Betrachtung von Planungspraktiken, deren Einflussfaktoren und 

Planungskulturen. Dadurch leistet diese Arbeit einen Mehrwert bezüglich der Umsetzungsorientierung 

der Raumplanungsforschung.  

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Teil I führt in das Thema der Arbeit ein. Dafür werden die konzep-

tionellen Grundlagen der Arbeit umrissen und es werden die für die Arbeit relevanten Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede der überörtlichen Raumplanung in Deutschland und der Schweiz herausgearbeitet. 

Abschließend präsentiert Teil I das Design der empirischen Erhebung. Da es sich um eine kumulative 

Dissertation handelt, beinhaltet Teil II der Arbeit die fünf Publikationen, welche im Rahmen der Dis-

sertation entstanden sind. Teil III der Publikation schließlich widmet sich den Schlussfolgerungen. Die-

ser Teil benennt die Grenzen der Arbeit und leitet aus den empirischen Ergebnissen Beiträge für die 

Forschung und zukünftige Forschungsbedarfe ab. Zudem werden mögliche Impulse für die Planungs-

praxis beschrieben. In einem Ausblick wird schließlich aufgezeigt, in wie fern die überörtliche Raum-

planung als transformative Planung angesichts der gegenwärtigen und drohenden Krisen steuerungs- 

und koordinationsfähig ist.  

I.1.3 Struktur der Doktorarbeit 

Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit besteht aus fünf Publikationen, die in Teil II der Dissertation 

vorgestellt werden. Drei dieser Publikationen (Kap. II.1 bis II.3) wurden in begutachteten (peer-revie-

wed) wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht (Publikation 1 und Publikation 2) bzw. zur 

Veröffentlichung angenommen (Publikation 3). Eine Publikation (II.4) ist ein bereits als „online first“ 

veröffentlichter Buchbeitrag in einem raumplanungswissenschaftlichen Handbuch, welches voraus-

sichtlich im Laufe des Jahres 2022 erscheinen wird. Die Publikation II.5 ist ein praxisorientierter Bericht 

über einen Themenabend des Jungen Forums der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Ge-

meinschaft (ARL) zur Arbeitszonenplanung im Kanton St. Gallen. 

Die Publikation 1 mit dem Titel „Assessing the Regional Governance Capacities of spatial planning: 

the case of the canton of Zurich“ (Kap. II.1) beinhaltet das Regional-Governance-Capacities-Konzept, 

d. h. den Analyserahmen zur Ermittlung der Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten der überörtli-

chen Raumplanung bei der Siedlungsentwicklung. Es enthält zudem eine beispielhafte Anwendung des 

Analyserahmens am Fall Kanton Zürich. Die Publikation ist 2020 im Journal Regional Studies, Regional 

Sciences erschienen. 

Forschungsfragen der Publikation 1 sind (Kiessling/Pütz 2020): 

 Wie können wir die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten der Raumplanung analysieren und 

bestimmen? 
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 Welche Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten charakterisieren die überörtliche Raumplanung 

im Kanton Zürich? 

Die Publikation 2 mit dem Titel „Assessing Spatial Planning Outcomes – A Novel Framework Based on 

Conformance and Governance Capacities” (Kap. II.2) entwickelt einen Analyserahmen zum besseren 

Verständnis von Planungsergebnissen, welches die Übereinstimmung (conformance) planerischer In-

tentionen mit im Raum sichtbaren Ergebnissen von Planung qualitativ betrachtet und dabei die Steue-

rungs- und Koordinationsfähigkeiten der überörtlichen Raumplanung – Regional Governance Capaci-

ties – als einen wichtigen Baustein in die Analyse mit einbezieht. Angewendet wird dieser Analyserah-

men in einer multiplen Fallstudienanalyse mit vier regionalen Fällen (Kantone Schwyz, St. Gallen, Bun-

desländer Bayern und Baden-Württemberg) und sechs eingebetteten Planungsfällen, welche konkrete 

Planungssituationen unterhalb der lokalen Ebene darstellen. Die Publikation 2 ist 2021 im Journal Plan-

ning Theory & Practice erschienen. 

Forschungsfragen der Publikation 2 sind (Kiessling/Pütz 2021): 

 Wie können wir Planungsergebnisse besser konzeptualisieren und untersuchen? 

 Wie können wir besser verstehen, wie Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen planeri-

schen Intentionen und Planungsergebnissen zustande kommen?  

Die Publikation 3 mit dem Titel „Wie funktioniert Raumplanung? Umsetzung von Instrumenten zur 

Steuerung der Siedlungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz” betrachtet die Umsetzung ausge-

wählter Planungsinstrumente der überörtlichen Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 

in Deutschland und der Schweiz. Analysewerkzeug ist das Policy-Arrangement-Konzept. Die Fallstu-

dienanalyse bezieht sich auf die Kantone Zürich und St. Gallen sowie der Planungsregionen Südlicher 

Oberrhein und Oberland. Die Publikation 3 wurde am 11.05.2022 für ein Special Issue zu Regionalem 

Wachstumsmanagement im Journal Raumforschung und Raumordnung zur Veröffentlichung angenom-

men. Die Publikation 3 zielt darauf ab, die Umsetzung von Instrumenten zur Steuerung der Siedlungs-

entwicklung in Deutschland und der Schweiz zu untersuchen, um besser zu verstehen, wie Raumplanung 

in der Praxis funktioniert. Die Forschungsfrage lautet:   

 Wie werden Instrumente der überörtlichen Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 

umgesetzt?  

Der Buchbeitrag (Publikation 4) für das Handbuch „Stadtregionales Flächenmanagement” (Herausge-

ber: Sebastian Henn, Thomas Zimmermann, und Björn Braunschweig) mit dem Titel „Zersiedelung 

eindämmen und Freiraum schützen – Einflussfaktoren auf die Planungspraxis der überörtlichen Raum-

planung in Deutschland und der Schweiz” untersucht, was die Planungspraxis der überörtlichen Raum-

planung in den untersuchten Regionen Deutschlands und der Schweiz beeinflusst. Dafür werden in einer 

Fallstudienanalyse die Planungsregionen Südlicher Oberrhein und Oberland sowie die Kantone Zürich 
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und St. Gallen betrachtet. Im Fokus steht vor allem die Planungspraxis bei der Anwendung von Instru-

menten der überörtlichen Raumordnungspläne. Der Buchbeitrag erschien am 19. 12. 2021 „online first“. 

Forschungsfragen sind: 

 Welche Faktoren beeinflussen die Planungspraxis bei der Umsetzung überörtlicher Raumordnungs-

pläne in Regionen Deutschlands und der Schweiz?  

 Welche Schlussfolgerungen lassen sich in Hinblick auf diese Einflussfaktoren in Bezug auf ein 

nachhaltiges stadtregionales Flächenmanagement ziehen?   

Die praxisorientierte Publikation II.5 berichtet vom Themenabend „Gewerbegebiete und regionale Steu-

ermodelle der Zukunft“ zur Arbeitszonenplanung im Kanton St. Gallen, welcher am 10. Mai 2021 als 

digitale Veranstaltung stattfand. Diese Veranstaltung wurde von der Doktorandin zusammen mit einer 

kleinen, aus dem Jungen Forum Nordrhein-Westfalen der ARL entstandenen Gruppe organisiert. Gast 

war der ehemalige Kantonsplaner des Kantons St. Gallen Ueli Strauss. Teilgenommen haben 18 Perso-

nen aus Wissenschaft und Praxis der Raumplanung. Der Themenabend zur Arbeitszonenplanung im 

Kanton St. Gallen war der erste einer Veranstaltungsreihe mit drei Themenabenden über die Planung 

von Industrie- und Gewerbegebieten mit Beispielen aus drei Ländern (nach dem Kanton St. Gallen das 

Bundesland Niederösterreich in Österreich und das Bundesland Nordrhein-Westfalen in Deutschland) 

im Jahr 2021. 

Tabelle 4 enthält eine Übersicht über die Publikationen der Doktorarbeit (wissenschaftliche Publikatio-

nen und Praxispublikation) mit den wichtigsten Informationen.  
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Tabelle 1: Übersicht über die Publikationen 

K
ap

it
el

 I
I.

1 

Titel 
Assessing the Regional Governance Capacities of spatial planning: the 
case of the canton of Zurich 

AutorInnen Nadine Kiessling, Marco Pütz 
Forschungs-
fragen 

 Wie können wir die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten der Raum-
planung analysieren und bestimmen? 

 Welche Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten charakterisieren die 
überörtliche Raumplanung im Kanton Zürich? 

Datenerhe-
bung 

Leitfadengestützte ExpertInneninterviews im Rahmen der Vorstudie; Einzel-
fallstudie am Kanton Zürich mit eingebetteten Fällen (Gemeinden Dietikon, 
Wettswil, Rheinau); Leitfadengestützte ExpertInneninterviews, Beobachtun-
gen und Dokumentenanalysen 

Datenaus-
wertung 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Bibliogra-
phische An-
gaben 

Kiessling, N.; Pütz, M. (2020): Assessing the regional governance capacities 
of spatial planning: the case of the canton of Zurich. In: Regional Studies, Re-
gional Science 7, 1, 183–205. doi: 10.1080/21681376.2020.1776631 

K
ap

it
el

 I
I.

2 

Titel 
Assessing Spatial Planning Outcomes – A Novel Framework Based on 
Conformance and Governance Capacities 

AutorInnen Nadine Kiessling, Marco Pütz 
Forschungs-
fragen 

 Wie können wir Planungsergebnisse besser konzeptualisieren und unter-
suchen? 

 Wie können wir besser verstehen, wie Übereinstimmungen und Abwei-
chungen zwischen planerischen Intentionen und Planungsergebnissen zu-
stande kommen?  

Datenerhe-
bung 

Multiple Fallstudienanalyse mit vier regionalen und sechs eingebetteten Fäl-
len; leitfadengestützte ExpertInneninterviews, Beobachtungen und Dokumen-
tenanalysen 

Datenaus-
wertung 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Bibliogra-
phische An-
gaben 

Kiessling, N.; Pütz, M. (2021): Assessing Spatial Planning Outcomes – A 
Novel Framework Based on Conformance and Governance Capacities. In: 
Planning Theory & Practice 22, 3, 414–432. 
https://doi.org/10.1080/14649357.2021.1925951 

K
ap

it
el

 I
I.

3 

Titel 
Wie funktioniert Raumplanung? Umsetzung von Instrumenten zur Steu-
erung der Siedlungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz 

AutorInnen Nadine Kießling, Marco Pütz 
Forschungs-
fragen 

 Wie werden Instrumente der überörtlichen Raumplanung zur Steuerung 
der Siedlungsentwicklung umgesetzt?  

Datenerhe-
bung 

Leitfadengestützte ExpertInneninterviews im Rahmen der Vorstudie, multiple 
Fallstudienanalyse mit vier Fällen, ExpertInneninterviews, Beobachtungen 
und Dokumentenanalysen 

Datenaus-
wertung 

Qualitative Inhaltsanalyse 

Bibliogra-
phische An-
gaben 

Kießling, N., Pütz, M. (2022): Wie funktioniert Raumplanung? Umsetzung 
von Instrumenten zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in Deutschland 
und der Schweiz. In: Raumforschung und Raumordnung | Spatial Research 
and Planning. 2022. https://doi.org/10.14512/rur.137  
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K
ap

it
el

 I
I.

4 
Titel  

Zersiedelung eindämmen und Freiraum schützen – Einflussfaktoren auf 
die Planungspraxis der überörtlichen Raumplanung in Deutschland und 
der Schweiz 

AutorInnen Nadine Kießling, Olivia Wohlgemut, Marco Pütz 
Forschungs-
fragen 

 Welche Faktoren beeinflussen die Planungspraxis bei der Umsetzung 
überörtlicher Raumordnungspläne in Regionen Deutschlands und der 
Schweiz?  

 Welche Schlussfolgerungen lassen sich in Hinblick auf diese Einflussfak-
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I.1.4 Integration der Dissertation in das Forschungsprojekt 

Die Dissertation ist Bestandteil des Forschungsprojekts „Der Einfluss der Raumplanung auf die Sied-

lungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz: Eine vergleichende Analyse von Steuerungs- und 

Koordinationsfähigkeiten und -wirkungen“ (Diller et al. 2016). Das Forschungsprojekt läuft von 2018 

bis 2021/2022 und wird vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) finanziert. Projektpartner sind die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft WSL (Projektleiter Dr. Marco Pütz, Doktorandin Nadine Kießling), die Justus-

Liebig-Universität Gießen (Projektleiter Prof. Dr. Christian Diller, Doktorand David Pehlke) und das 

Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Dortmund (Projektleiter Prof. Dr.-Ing. Stefan Sie-

dentop, Doktorand Sebastian Eichhorn). Übergreifendes Ziel des Forschungsprojekts ist es, „eine sys-

tematische und flächendeckende komparative Analyse von Steuerungsergebnissen (Muster der regiona-

len Siedlungsentwicklung) mit einer quantitativen und qualitativen detaillierten Analyse von Planinhal-

ten, Prozessen der Planerstellung und Planimplementation zu verbinden und damit erste generalisie-

rende Rückschlüsse auf die Steuerungsform und -stärke unterschiedlicher Regional Governance-Arran-

gements in einer international vergleichenden Perspektive zu erarbeiten“ (Diller/Pütz/Siedentop o.J.). 

Die vorliegende Dissertation trägt in dreierlei Hinsicht zu dem Forschungsprojekt bei:  

 Sie konzeptualisiert Regional Governance Capacities im Kontext der überörtlichen Raumplanung 

und der regionalen Siedlungsentwicklung (Publikation 1); 

 Sie arbeitet den Einfluss nationaler Rahmenbedingungen und regionaler Besonderheiten auf Regi-

onal Governance Capacities heraus (Publikationen 3 und 4); 

 Sie untersucht an ausgewählten Beispielen Wirkungszusammenhänge zwischen Regional Gover-

nance Capacities und dem Einfluss der Raumplanung auf die Siedlungsentwicklung (Publikationen 

1, 2) und hilft, Wirkungen räumlicher Planung besser zu verstehen (Publikation 2). 

I.1.5 Zentrale Begriffe  

Zentrale Begriffe dieser Arbeit sind:  

Regional Governance Capacity wird definiert als die potenzielle Fähigkeit und tatsächliche Leistung 

der in die überörtliche Raumplanung eines bestimmten Gebiets involvierten Akteure, raumbezogene 

Interessen zu koordinieren und so die Siedlungsentwicklung gezielt zu beeinflussen (Healey 2002; Pütz 

2011; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016). Eine wesentliche Erkenntnis der Publikation 1 ist, dass in 

jeder Region je nach Thema und Teilraum mehrere Regional Governance Capacities koexistieren 

(Kiessling/Pütz 2020). Daher wird der Begriff in der vorliegenden Arbeit in der Regel im Plural benutzt. 

Überörtliche Raumplanung wird in dieser Arbeit als Überbegriff für die Schweizer kantonale (und 

teilweise regionale) Richtplanung und die deutsche Landes- und Regionalplanung gebraucht. Im Fokus 
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steht dabei die überörtliche und überfachliche Raumplanung bzw. Raumordnung, nicht die Fachplanun-

gen (z. B. Landschaftsplanung) und auch nicht die kommunale Nutzungs- und Bauleitplanung.  

Überörtliche Raumordnungspläne sind in dieser Arbeit kantonale (und zum Teil regionale) Richt-

pläne, Landesraumordnungsprogramme und regionale Raumordnungsprogramme. Da sich die Fallstu-

dien in Deutschland auf die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg beschränken, handelt es sich 

in Bezug auf Deutschland um Landesentwicklungspläne, Landesentwicklungsprogramme und Regio-

nalpläne. Diese überörtlichen Raumordnungspläne stellen zentrale Instrumente der Koordination raum-

bedeutsamer Interessen und der Konzeption der zukünftigen räumlichen Ordnung und Entwicklung in 

einer Region, einem Land oder einem Kanton dar (KPK 2016; Goppel 2018; Priebs 2018a). 

Siedlungsfläche – der Schweizer Begriff der „Siedlungsfläche“ ist gleichzusetzen mit dem Begriff  

„Siedlungs- und Verkehrsfläche“ in Deutschland. Diese Arbeit verwendet den Begriff „Siedlungsflä-

che“. 

Region – dieser Begriff bezeichnet in der vorliegenden Arbeit ein territoriales Gebiet, welches sich auf 

Basis bestimmter Kriterien (z. B. administrative Grenzen, kulturelle Verbindungen, gemeinsame Histo-

rie) von anderen Gebieten abtrennen lässt und mehrere Kommunen innerhalb eines Nationalstaats um-

fasst (Sinz 2018). Regionen sind in dieser Arbeit v. a. die deutschen Planungsregionen und die Schwei-

zer Kantone. 
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I.2 Konzeptionelle Grundlagen der Arbeit 

Wesentliche konzeptionelle Bausteine dieser Arbeit sind Regional Governance, Governance Capacity, 

das Policy-Arrangement-Konzept sowie die Conformance- und die Performance-Perspektive der Pla-

nungsevaluationsforschung. Darüber hinaus spielen Elemente der Planungskulturforschung eine Rolle.  

I.2.1 Regional Governance und Governance Capacity 

Regional Governance. Der Begriff Regional Governance wird in der raumbezogenen und planungs-

wissenschaftlichen Forschung vielfach verwendet. Eine allgemein anerkannte Definition für den Begriff 

gibt es nicht (Pütz 2011). Einigkeit besteht darin, dass es um institutionelle Vorgaben und praktische 

Handlungsweisen geht, durch die räumliche Entwicklungsprozesse in einer bestimmten Region koordi-

niert werden und bei denen eine Vielzahl an staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren mitwirken (Fürst 

2003; Benz 2004a; Pütz 2011). In jeder Region laufen dabei die Prozesse der Lenkung und Beeinflus-

sung von Raumentwicklungsprozessen anders ab. Daher besitzt jede Region ihr eigenes Regional 

Governance Regime (Pütz/Job 2016). Dass Regional Governance heute aus der planungswissenschaft-

lichen Diskussion nicht mehr wegzudenken ist, liegt unter anderem an der zunehmenden Bedeutung 

nichtstaatlicher Akteure, partizipativer Elemente, informeller Instrumente und Kooperationen in der 

Raumplanung (Healey 1999: 112; Knieling/Fürst/Danielzyk 1999: 195; Gnest 2008: 17). Im Zentrum 

steht die Frage, wie die überörtliche Raumplanung steuert und von wem sie gesteuert wird (Pütz 2011).  

Mehrere Studien betonen, dass die Betrachtung von Regional Governance dazu beiträgt, besser zu ver-

stehen, wie Raumplanung in der Praxis funktioniert (Nuissl/Heinrichs 2011; Pagliarin 2018; 

Schmitt/Wiechmann 2018). Diese Arbeit nimmt eine Regional-Governance-Perspektive ein, um die 

Funktionsweise der überörtlichen Raumplanung besser zu verstehen. Im Fokus stehen daher Institutio-

nen, Akteure und ihre Handlungen (Willi/Pütz/Müller 2018). 

Die kantonale Richtplanung in der Schweiz und die Regionalplanung in Deutschland als überörtliche 

Ebene der Raumplanung sind geprägt von ihrer Einbettung in ein Mehrebenensystem 

(Konze/Scholich/Tönnies 2012; Wahrhusen 2021: 30, 40). Deshalb muss die überörtliche Raumplanung 

unter dem Blickpunkt der „Multilevel Governance“ betrachtet werden (Benz 2004b). Im Vordergrund 

steht dabei das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen in Koordinationsprozessen, die sowohl ho-

rizontal (z. B. Koordination mit Fachplanungen) als auch vertikal (z. B. Koordination mit über- und 

untergeordneten Ebenen der Raumplanung) stattfinden und sich in der Praxis sowohl in Form von for-

mellen Instrumenten als auch informellen Aushandlungsprozessen niederschlagen (Diller 2015). 

Governance Capacity. Der englische Begriff capacity wird in Studien zu Regional Governance als 

wichtiger Einflussfaktor für den Erfolg und Misserfolg räumlicher Entwicklungsprozesse betrachtet, 

beispielweise bei Steuerungsversagen (Howlett/Ramesh 2014) sowie in Bezug auf die Lernfähigkeit und 

das Anpassungsvermögen von Regional-Governance-Regimes (Schmitt/Wiechmann 2018). Zudem 

spielt der capacity-Begriff eine wichtige Rolle bei der Debatte um Good Governance (Davoudi/Cowie 
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2016: 50, 53). Das englische Wort capacity kann unterschiedlich ins Deutsche übersetzt werden, z. B. 

mit Kapazität, Vermögen, Leistung, Kompetenz, und Fähigkeit (PONS GmbH o.J.). Interessant an die-

sem Begriff ist, dass er sowohl die potenzielle Fähigkeit als auch die tatsächlich erreichte Leistung um-

fasst. Es gibt keinen Begriff im Deutschen, der diese Doppelbedeutung besitzt. In der wissenschaftlichen 

Literatur werden dem Capacity-Begriff verschiedenste Adjektive vorangestellt. Beispielsweise bezieht 

sich Adaptive Capacity explizit auf die Anpassungsfähigkeit eines Systems beim Auftreten von Störun-

gen. Damit ist dieser Begriff eng in Zusammenhang mit dem Thema Resilienz zu sehen (Pahl-Wostl 

2009; Ceddia/Christopoulos/Hernandez et al. 2017). Bei Institutional Capacity liegt der Fokus auf den 

institutionellen Rahmenbedingungen (Healey 1998). Weitere verwandte Begriffe, auf die hier nicht nä-

her eingegangen wird, sind Policy Capacity, Administrative Capacity, Strategic Capacity und Govern-

ment Capacity (Pütz/Reimer 2018). Diese Arbeit betrachtet Regional Governance Capacities und knüpft 

damit am Begriff Governance Capacity an.  

Dang et al. (2016) definieren Governance Capacity als die Fähigkeit von Akteuren, lösungsorientiert 

zusammenarbeiten, gemeinsame Probleme anzugehen und diese zu meistern. Es können zwei Ebenen 

von Governance Capacity unterschieden werden (Arts/Goverde 2006; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 

2016): Die erste Ebene kann als potenzielle Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit (potential capacity 

bzw. institutional capacity) verstanden werden und bezieht sich auf die vorhandenen Voraussetzungen 

und institutionellen Rahmenbedingungen, welche für die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit der 

überörtlichen Raumplanung relevant sind. Im Zentrum steht die Frage: In wie fern sind die Vorausset-

zungen gegeben, die für eine wirksame und zielgerichtete Steuerung der Siedlungsentwicklung nötig 

sind? Die zweite Ebene kann als tatsächliche Steuerungs- und Koordinationsleistung (performative 

capacity) bezeichnet werden. Hier geht es darum, wie Akteure die vorhandenen Voraussetzungen in 

regionalen Governance-Prozessen nutzen und welche Leistungen sie dabei erbringen. Im Zentrum steht 

die Frage: Wie nutzen Akteure die gegebenen Voraussetzungen in ihren Lernprozessen, Strategien, In-

teraktionen, Handlungen und Entscheidungen und welche Leistungen erzielen Sie dabei? 

Dieser Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass die Unterscheidung zwischen potenzieller Steuerungs- 

und Koordinationsfähigkeit und tatsächlicher Steuerungsleistung dazu beiträgt, die Funktionsweise von 

Raumplanung besser zu verstehen. Denn durch diese Unterscheidung kann geklärt werden, welche po-

tenziellen Voraussetzungen für eine Steuerung der Siedlungsentwicklung überhaupt vorhanden sind. 

Diese Voraussetzungen müssen regionale Akteure bei ihrem Verhalten, ihrem Handeln und in ihren 

Entscheidungen nutzen, um eine Steuerungsleistung zu erzielen. Daher wird diese Unterscheidung in 

der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. 

Bestehende Analyserahmen zu capacity dienten als Anregung für die Konzeptualisierung von Regional 

Governance Capacities in der überörtlichen Raumplanung in Publikation 1 (Kiessling/Pütz 2020), bei-

spielsweise, indem sie möglicherweise relevante Kriterien aufzeigen (Pahl-Wostl 2009; Gupta/Ter-

meer/Klostermann et al. 2010; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; Koop/Koetsier/Doornhof et al. 
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2017). Die Analyseraster arbeiten in der Regel mit Dimensionen und ordnen diesen Dimensionen Kri-

terien und Indikatoren zu. Zwischen den einzelnen Ansätzen gibt es Überschneidungen. So kommen die 

Kriterien Ressourcen und Steuerungsinstrumente in mehreren Analyserastern vor 

(Gupta/Termeer/Klostermann et al. 2010; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; 

Koop/Koetsier/Doornhof et al. 2017).  

Beispielhafte Kontexte, in denen der Capacity-Begriff bereits verwendet und konzeptualisiert wurde, 

reichen von der Klimawandelanpassung (Gupta/Termeer/Klostermann et al. 2010) über Umweltprob-

leme in Städten (Koop/Koetsier/Doornhof et al. 2017) hin zu Großprojekten (Giezen/Bertolini/Salet 

2015) und zur Forstwirtschaft (Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016). Im Kontext der Raumplanung und 

der Siedlungsentwicklung finden sich bislang wenige Versuche, capacity umfassend und übergreifend 

zu systematisieren. Die Raumplanerin Patsy Healey (González/Healey 2005) hat Governance Capacity 

aus einer institutionalistischen Perspektive konzeptualisiert. Diese Konzeptionalisierung bezieht sich 

auf die lokale Planungsebene, geht von einem beteiligungsorientierten Planungsverständnis aus und fo-

kussiert sich auf Interaktionen von Akteuren und Governance-Prozesse (Healey 2002). Walsh (2012) 

erörtert die Governance Capacity von Planungsstrategien zur Beeinflussung der räumlichen Entwick-

lung in der Großregion Dublin, Irland. Pütz (2011) untersucht die Raumplanung in der Großregion Mün-

chen und kommt zum Schluss, dass Machtverhältnisse, defizitäre Kapazitäten von Planungsbehörden 

und Zielkonflikte die Regional Governance Capacity der überörtlichen Raumplanung in der Region 

München beeinflussen.  

Diese Arbeit greift die Argumentation von Pütz (2011) auf und fokussiert sich auf Regional Governance 

Capacities. Der Zusatz „regional“ bedeutet in dieser Arbeit dabei, dass es um die Governance Capacities 

geht, welche in einer bestimmten Region vorherrschen und durch die dort stattfindenden Handlungen, 

Verhaltensweisen und institutionelle Vorgaben geprägt werden. Dadurch werden in dieser Arbeit mit 

dem Konzept der Regional Governance Capacities die Konzepte Regional Governance und Governance 

Capacity vereinigt (Kiessling/Pütz 2020).  

I.2.2 Policy-Arrangement-Konzept 

Das Policy-Arrangement-Konzept dient in dieser Arbeit als Hilfsmittel zur Konzeptualisierung von Re-

gional Governance Capacities und hilft dabei, den Umgang von Akteuren mit Raumordnungsplänen in 

der Planungspraxis zu verstehen. Das Policy-Arrangement-Konzept baut auf dem Neo-Institutionalis-

mus (March/Olsen 1983) auf und vereinigt Elemente der Netzwerkanalyse, des Advocacy coalition 

framework (Sabatier 1988) sowie der Diskursanalyse (Hajer 1997; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 

2016). Das Konzept wird sowohl als Analyseraster (Arts/Goverde 2006: 93) als auch als Theorie mitt-

lerer Reichweite (Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016: 1157) bezeichnet. In dieser Arbeit dient es als 

Analyseraster. Das Konzept wurde in den Niederlanden zur Untersuchung von Umweltpolitiken entwi-

ckelt (Arts/Goverde 2006: 93).  
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Anfangs sollte das Policy-Arrangement-Konzept aufzeigen, wie der politische Alltag mit übergeordne-

ten Veränderungen in einem bestimmten Politikfeld zusammenhängt (Liefferink 2006: 45). Policy Ar-

rangements lassen sich definieren als „die vorübergehende Stabilisierung der Organisation und Inhalte 

eines Politikfelds auf einer bestimmten Ebene der Politikgestaltung“ (Kießling/Pütz 2023: 5, zit. nach 

van Tatenhove/Arts/Leroy 2000: 54) (s. Publikation 3). 

Das Policy-Arrangement-Konzept setzt sich aus den vier als gleichwertig anzusehenden Dimensionen 

Spielregeln, Diskurse, Akteure und Ressourcen, zusammen, welche eng miteinander in Verbindung ste-

hen (Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 99): „These four dimensions of a policy arrangement are inextri-

cably interwoven. This means that any change on one of the dimensions induces change on other di-

mensions.” Daher wird das Policy-Arrangement-Konzept häufig als Tetraeder dargestellt (Abbildung 

1). 

 
Abbildung 1: Das Policy-Arrangement-Konzept-Tetraeder 

Quelle: Eigene Erstellung nach Liefferink 2006: 18. 
 
Im Folgenden werden die vier Dimensionen des Policy-Arrangement-Konzepts so beschrieben, wie sie 

in der vorliegenden Arbeit Verwendung finden. 

Spielregeln. Diese Dimension umfasst formelle und informelle Spielregeln. Formelle Spielregeln sind 

verbindliche Rechtsnormen wie Raumordnungspläne und Gesetze sowie verbindlich geregelte Verfah-

rensabläufe (Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 99). Zu den informellen Spielregeln gehören Konzepte, 

finanzielle Anreize, informatorische Instrumente sowie informelle Normen bei Interaktionen zwischen 

Akteuren (Liefferink 2006: 47, van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016: 150).  

Diskurse. Diese Dimension umfasst zunächst aktuelle politische und gesellschaftliche Themen und Fra-

gestellungen, die sich auf die überörtliche Raumplanung auswirken. Zudem gehören zu dieser Dimen-

sion die Haltungen und Einstellungen von Akteuren zu diesen aktuellen Themen sowie die Auffassun-

gen von Akteuren, wie politische und gesellschaftliche Herausforderungen angegangen und Probleme 

gelöst werden können (Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 99; Liefferink 2006: 47; van Straalen/van den 

Brink/van Tatenhove 2016: 150).  
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Akteure. Diese Dimension umfasst Akteure, die am betrachteten Politikfeld beteiligt sind, sowie die 

aus den Interessen, Einstellungen und Präferenzen dieser Akteure resultierenden Bündnisse (Koalitio-

nen). Die Akteure interagieren miteinander, beispielsweise durch den Austausch von Informationen o-

der im Rahmen von Verhandlungen (Liefferink 2006: 47).  

Ressourcen. Bei dieser Dimension ist zu unterscheiden zwischen Ressourcen an sich und den Einfluss, 

den Akteure durch die Nutzung vorhandener Ressourcen ausüben können (Liefferink 2006: 47). Unter 

die Ressourcen fallen unter anderem Wissensressourcen, finanzielle Ressourcen, Legitimation 

(Willi/Pütz/Jongerden 2020), Zuverlässigkeit (Boezeman/Vries 2019) und die Bereitschaft, sich für be-

stimmte Dinge einzusetzen (Mogge-Grotjahn 2010). Einfluss nehmen können Akteure beispielsweise, 

indem sie bestimmte Maßnahmen ergreifen, Urteile fällen und Verhandlungen in eine bestimmte Rich-

tung lenken (Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 99; Liefferink 2006: 54-55).  

Die vier Dimensionen werden in der Literatur unterschiedlich umschrieben. Beispielsweise werden in-

formelle Normen bei Liefferink (2006: 47) den Diskursen zugeschlagen, während diese bei Arts und 

van Tatenhove (2004: 5) zu den Spielregeln zählen. Bei der Entwicklung eines aus dem Policy-Arran-

gement-Konzept abgeleiteten Modells und Analysekonzepts zur Ermittlung von Regional Governance 

Capacities erscheint die genaue Abgrenzung der Dimensionen von essentieller Bedeutung. Die Analyse 

eines Policy Arrangements kann bei jeder dieser vier Dimensionen beginnen, abhängig von Forschungs-

frage und Perspektive (Liefferink 2006: 50-52).  

Als Analyseraster von Governance-Prozessen fand dieser Ansatz beispielsweise bereits im Bereich der 

Forstwissenschaften (Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; Mustalahti/Cramm/Ramcilovic‐Suominen 

et al. 2017) oder Klimawandelanpassung (van Eerd/Wiering/Dieperink 2014) Anwendung. Im Bereich 

der Stadt- und Raumplanung wurde dieser Ansatz bereits im Zusammenhang mit der Entwicklung regi-

onaler Planungsansätze in den Niederlanden (van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016) und des 

urbanen Grünflächenmanagements (Molin/van den Konijnendijk Bosch 2014) verwendet. 

Insgesamt scheint das Policy-Arrangement-Konzept in ein geeigneter Ansatz zu sein, um die Konzepti-

onalisierung  von Regional Governance Capacities zu unterstützen und die Umsetzung von Instrumenten 

der überörtlichen Raumplanung zu untersuchen. Erstens handelt es sich um einen umfassenden und in-

tegrativen Ansatz, bei dem Akteure, Institutionen sowie Inhalte (Diskurse) gleichermaßen betrachtet 

werden (van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016: 151). Zweitens ermöglicht die Übersichtlich-

keit des Policy-Arrangement-Konzepts als Analyserahmen eine Strukturierung der fallspezifischen Un-

tersuchungen im Sinne der Forschungsfragen dieser Arbeit. Drittens hängt das Policy-Arrangement-

Konzept eng mit Regional Governance Capacities zusammen: Dang et al. (2016: 1158) bezeichnen die 

Verbindungselemente des Policy-Arrangement-Konzept-Tetraeders als „Governance Capacity“, weil 

sich die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten eines Politikbereichs daraus ergeben, wie stark die 
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einzelnen Dimensionen miteinander verwoben sind. Dadurch besteht ein direkter Zusammenhang zwi-

schen Regional Governance Capacities und dem Policy-Arrangement-Konzept, der sich für eine Kon-

zeptionalisierung von Regional Governance Capacities nutzen lässt.  

I.2.3 Zur Umsetzung und Praxis der überörtlichen Raumplanung 

Um besser zu verstehen, wie die überörtliche Raumplanung in deutschen und Schweizer Regionen in 

der Praxis umgesetzt wird, können Beiträge aus der Planungskulturforschung und der Planungsevalua-

tionsforschung herangezogen werden. 

Planungskulturen stehen seit einigen Jahren verstärkt im planungswissenschaftlichen Diskurs. Das zei-

gen wissenschaftliche Beiträge (Knieling/Othengrafen 2015; Stead/Vries/Tasan-Kok 2015; Valler/Phe-

lps 2018; Li/Dethier/Eika et al. 2019). Ein möglicher Grund hierfür ist das Ziel, den bislang als „uner-

klärbaren Rest“ (Altrock 2008: 2) dargestellten Teil von Raumplanung zu enthüllen. Es besteht ein weit-

gehender Konsens darüber, dass Planungspraxis von kulturellen Kontexten geprägt ist (Getimis 2012; 

Knieling/Othengrafen 2015). In Anlehnung an Getimis (2012: 29) definiert diese Arbeit Planungskultu-

ren als Denkweisen, Handlungsmuster und Normen, welche die Umsetzung von Raumplanungsinstru-

menten in einer bestimmten Region zu einem bestimmten Zeitpunkt prägen. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass die Betrachtung von Planungskulturen einen Beitrag zum Verständnis der Funktionsweise 

von Raumplanung in der Praxis liefern kann. Es fällt auf, dass Handlungsroutinen und informelle Nor-

men auch Bestandteil der Dimensionen Spielregeln (z. B. als informelle Normen, Routinen) und „Dis-

kurse“ (z. B. als Narrative) des Policy-Arrangement-Konzepts sind (Kießling/Pütz 2022, s. Publikation 

3). 

Die Planungsevaluationsforschung befasst sich unter anderem mit den Wirkungen und Ergebnissen 

räumlicher Planung (Diller 2016: 89). Sie eignet sich dafür, Steuerungsergebnisse der überörtlichen 

Raumplanung zu ermitteln und zu verstehen und dadurch nachzuvollziehen, wie Raumplanung in der 

Praxis funktioniert. Zudem können Bausteine der Planungsevaluationsforschung für die Konzeptionali-

sierung der Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung genutzt werden (Kiess-

ling/Pütz 2020, 2021) (s. Publikationen 1 und 2). Die Planungsevaluationsforschung unterscheidet zwi-

schen der Performance-Perspektive und der Conformance-Perspektive (Diller 2016: 86). 

Die Conformance-Perspektive bewertet den Erfolg oder Misserfolg von Raumplanung auf Basis der 

Übereinstimmung zwischen den z. B. in einem Raumordnungsplan definierten Zielen oder Intentionen 

der Planung mit den Wirkungen der Planung, d. h. im Raum beobachtbaren Veränderungen (Bar-

ret/Fudge 1981; Alexander 2012; Diller 2016). Die meisten Studien, welche die Conformance-Perspek-

tive anwenden, zeichnen sich durch drei Merkmale aus: erstens die Ausrichtung auf quantitativen em-

pirischen Methoden, zweitens die fehlende Ermittlung von kausalen Zusammenhängen zwischen plane-

rischer Intention und Ergebnissen und drittens die räumliche Betrachtungsebene (Kiessling/Pütz 2021, 



31 
 

s. Publikation 2). Studien aus der Conformance-Perspektive nutzen erstens zumeist quantitative Erhe-

bungs- und Auswertungsmethoden, die auf Befragungen, sekundärstatistischen Daten oder Daten geo-

graphischer Informationssysteme (GIS) beruhen (Brody/Highfield 2005; Berke/Backhurst/Day et al. 

2006; Wassmer 2006; Diller 2016). Eine Ausnahme von diesem quantitativen Mainstream ist die Studie 

von Loh (2011), in der  Daten aus qualitativen Interviews und GIS-Analysen verwendet werden, um die 

fehlende Übereinstimmung zwischen Raumplanungsdokumenten auf kommunaler Ebene und der tat-

sächlichen räumlichen Entwicklung nachzuvollziehen (Loh 2011). Zweitens ermitteln die meisten Stu-

dien aus der Conformance-Perspektive keine kausalen Gründe für beobachtete Wirkungen und für Ab-

weichungen zwischen planerischen Intentionen und im Raum beobachteten Ergebnissen von räumlicher 

Planung (Talen 1997; Walsh 2012; Grădinaru/Iojă/Pătru-Stupariu et al. 2017). Den meisten Wissen-

schaftlerInnen ist dennoch bewusst, dass es neben dem Plan viele weitere Einflussfaktoren auf die räum-

liche Entwicklung gibt und dass planerische Intentionen nicht alleine verantwortlich für räumliche Ent-

wicklungen sind (Brody/Highfield 2005; Feitelson/Felsenstein/Razin et al. 2017). Schließlich betrach-

ten viele Studien aus der Conformance-Perspektive die Steuerungswirkung eines Planungsinstruments 

(z. B. Grüngürtel, Pläne zur Minderung von Naturgefahren) anhand der tatsächlichen Siedlungsentwick-

lung in einer ganzen Gemeinde, Stadt oder Region (Gennaio/Hersperger/Bürgi 2009; Loh 2011; Walsh 

2012; Lyles/Berke/Smith 2016). Studien, welche die Wirkungen von Instrumenten der überörtlichen 

Raumplanung auf einen konkreten Planungsfall unterhalb der kommunalen Ebene betrachten, konnten 

in der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands nicht gefunden werden (Kiessling/Pütz 2021, s. 

Publikation 2). Es stellt sich die Frage, ob eine Betrachtung solcher konkreter Anwendungsfälle hilft, 

Steuerungsergebnisse räumlicher Planung besser zu verstehen.  

Die Performance-Perspektive hat ihren Ursprung in den Ansätzen der strategischen und kommunikati-

ven Planung und wurde stark vom Artikel mit dem Titel „The Performance of Spatial Planning“ von 

Andreas Faludi aus dem Jahr 2000 geprägt. Während der Begriff conformance im Deutschen einfach 

Übereinstimmung bedeutet, kann der Begriff performance vielfältig übersetzt werden, beispielsweise 

mit Leistung, Durchführung, Ausführung oder Verhalten (PONS GmbH o.J.). Nach der Performance-

Perspektive erfüllt ein Plan dann seinen Zweck und leistet etwas, wenn er eine wesentliche Rolle in 

nachfolgenden Entscheidungsprozessen spielt. Es wird also untersucht, wie Akteure mit einem Raum-

ordnungsplan umgehen (Faludi 2000; Diller 2016). Anders als bei der Conformance-Perspektive liegt 

der Fokus bei der Performance-Perspektive damit auf Governance-Prozessen, auf der Verwendung von 

Plänen durch Akteure. Damit berücksichtigt die Performance-Perspektive, dass Raumordnungspläne für 

Akteure erstellt werden, welche den Plan interpretieren und verändern können (Faludi 2000). Studien 

zeigen, dass die Performance-Perspektive sich für die Analyse von Planungsprozessen eignet (Faludi 

2000; van Straalen/Janssen-Jansen/van den Brink 2014). Aber da die Steuerung der tatsächlichen Sied-

lungsentwicklung eine Kernaufgabe der Raumplanung ist, ist es wichtig, auch die tatsächliche räumliche 

Entwicklung und nicht ausschließlich Planungsprozesse zu betrachten (Kiessling/Pütz 2021, s. Publika-

tion 2). 
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Nach Faludi (2000) eignet sich die Performance-Perspektive vor allem für Pläne und Konzepte, welche 

strategische Zielsetzungen beinhalten. Die Conformance-Perspektive eignet sich ihm zufolge dahinge-

gen eher für konkretere, verbindlichere Pläne, beispielsweise solche mit starker Projektorientierung. 

Diller (2016: 98) betont, dass die in Deutschland üblichen ordnungsrechtlichen Pläne – die überörtlichen 

Raumordnungspläne – aus beiden Perspektiven analysiert werden können. Denn sie können sowohl 

strategische, übergeordnete Zielsetzungen (beispielsweise die Realisierung einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung) als auch konkrete, verbindliche Vorgaben (beispielsweise Mindestbruttowohndich-

ten oder Grünzäsuren) enthalten. Aufgrund der Ähnlichkeit überörtlicher Raumordnungspläne in 

Deutschland und der Schweiz ist davon auszugehen, dass Dillers Argumentation gleichermaßen für kan-

tonale und regionale Richtpläne gilt. 

Auf Basis von Faludis Betrachtungsweise, dass die Conformance-Perspektive für die Analyse und Be-

wertung verbindlicher, konkreter und projektorientierter planerischer Intentionen besonders geeignet ist, 

lässt sich zudem Folgendes schließen: Die Steuerungsergebnisse von überörtlichen Raumordnungsplä-

nen bei der Siedlungsentwicklung lassen sich möglicherweise besser anhand konkreter Beispiele vor 

Ort als anhand der Betrachtung der Siedlungsentwicklung einer gesamten Gebietskörperschaft oder Re-

gion nachvollziehen (Kiessling/Pütz 2021, s. Publikation 2).  

I.2.5 Zwischenfazit 

Die konzeptionellen Grundlagen dienen zusammen mit der empirischen Erhebung der Beantwortung 

der Forschungsfragen der Arbeit. Für die Konzeptionalisierung von Regional Governance Capacities im 

Kontext der überörtlichen Raumplanung können bestehende Analyserahmen herangezogen werden. 

Sinnvoll erscheint die Unterscheidung zwischen potenziellen Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten 

und tatsächlichen Steuerungsleistungen. Als Werkzeug für die Konzeptionalisierung eignet sich das Po-

licy-Arrangement-Konzept, weil die Verbindungen zwischen dessen vier Dimensionen als Regional 

Governance Capacities betrachtet werden können und die Dimensionen selbst wichtige Einflussfaktoren 

auf Regional Governance Capacities aufgreifen. Zudem eignet sich das Policy-Arrangement-Konzept 

dafür, zu analysieren, wie Instrumente der überörtlichen Raumplanung umgesetzt werden. Dabei fällt 

auf, dass sich Planungskulturen in den Dimensionen Spielregeln und Diskursen des Policy-Arrange-

ment-Konzepts wiederfinden. Die Kombination des Conformance-Ansatzes der Planungsevaluations-

forschung mit Regional Governance Capacities könnte dazu beitragen, besser zu verstehen, wie Pla-

nungsergebnisse zustande kommen. Insgesamt können die vorgestellten konzeptionellen Bausteine und 

ihre Verknüpfungen ermöglichen, die Steuerungsfähigkeiten, Funktionsweise und Wirkungen der 

überörtlichen Raumplanung empirisch zu untersuchen und zu verstehen. Aufgrund der im nächsten Ka-

pitel beschriebenen Ähnlichkeit der Planungssysteme und siedlungsstrukturellen Herausforderungen 

bietet sich eine Gegenüberstellung von Regionen Deutschlands und der Schweiz an. 
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I.3 Überörtliche Raumplanung in Deutschland und der Schweiz 

Die vergleichbaren institutionellen Rahmenbedingungen sowie in Teilen ähnlichen räumlichen Heraus-

forderungen machen Deutschland und die Schweiz prädestiniert für eine fallstudienbasierte Analyse der 

Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung. Es gibt aber auch Unterschiede, bei-

spielweise beim Staatsaufbau und den überörtlichen Raumordnungsplänen, welche zusätzlich Einblicke 

in nationale Einflüsse auf Regional Governance Capacities geben können.  

I.3.1 Ähnliche institutionelle und raumstrukturelle Ausgangsbedingungen 

Die administrativen Strukturen und Planungssysteme Deutschlands und der Schweiz sind sich in vielen 

Punkten ähnlich, was eine gute Ausgangsbedingung für die Gegenüberstellung der Regional Gover-

nance Capacities der überörtlichen Raumplanung in Regionen Deutschlands und der Schweiz in der 

vorliegenden Arbeit darstellt. So handelt es sich bei beiden Ländern um föderalistische Bundesstaaten 

mit einer starken Bündelung von Kompetenzen auf subnationaler Ebene (Newman/Thornley 1996: 60-

62; ARL 2008: 3). Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz hat die Gemeindeautonomie eine 

hohe Relevanz. Städte und Gemeinden verfügen in Deutschland über die kommunale Selbstverwal-

tungsgarantie und damit die kommunale Planungshoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz) und in der 

Schweiz aufgrund des Grundsatzes der Subsidiarität (Art. 50 und 43a Bundesverfassung der Schweize-

rischen Eidgenossenschaft) über die Gemeindeautonomie, welche in kantonalen Rechtsnormen ausge-

formt wird (Magin/Eder/Vatter 2008: 196; Fiechter 2010: 14). 

Die Planungssysteme Deutschlands und der Schweiz zeichnen sich zunächst durch eine etablierte verti-

kale Koordination mehrerer Planungsebenen und eine Konzentration raumplanerischer Kompetenzen 

auf subnationaler Ebene aus (Newman/Thornley 1996; Konze/Scholich/Tönnies 2012; Pehlke/Sieden-

top 2021). Sie gehören zusammen mit Österreich der sogenannten „germanischen Planungsfamilie“ an 

(Newman/Thornley 1996: 60-62). 

Das Schweizer RPG und das deutsche ROG verpflichtet beide Länder dazu, überörtliche Raumord-

nungspläne mit rechtlich verbindlichen Festlegungen als zentrale Koordinationsinstrumente der überört-

lichen Raumplanung verbindlich und flächendeckend zu erstellen (Art. 8 RPG, § 8 ROG). Die Schwei-

zer Kantone erarbeiten hierfür kantonale Richtpläne als überörtliche Steuerungs- und Koordinationsin-

strumente (KPK 2016, Art. 6 RPG). In Deutschland sind Landesraumordnungsprogramme und regionale 

Raumordnungsprogramme die zusammenfassenden, überfachlichen und übergeordneten Pläne der Bun-

desländer und Planungsregionen (§ 8 ROG). In den Kantonen, Bundesländern und Planungsregionen 

werden die überörtlichen Raumordnungspläne in einem akteursübergreifenden Diskurs entwickelt und 

deren Inhalte mit über- und untergeordneten Ebenen abgestimmt. Die überörtlichen Raumordnungs-

pläne bestehen aus Text und Karten, sind auf einen mittelfristigen Zeitraum ausgelegt (15-25 Jahre) und 
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enthalten strategische Zielsetzungen und behördenverbindliche Festlegungen zur räumlichen Entwick-

lung und Ordnung des Plangebiets, welche auf nachgelagerten Planungsebenen zu beachten sind (§13 

ROG, Art. 6 RPG) (Konze/Scholich/Tönnies 2012; KPK 2016; Priebs 2018a).  

Im mehrstufigen Raumplanungssystem Deutschlands und der Schweiz sind die Kompetenzen des Bun-

des gering ausgeprägt (Regionalverband Hochrhein-Bodensee 2008: 21). Die kantonale Ebene in der 

Schweiz und die Ebenen der Landes- sowie Regionalplanung in Deutschland besitzen auch aufgrund 

der oben beschriebenen Raumordnungspläne eine größere Bedeutung. Viele raumplanerischen Kompe-

tenzen sind in beiden Ländern auf der kommunalen Ebene angesiedelt. In Deutschland sind die Städte 

und Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) und in der 

Schweiz im Rahmen der grundeigentümerverbindlichen kommunalen Nutzungsplanung für die städte-

bauliche Planung zuständig (ARL 2008: 11, 140). Städte und Gemeinden in Deutschland und der 

Schweiz sind die wesentlichen Adressaten der überörtlichen Raumordnungspläne und haben deren ver-

bindliche Festlegungen zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist die überörtliche Raumpla-

nung aufgrund der kommunalen Autonomie bzw. Planungshoheit dazu verpflichtet, Städten und Ge-

meinden in der kommunalen Nutzungs- und Bauleitplanung ausreichend Handlungsspielraum einzuräu-

men (Gegenstromprinzip) (KPK 2016; Kümper 2018).   

Deutschland und die Schweiz zählen zu den wirtschaftlich stärksten Ländern Europas. In den wachsen-

den Regionen beider Länder – den Agglomerationsräumen und dem Mittelland in der Schweiz (BFS 

2020d) sowie den wachsenden Stadt-Umland-Regionen vieler deutscher Ober- und Mittelzentren 

(BBSR 2018b) – bestehen daher sicherlich vergleichbare raumstrukturelle Trends und damit Herausfor-

derungen bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung. Dazu zählen Siedlungsdruck und Flächennut-

zungskonflikte, wobei die Flächeninanspruchnahme für neue Siedlungsflächen häufig auf Kosten land-

wirtschaftlicher Flächen erfolgt (Bovet/Reese/Köck 2018). Siedlungsdruck und Flächennutzungskon-

flikte im Umland und Agglomerationen werden verschärft durch jahrelange Prozesse der Suburbanisie-

rung, einer steigenden Anzahl an Haushalten und wachsenden Pro-Kopf-Wohnflächen (Schultz/Dosch 

2005). Daher wird es als notwendig erachtet, aufgrund von funktionalen Verflechtungen und gemeinde-

übergreifenden Flächennutzungskonflikten eine regionale Steuerung der Siedlungsentwicklung zu for-

cieren (Jaeger/Bertiller 2007; Hoymann/Goetzke 2018; Priebs 2018b). Der Föderalismus sowie die im 

Folgenden dargestellten institutionellen Unterschiede zwischen beiden Ländern lassen erwarten, dass 

Bundesländer, Planungsregionen und Kantone mit den Herausforderungen des Wachstums, des Sied-

lungsdrucks, eines stadtregionalen Flächenmanagements und der Nutzung regionaler Steuerungsmög-

lichkeiten bei der Siedlungsentwicklung unterschiedlich umgehen. 

I.3.2 Unterschiede bei Staatsaufbau und Ausgestaltung der Raumplanung 

Charakteristisch für die Schweiz sind die im internationalen Vergleich einzigartig stark ausgeprägten 

direktdemokratischen Entscheidungsprozesse. Diese haben zur Konsequenz, dass die stimmberechtigten 
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Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen politischen Fragen über Volksabstimmungen Urteile fällen kön-

nen (ARL 2008: 135). In Deutschland basiert die Staatsordnung hingegen auf der repräsentativen De-

mokratie (Deutscher Bundestag o.J.). Anders als Deutschland ist die Schweiz kein Mitglied der Euro-

päischen Union. Während sich die ca. 8,6 Mio. Einwohner/-innen der Schweiz auf ganze 26 Kantone 

aufteilen (BFS 2020c), gibt es in Deutschland bei einer Bevölkerung von rund 83 Mio. nur 16 Bundes-

länder (Statistisches Bundesamt 2020a). Daran zeigt sich, dass Deutschland relativ gesehen größere Ge-

bietseinheiten aufweist als die Schweiz und Schweizer Kantone und deutsche Bundesländer daher nur 

bedingt miteinander vergleichbar sind. 

Während das ROG in Deutschland relativ konkrete Vorgaben für die Raumordnung in den Ländern 

macht (z. B. beim Zielabweichungsverfahren nach § 6 ROG), lässt das RPG der Schweiz den Kantonen 

mehr Spielraum, auch bei der Wahl ihrer Planungsinstrumente (Kießling/Pütz 2022, s. Publikation 3). 

Anders als in Deutschland mit seinem Baugesetzbuch (BauGB) gibt es in der Schweiz kein bundesweit 

gültiges Baugesetz (Konze/Scholich/Tönnies 2012). Jeder Kanton regelt sein Baurecht selbst (Lendi 

2003). Somit musste im Zuge der einleitend genannten Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 2014 

(vgl. Kap. I.1.1) jeder einzelne Kanton die neuen Vorgaben des Raumplanungsgesetzes in kantonales 

Recht überführen, beispielsweise beim Mehrwertausgleich (Abschöpfung von planungsbedingten 

Mehrwerten z. B. bei Umwandlung von Ackerland in Bauland) und bei der kantonalen Arbeitszonenbe-

wirtschaftung (Maßnahmen für eine haushälterische Nutzung von Gewerbe- und Industriegebieten) 

(EspaceSuisse o.J.; ARE 2014b). 

Die aufgrund der unterschiedlichen Größenverhältnisse abweichende Organisation der Raumplanung in 

Deutschland und der Schweiz zeigt sich deutlich bei der Anzahl und Gliederung der Planungsebenen. 

In der Schweiz gibt es meist drei Ebenen der Raumplanung (Bund, Kantone und Städte/Gemeinden). 

Nur in wenigen Kantonen, z. B. dem Kanton Zürich, gibt es zusätzlich zu den kantonalen noch regionale 

Richtpläne (ARE Zürich o.J.; KPK 2016: 22). Dahingegen gibt es in Deutschland in vielen Bundeslän-

dern fünf Planungsebenen, da neben der Raumordnung auf Bundesebene, der Landesplanung in den 

Bundesländern, der Regionalplanung in den Planungsregionen3 und der kommunalen Bauleitplanung 

zusätzlich die Ebene der Europäischen Union (Europäische Raumentwicklungspolitik) mit zu betrachten 

ist (ARL 2008: 14, 142; Diller 2018).  

Ein bundesweites Instrument, das es in Deutschland nicht gibt und das in der Schweiz eine erhebliche 

Bedeutung für die Siedlungsentwicklung haben kann, ist der Sachplan Fruchtfolgeflächen. Bei den 

Fruchtfolgeflächen handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen von sehr hoher Qualität. In jedem 

Schweizer Kanton ist eine Mindestfläche an Fruchtfolgeflächen dauerhaft zu erhalten (ARE o.J.a).  

                                                      
3 die Regionalplanung gibt es in allen Bundesländern mit Ausnahme der Stadtstaaten und des Saarlands (Priebs 
2018a).  
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Die Kantone, welche in der Schweiz meist die einzige überörtliche Ebene der Raumplanung unterhalb 

der Bundesebene darstellen, haben deutlich mehr Befugnisse und Zuständigkeiten als die Trägerschaften 

der deutschen Planungsregionen in den meisten Bundesländern (KPK 2016; Pehlke/Diller/Eichhorn 

2021). Während die kantonale Richtplanung immer beim Kanton und die Landesplanung immer auf 

Landesebene angesiedelt ist (KPK 2016; Goppel 2018), gibt es bei der Regionalplanung in Deutschland 

unterschiedliche Institutionalisierungsformen. In Bayern und Baden-Württemberg sind regionale Pla-

nungsverbände für die kommunal verfasste Regionalplanung zuständig, welche sich aus kommunalen 

Vertreter/-innen zusammensetzen und den Regionalplan beschließen. Damit wird der kommunalen 

Ebene eine hohe Bedeutung beigemessen (Regionalverband Hochrhein-Bodensee 2008: 21; Pehlke/Dil-

ler/Eichhorn 2021). 

Auch hinsichtlich der Ausgestaltung der überörtlichen Raumordnungspläne gibt es Unterschiede zwi-

schen Deutschland und der Schweiz. Regionale Raumordnungspläne sind in Deutschland aus den Lan-

desraumordnungsplänen zu entwickeln (vgl. § 8 Abs. 2 ROG). Diese übergeordnete Ebene besitzen 

kantonale Richtpläne nicht, sie bedürfen lediglich einer Genehmigung durch den Bundesrat (vgl. Art. 

11 Abs. 1 RPG). Ein zweiter Unterschied liegt beim Koordinationsstand und dem Grad der Verbind-

lichkeit der Festsetzungen. Viele kantonale Richtpläne unterscheiden drei Koordinierungsstände: ers-

tens Vororientierungen, zweitens Zwischenergebnisse und drittens Festsetzungen. Festsetzungen sind 

vollständig abgewogen und rechtlich verbindlich, ähnlich wie Ziele der Raumordnung in Deutschland. 

Vororientierungen und Zwischenergebnisse befinden sich noch im Abwägungsprozess und können bei 

Richtplanrevisionen nach und nach zu Festsetzungen werden, wenn der Koordinationsprozess erfolg-

reich abgeschlossen ist (KPK 2016). Dahingegen legen Landesraumordnungspläne und Regionalpläne 

in Deutschland die anzustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung eines Bundeslands bzw. einer 

Region zunächst einmal abschließend fest und definieren dafür zu beachtende Ziele der Raumordnung, 

welche keiner weiteren Abwägung mehr zugänglich sind, sowie in der Abwägung zu berücksichtigende 

Grundsätze der Raumordnung (§ 4 ROG).  

I.3.3 Schlussfolgerungen 

In Deutschland und der Schweiz schaffen ähnliche institutionelle Rahmenbedingungen und Herausfor-

derungen bei der Siedlungsentwicklung in wachsenden Regionen vergleichbare Ausgangsbedingungen 

für eine fallstudienbasierte Analyse und Konzeptionalisierung von Regional Governance Capacities. 

Gleichzeitig lassen sich Unterschiede zwischen den beiden Staaten feststellen, z. B. hinsichtlich des 

Staatsaufbaus und der Kompetenzen der einzelnen Planungsebenen sowie bezüglich der rechtlichen Be-

deutung und Ausgestaltung der Planungsebene der überörtlichen Raumplanung. Es lässt sich daher ver-

muten, dass die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -leistungen der überörtlichen Raum-

planung in beiden Ländern verschieden ausgeprägt sind und analysiert werden kann, wie sich nationale 
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Rahmenbedingungen auf regionaler Ebene manifestieren. Ebenso lässt der in beiden Ländern stark aus-

geprägte Föderalismus Differenzen der Regional Governance Capacities auf regionaler Ebene anneh-

men.  

I. 4 Empirische Grundlagen der Arbeit 

Die Dissertation ist als eine multiple Fallstudienanalyse angelegt und umfasst qualitative Erhebungs- 

und Auswertungsmethoden.  

I.4.1 Forschungsdesign 

In Abbildung 2 ist das Forschungsdesign der Arbeit dargestellt. Kernelement des Forschungsdesigns 

ist die Fallstudienanalyse. Durch diese Fallstudienanalyse können Erkenntnisse über Wirkungszusam-

menhänge, Begründungsmuster und Prozesse bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung in regionalen 

Governance-Regimes gewonnen werden (Lamker 2014; Yin 2014: 4, 16-17). Der Fallstudienanalyse 

wurde eine Vorstudie vorangestellt, in der grundsätzliche Informationen zur Konzeptionalisierung von 

Regional Governance Capacity sowie für die Fallstudienanalyse ermittelt wurden (I.4.2). Auf Basis der 

Vorstudie, in der leitfadengestützte ExpertInneninterviews durchgeführt wurden, und der Literatur-

recherche wurde das Regional-Governance-Capacities-Konzept entwickelt (Kiessling/Pütz 2020, s. 

Publikation 1). Als nächster Schritt wurden die Fälle für die Fallstudienanalyse ausgewählt (s. I.4.3, 

I.4.4). Anschließend wurde zunächst in einer Einzelfallstudie das Regional-Governance-Capacities-

Konzept am Fall Kanton Zürich getestet (Kiessling/Pütz 2020, s. Publikation 1) und danach wurde die 

empirische Erhebung in den anderen Fällen durchgeführt (s. I.4.5).  

Als Fall wird in dieser Arbeit das regionale Governance-Regime der überörtlichen Raumplanung in 

einem Kanton bzw. einer Planungsregion bezeichnet. Für die einzelnen Erhebungen im Rahmen der 

Publikationen wurden verschiedene Arten von Fallstudienanalysen durchgeführt, wobei der Fokus auf 

multiplen Fallstudienanalysen und dem Stil der Kovarianz-Analyse liegt (Blatter/Blume 2008: 317): 

 Publikation 1 (s. II.1) enthält eine Einzelfallstudie (Kanton Zürich) mit eingebetteten Fällen 

(Stadt Dietikon, Gemeinden Wettswil und Rheinau). Im Fokus der Untersuchung steht die 

Frage, welche Kriterien die Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung 

beeinflussen (Kiessling/Pütz 2020). Daher handelt es sich um eine Kovarianz-Analyse (Blatter/ 

Blume 2008: 317). 

 Publikation 2 (s. II.2) enthält eine multiple Fallstudienanalyse (Fälle St. Gallen, Schwyz, Bay-

ern, Baden-Württemberg) mit sechs eingebetteten Fällen (einzelne Planungssituationen in den 

vier Fällen, z. B. Hotelbau in Bayern). Hier werden also für die deutschen Fälle nicht Planungs-

regionen betrachtet, sondern Bundesländer. Es handelt sich ebenfalls um eine Kovarianz-Ana-

lyse, weil es darum geht, herauszufinden, wie (also durch welche Prozesse und Einflussfakto-

ren) Planungsergebnisse zustande kommen (Kiessling/Pütz 2021). Weil darüber hinaus auch 
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Planungsprozesse zurückverfolgt werden, kann zumindest in Teilen auch von einer Prozessana-

lyse gesprochen werden (Blatter/ Blume 2008: 319).  

 Publikation 3 (s. II.3) enthält ebenfalls eine multiple Fallstudienanalyse (Fälle St. Gallen, Zü-

rich, Südlicher Oberrhein, Oberland). Die untersuchten Instrumente der überörtlichen Raumpla-

nung können als eingebettete Fälle bezeichnet werden. Auch hier liegt der Stil der Kovarianz-

Analyse vor. Zentraler Gegenstand der Publikation ist es, herauszufinden, wie Instrumente zur 

Steuerung der Siedlungsentwicklung aus überörtlichen Raumordnungsplänen umgesetzt werden 

(Kießling/Pütz 2022). 

 Beim Buchbeitrag (s. II. 4) handelt es sich um eine multiple Fallstudienanalyse ohne eingebet-

tete Fälle und um eine Kovarianz-Analyse. Ziel ist die Identifikation jener Faktoren, welche die 

Planungspraxis in den deutschen (Südlicher Oberrhein, Oberland) und Schweizer (St. Gallen, 

Zürich) Fällen beeinflussen (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022).  

Im Folgenden wird auf die in Abbildung 2 dargestellten Schritte der empirischen Erhebung eingegan-

gen. Die Ergebnisse der Literaturrecherche sind in Kap. 1.2 dieser Arbeit beschrieben. 

 

 
Abbildung 2: Forschungsdesign der Dissertation 

Eigene Darstellung 
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I.4.2 ExpertInneninterviews im Rahmen der Vorstudie 

Aufgrund des Mangels an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur regionalen Steuerungs- und Koordina-

tionsfähigkeit der Raumplanung bei der Siedlungsentwicklung kann die Konzeptionalisierung von Re-

gional Governance Capacities nicht allein auf einer Literaturrecherche basieren. Durch leitfadenge-

stützte qualitative ExpertInneninterviews im Rahmen einer Vorstudie konnten die aus den konzeptio-

nellen Bausteinen und dem aktuellen Forschungsstand gewonnenen Erkenntnisse zu den Regional 

Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung überprüft und kalibriert werden. Zudem konn-

ten durch die gezielte Auswahl von ExpertInnen, die entweder die Schweizer oder die deutsche Raum-

planung oder beide Planungssysteme kennen, grundlegende Informationen für die Fallstudienanalyse 

gewonnen werden.  

Die Vorstudieninterviews wurden von September 2018 bis Januar 2019 durchgeführt. In acht persönli-

chen Interviews wurden neun ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis befragt und es wurden Ton-

bandaufnahmen sowie stichpunktartige Protokolle von den Interviews angefertigt. In Anhang 1 sind die 

wichtigsten Eckdaten der Interviews dargestellt. Grundlage für die Interviews war ein Leitfaden mit 

flexiblen Anpassungen je nach InterviewpartnerIn (s. Anhang II). Inhalte der Interviews waren zum 

Beispiel Instrumente der überörtlichen Raumordnungspläne und ihre Wirkungen, Akteure und Ressour-

cen der überörtlichen Raumplanung sowie Verständnisse und Ansichten zur Steuerungs- und Koordina-

tionsfähigkeit der Raumplanung.  

Ausgewertet wurden diese Interviews mithilfe von aus der Literaturrecherche gewonnenen möglichen 

Kriterien für Regional Governance Capacities sowie den vier Dimensionen des Policy-Arrangement-

Konzepts. Die Interviewaussagen wurden in Extraktionstabellen diesen möglichen Kriterien zugeord-

net. Im Laufe der Extraktion wurden aufgrund der empirischen Ergebnisse einzelne Kriterien zusam-

mengeführt, anders gewichtet und neu hinzugefügt. Beispielsweise deuteten die Ergebnisse der Vorstu-

dieninterviews auf eine höhere Bedeutung des Kriteriums Akzeptanz hin, als es aufgrund der Literatur-

recherche zu erwarten war. Neu hinzugefügt wurde beispielsweise die Variable Kontext.  

I.4.3 Auswahl der Fälle 

Im nächsten Schritt wurden die Fälle für die Fallstudienanalyse ausgewählt. Diese Arbeit fokussiert sich 

auf Raumordnungspläne. Zu diesen zählen in der Schweiz kantonale Richtpläne und in Deutschland  

Landesraumordnungspläne und Regionalpläne. Fälle sind für Deutschland Planungsregionen und für die 

Schweiz Kantone, weil die kantonalen Richtpläne in der Schweiz und Regionalpläne in Deutschland 

eine ähnliche Flughöhe besitzen. Der Maßstab der meisten kantonalen Richtpläne und Regionalpläne 

beträgt 1:100.000 oder 1:50.000. Bei kleineren Kantonen kann der Maßstab größer als 1:50.000 sein 

(KPK 2016; Priebs 2018a: 2054; Kießling/Pütz 2022). 

Ein weiterer Grund für die Gegenüberstellung von Planungsregionen und Kantonen ist, dass diese, an-

ders als Bundesländer und Kantone, eine vergleichbarere Größe aufweisen. So betrug im Jahr 2019 der 
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Median der Bevölkerung aller Raumordnungsregionen (welche vom Gebietszuschnitt her in etwa mit 

den Planungsregionen übereinstimmen) Deutschlands 628.234 (Statistisches Bundesamt 2020b) und der 

Median aller Bundesländer 3.286.632 (Statistisches Bundesamt 2020a). Der Median der Bevölkerung 

aller Schweizer Kantone betrug im gleichen Jahr 237.134 (BFS 2020d). Dadurch zeigt sich, dass die 

Bevölkerungszahl von Planungsregionen vergleichbarer ist mit Schweizer Kantonen als die Bevölke-

rungszahl von Bundesländern. 

Die Auswahl der Fälle erfolgt nach dem Most Similar Systems Design. Das bedeutet, dass die Fälle sich 

in möglichst vielen für die Untersuchungsfragen relevanten Eigenschaften (Variablen) ähnlich sind und 

sich in einer besonders interessierenden unabhängigen Variable stark unterscheiden (Blatter/Janning 

2007: 144-146). 

Ähnliche Rahmenbedingungen bestehen bei den Fällen hinsichtlich der folgenden Kriterien:  

 Aufgrund eines deutlichen Wachstums von Bevölkerung und Beschäftigung ist anzunehmen, dass 

Siedlungsdruck besteht.  

 Es gibt keine Stadt mit einer Bevölkerung über 500.000 in der Planungsregion. 

 Es liegt ein rechtsverbindlicher überörtlicher Raumordnungsplan – d. h. für die Schweizer Fälle 

ein kantonaler Richtplan, für die deutschen Fälle ein Landesraumordnungsprogramm und ein regi-

onales Raumordnungsprogramm – vor.  

Diese Arbeit betrachtet die Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung bei der 

Siedlungsentwicklung in wachsenden Regionen. Es wird davon ausgegangen, dass ein hohes Bevölke-

rungs- und Beschäftigungswachstum zu Siedlungsdruck führt, weil Wohnraum und Arbeitsplätze ge-

schaffen werden müssen (Priebs 2018b: 2552; Wahrhusen 2021: 287). Als Kantone mit einem deutli-

chen Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum gelten in dieser Arbeit diejenigen Kantone, deren 

Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum 2011-2015 im Vergleich mit anderen Kantonen in der 

oberen Hälfte lag. In Deutschland wurden die Planungsregionen im obersten Terzil des Bevölkerungs- 

und Beschäftigungswachstums 2011-2015 herangezogen (s. Abbildung 3). 

In die Fallauswahl wurden keine Planungsregionen einbezogen, die eine Stadt mit über 500.000 Ein-

wohnerInnen (Ew.) aufweisen. Denn in der Schweiz gibt es keine Städte in dieser Größenordnung. Die 

größte Stadt der Schweiz, Zürich, hatte im Jahr 2018 lediglich 415 367 Ew. (BFS 2020b). Da im Fokus 

der Arbeit in überörtlichen Raumordnungsplänen enthaltene Instrumente stehen, ist es essentiell, dass 

in den ausgewählten Fällen zum Zeitpunkt der Datenerhebung (Sommer 2018) rechtsverbindliche 

Raumordnungspläne vorliegen.  

Kontrastierende Rahmenbedingungen bestehen hinsichtlich der folgenden Kriterien: 

 Die Trägerschaft der Regionalplanung unterscheidet sich zwischen den untersuchten Staaten und 

gleicht sich innerhalb der untersuchten Staaten. 
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 Die untersuchten überörtlichen Raumordnungspläne sind unterschiedlich aktuell. 

 Die Regulierungsintensität (RI) der überörtlichen Raumordnungspläne unterscheidet sich zwi-

schen allen Fällen.  

Die Trägerschaft bzw. Organisation stellt ein wesentliches Kriterium von Regional Governance dar 

(Willi/Pütz/Jongerden 2020). Daher ist zu vermuten, dass dieses Kriterium auch die Regional Gover-

nance Capacities beeinflusst. In der Schweiz ist die kantonale Richtplanung stets beim Kanton angesie-

delt. In Deutschland unterscheidet sich die Trägerschaft der Regionalplanung sowohl zwischen den Bun-

desländern als auch z. T. innerhalb der Bundesländer. Auf staatlicher Ebene – wie in der Schweiz – ist 

die Regionalplanung lediglich in Schleswig-Holstein angesiedelt. Die meisten Bundesländer haben die 

Regionalplanung an regionale Planungsverbände delegiert, die sich entweder komplett selbst verwalten 

(Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt) oder bei denen (Teil-)aufgaben von 

staatlichen Mittelbehörden wahrgenommen werden (Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, 

Rheinland-Pfalz) (KPK 2016; Priebs 2018a; Pehlke/Diller/Eichhorn 2021). Von den zwölf Bundeslän-

dern, die in Deutschland regionale Raumordnungsprogramme aufstellen, haben acht – und damit die 

deutliche Mehrheit – das Modell der regionalen Planungsverbände gewählt. Dieses Trägerschaftsmodell 

wurde in dieser Arbeit bei der Auswahl der deutschen Fälle bevorzugt. Dadurch ist ein Vergleich der 

national jeweils häufigsten Trägerschaftsmodelle möglich.  

Die Aktualität der überörtlichen Raumordnungspläne wurde als kontrastierendes Kriterium gewählt, da 

sowohl kantonale Richtpläne als auch Regionalpläne und Landesraumordnungsprogramme für einen 

mittelfristigen Zeitraum aufzustellen sind (§ 13 ROG, Art. 6 RPG). Dieser mittelfristige Zeitraum wird 

in der Schweiz mit 20 bis 25 Jahren angegeben (ARE o.J.b) und in Deutschland mit 10 bis 15 Jahren 

(Priebs 2018a: 2051). Das bedeutet, dass die letzte Gesamtüberarbeitung oder größere Teilüberarbeitung 

des kantonalen Richtplans nicht länger als 25 Jahre und des Regionalplans nicht länger als 15 Jahre 

zurückliegen sollte. Ansonsten wird der überörtliche Raumordnungsplan als nicht aktuell bezeichnet.  

Die Regulierungsintensität ist ein Indikator, der im Rahmen des Forschungsprojekts „Der Einfluss der 

Raumplanung auf die Siedlungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz: Eine vergleichende Ana-

lyse von Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten und -wirkungen“ von Pehlke entwickelt wurde 

(Kap. I.1.3). Sie misst die „potenzielle Steuerungsstärke des raumordnerischen Instrumentariums im 

Bereich der Wohnsiedlungsentwicklung“ (Pehlke/Diller/Eichhorn 2021: 6) und wurde für deutsche Re-

gionalpläne und Schweizer kantonale Richtpläne erhoben (Pehlke/Siedentop 2021). Die Autoren haben 

die wichtigsten negativplanerischen und positivplanerischen Instrumente in den überörtlichen Raum-

ordnungsplänen betrachtet, welche eine Steuerungswirkung auf die Siedlungsentwicklung entfalten 

können (Siedentop/Meinel/Pehlke 2020). Die Regulierungsintensität wurde der Fallauswahl in dieser 

Arbeit zugrunde gelegt, weil es bei der Analyse der Regional Governance Capacities der überörtlichen 

Raumplanung von Interesse ist, ob der betrachtete Raumordnungsplan eine hohe potenzielle Steuerungs-

stärke besitzt und es für Deutschland und die Schweiz keine weitere vergleichbare Datengrundlage gibt. 
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Dieser Indikator ist allerdings insoweit unter Vorbehalt zu sehen, als dass er lediglich die Wohnsied-

lungsentwicklung betrachtet und nicht die Siedlungsentwicklung insgesamt. Zudem liegen der Regulie-

rungsintensität ausschließlich die Inhalte der Raumordnungspläne zu Grunde (Siedentop/Meinel/Pehlke 

2020). Aspekte wie z. B. der Umgang von Akteuren mit diesen Raumordnungsplänen oder Wechselwir-

kungen zwischen Raumordnungsplänen und anderen formellen und informellen Instrumenten der 

Raumplanung werden durch den Indikator nicht abgebildet. Dass jedoch diese Aspekte und damit 

Governance-Prozesse entscheidend für die Steuerungsfähigkeiten und -wirkungen der überörtlichen 

Raumplanung sind und nicht die Raumordnungspläne alleine, ist eine Grundannahme dieser Arbeit (s. 

Kap. I.2.1). Die von Governance-Prozessen beeinflussten Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten 

und -leistungen sind hier wesentlicher Untersuchungsgegenstand. Trotz dieser Restriktionen des Indi-

kators wurde die Regulierungsintensität als eines von mehreren kontrastierenden Auswahlkriterien her-

angezogen, um die potenzielle Steuerungsstärke der Raumordnungspläne in der Fallauswahl mit einzu-

beziehen. 

Abbildung 3 zeigt, wie die für die Fallauswahl infrage kommenden Regionen ausgewählt wurden. Als 

erster Schritt wurden die Kantone und Raumordnungsregionen mit einem hohen Bevölkerungs- und 

Beschäftigtenwachstum ermittelt. Es wurden für Deutschland für die Fallauswahl Raumordnungsregio-

nen statt Planungsregionen herangezogen, weil hier die notwendigen Daten verfügbar waren und weil 

die Raumordnungsregionen in den meisten Bundesländern deckungsgleich mit den Planungsregionen 

sind (BBSR o.J.; Statistisches Bundesamt 2020b). Es wurden die Raumordnungsregionen im obersten 

Terzil und die Kantone in der oberen Hälfte der Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung im Zeit-

raum 2011 bis 2015 für die Fallauswahl herangezogen. Der Zeitraum 2011 bis 2015 ergibt sich aufgrund 

der in beiden Ländern zum Zeitpunkt der Fallauswahl verfügbaren Daten. Die Verwendung des obersten 

Terzils für Deutschlands und der Hälfte für die Schweiz begründet sich wie folgt: Es gibt deutlich we-

niger Kantone als Raumordnungsregionen. Nach der auf das Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachs-

tum bezogenen Vorauswahl sollte aber noch eine ausreichende Anzahl an Kantonen für die weitere 

Auswahl übrig sein. So war z. B. aufgrund der für die Durchführung der empirischen Erhebung verfüg-

baren Kapazitäten eine Beschränkung auf deutschsprachige Kantone notwendig. Wäre für die Schweiz 

ebenfalls das oberste Terzil der Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung herangezogen worden, so 

wären nicht ausreichend deutschsprachige Kantone für die Fallauswahl übrig geblieben. 

Anschließend wurden für Deutschland diejenigen Raumordnungsregionen aussortiert, die eine Groß-

stadt über 500.000 Ew. aufweisen. Nach diesen zwei Schritten verbleiben für die Schweiz folgende fünf 

deutschsprachige Kantone: Zürich, Luzern, Schwyz, Zug und St. Gallen. Für Deutschland verbleiben 

insgesamt sechzehn Raumordnungsregionen, davon zwei in Niedersachsen (Ostfriesland, Osnabrück), 

fünf in Baden-Württemberg (Bodensee-Oberschwaben, Heilbronn-Franken, Hochrhein-Bodensee, 

Neckar-Alb, Südlicher Oberrhein) sowie sieben in Bayern (Allgäu, Augsburg, Ingolstadt, Landshut, 

Oberland, Regensburg, Südostoberbayern). Zudem bleiben für je Bayern und Baden-Württemberg die 

jeweiligen Teilgebiete der grenzüberschreitenden Planungsregion Donau-Iller übrig.  



43 
 

Als dritter Schritt wurde für die verbleibenden Raumordnungsregionen ermittelt, ob gültige überörtliche 

Raumordnungspläne vorhanden sind. Dies ist bei allen Schweizer Kantonen der Fall, nicht aber bei den 

deutschen Planungsregionen. In Niedersachsen ist die Regionalplanung auf Landkreisebene angesiedelt 

(Priebs 2018a). Der Landkreis Osnabrück ist deckungsgleich mit der Raumordnungsregion; hier lag zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung kein gültiges regionales Raumordnungsprogramm vor (Pehlke/Siedentop 

2021: 21). Die Raumordnungsregion Ostfriesland besteht aus den Landkreisen Aurich, Wittmund und 

Leer sowie der kreisfreien Stadt Emden. Da in kreisfreien Städten Niedersachsens die Flächennutzungs-

pläne die Funktion der regionalen Raumordnungsprogramme übernehmen, wurde die Stadt Emden nicht 

weiter untersucht. Für den Landkreis Aurich lag zum Zeitpunkt der Datenerhebung kein regionales 

Raumordnungsprogramm vor (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz o.J.; Priebs 2018a). Aufgrund der rein kommunalen Trägerschaft scheiden die noch ver-

bleibenden Landkreise Wittmund und Leer aus, da sich die Fallstudienauswahl auf die deutschlandweit 

häufigsten Trägerschaftsmodelle konzentriert und das Modell der rein kommunalen Trägerschaft nur in 

Niedersachsen vorkommt (Priebs 2018a).  

Insgesamt führt die Fallstudienauswahl dazu, dass für Deutschland lediglich Raumordnungsregionen in 

den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg als potenzielle Fälle für die Fallstudienanalyse ver-

bleiben. Aus diesen potenziellen Fällen wurden unter Zuhilfenahme der Kriterien Aktualität und Regu-

lierungsintensität die finalen Fälle für die Fallstudienanalyse ermittelt. 

Für die Schweiz wurden die drei Kantone Zürich, St. Gallen und Schwyz für die Fallstudienanalyse 

ausgewählt. Die rechtskräftigen kantonalen Richtpläne der fünf nach der Vorauswahl verbleibenden 

Kantone waren zum Zeitpunkt der Datenerhebung 2018/2019 alle sehr aktuell und z. T. schon an die 1. 

Teilrevision des RPG angepasst, sodass hinsichtlich der Aktualität der kantonalen Richtpläne keine 

große Kontrastierung der Fälle möglich war (Kissling 2017) (Tab. 2). Bei der Regulierungsintensität 

hingegen gibt es deutliche Unterschiede. So ist die Regulierungsintensität (Stand für alle Kantone: 2018) 

im Kanton Zürich sehr hoch. Im Kanton St. Gallen und im Kanton Schwyz ist die Regulierungsintensität 

niedriger als in den ebenfalls nach der Vorauswahl noch verbliebenen Kantonen Luzern und Zug 

(Pehlke/Siedentop 2021: 8, 30-31).  
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Abbildung 3: Fallauswahl 

Eigene Darstellung 
 
Für Deutschland wurden die drei Planungsregionen Donau-Iller, Oberland und Südlicher Oberrhein für 

die Fallstudienanalyse ausgewählt. Die grenzüberschreitende Planungsregion Donau-Iller wurde ausge-

wählt, weil der Regionalplan sehr alt ist  und damit als nicht mehr aktuell bezeichnet werden kann 

(Aufstellung 1987, seitdem keine Gesamtfortschreibung abgeschlossen) (Regionalverband Donau-Iller 

1987). Zudem ist  die Regulierungsintensität des Regionalplans (Stand: 2017) sowohl bei positivplane-

rischen als auch negativplanerischen Instrumenten sehr niedrig (Pehlke/Siedentop 2021: 21-23). Die 

Planungsregion Oberland in Bayern wurde ausgewählt, weil der zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

rechtskräftige Regionalplan etwas aktueller war als der Regionalplan Donau-Iller (die meisten Kapitel 

stammten zum Zeitpunkt der Datenerhebung aus den Jahren 2000, 2001 und 2006) (Planungsverband 

Region Oberland 2020) und die Regulierungsintensität des Regionalplans bei positivplanerischen In-

strumenten niedrig und bei negativplanerischen Instrumenten sehr niedrig ist (Pehlke/Siedentop 2021: 

21-23). Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (Stand 2020) ist deutlich aktueller als der Regional-

plan Oberland (Bayerische Staatsregierung 2020). Die Planungsregion Südlicher Oberrhein wurde aus-

gewählt, weil der rechtskräftige Regionalplan zum Stand der Datenerhebung im Sommer 2018 sehr ak-

tuell war (Stand 2017) (Regionalverband Südlicher Oberrhein 2017). Der Landesentwicklungsplan Ba-

den-Württemberg (Stand: 2002) kann hingegen als relativ alt bezeichnet werden (Wirtschaftsministe-

rium Baden-Württemberg 2002). Von den nach der Vorauswahl verbleibenden Planungsregionen Ba-

den-Württembergs hatte zu Beginn der Fallstudienanalyse 2018 keine Planungsregion einen so aktuellen 

Regionalplan wie die Planungsregion Südlicher Oberrhein (Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 

1996; Regionalverband Hochrhein-Bodensee 1998; Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002; 
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Regionalverband Heilbronn-Franken 2006; Regionalverband Neckar-Alb 2013). Daher wurde diese Re-

gion für die Fallstudienanalyse ausgewählt, obwohl bezüglich der Regulierungsintensität keine Daten 

vorliegen (Pehlke/Siedentop 2021: 21-23). 

Tabelle 2: Kenndaten zu den sechs Fällen 

Merkmal Fälle Schweiz Fälle Deutschland 

Zürich St. Gallen Schwyz Südlicher 
Oberrhein 

Ober-
land 

Donau-Iller 

Fläche (km²) 1.729 2.031 908 4.062 3.956 5.460 

Bevölkerung 1.520.968 
(2018) 

507.697 
(2018) 

159.165 
(2018) 

1.092.157 
(2019) 

451.829 
(2019) 

1016820 
(2019)  

Bevölkerungsent-
wicklung 2012-
2017 

+8,0% +4,5% 6,4% +4,6%  +4,3%  4,3% (BY) 
bzw. 5,2% 
(BW) 

Beschäftigtenent-
wicklung* 2011-
2015 

4,7%  4,2%  5,1%  9,7%  10,6% 9,8% (BY) 
bzw. 7,3% 
(BW) 

Ew./qkm (2018) 916 260 187 268 114 185 

Trägerschaft  Kanton (kantonale Richtplanung) Regionaler Planungsverband (Regional-
planung) 

Aktualität überört-
licher Raumord-
nungsplan (2018) 

KRP: 2015 
(letzte Ge-
samtrevi-
sion) 

KRP: 2017 
(Gesamtre-
vision) 

KRP 2016 
(Überarbei-
tung) 

RP: 2017 
LEP: 2002 
(letzte Ge-
samtfort-
schreibung) 

RP: TFs 
2000- 
2006 
LEP: 
2018 
(letzte 
TF) 
 

RP: 1987 
(erster Plan) 
LEP 2002 
(BW), 2018 
(BY) 

Regulierungsinten-
sität (RI) 
(D: RI Regional-
plan) 

sehr hoch mittel mittel keine Daten sehr 
niedrig 

sehr niedrig 

Abkürzungen: RI = Regulierungsintensität nach Pehlke et al. 2021 | BY=Bayern | BW = Baden-Württemberg KRP = Kan-
tonaler Richtplan | RP = Regionalplan | LEP = Landesentwicklungsprogramm (BY) bzw. Landesentwicklungsplan (BW) | 
TF = Teilfortschreibung 
 
* Aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden ist die Beschäftigtenentwicklung in Deutschland und der Schweiz nicht 
direkt miteinander vergleichbar. Für die Schweiz standen nur Daten für den Zeitraum von 2011 bis 2015 zur Verfügung. 

 
Eigene Erstellung, Quellen: ARE Zürich 2015; AREG 2018; Bayerische Staatsregierung 2020; BBSR 2018a; BBSR 2020; 
BFS 2019; BFS 2020c, 2020d; Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022; Pehlke/Siedentop 2021; Planungsverband Region Oberland 
2020; Regionalverband Donau-Iller 1987; Regionalverband Südlicher Oberrhein 2019; Statistisches Bundesamt 2020b; 
Staatskanzlei Kanton Schwyz 2020; Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002 

I.4.4 Vorstellung der Fälle 

Trotz ihrer in Kap. 1.3.1 und 1.4.3 geschilderten Ähnlichkeiten bzw. Gemeinsamkeiten weisen die aus-

gewählten Fälle Eigenheiten und Spezifika hinsichtlich ihrer Siedlungsstruktur und -entwicklung, der 

räumlichen Verflechtungen, der Institutionalisierung der überörtlichen Raumplanung sowie der zentra-

len raumbezogenen Diskurse auf. Abbildung 4 zeigt die Lage der Fälle innerhalb der jeweiligen Natio-

nalstaaten.  

Innerhalb der ausgewählten Fälle kommt dem Kanton Zürich ein Sonderstatus zu, denn er hat eine sehr 

hohe Regulierungsintensität nach Pehlke (Pehlke/Siedentop 2021: 31). Ebenso hatte der Kanton Zürich 
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2010 nach einem Kantonsmonitoring von Avenir Suisse das schweizweit am stärksten ausgeprägte In-

strumentarium zur Steuerung der Siedlungsentwicklung (Avenir Suisse 2010: 120). Die mit der Teilre-

vision des Raumplanungsgesetz für alle Kantone einhergehende Verpflichtung, das Siedlungsgebiet im 

Kanton abschließend festzulegen, erfüllt der kantonale Richtplan Zürich schon seit einigen Jahren 

(Mahaim 2014). Gleichzeitig blickt der Kanton Zürich als Dreh- und Angelpunkt des Metropolitanraums 

Zürich auf Jahrzehnte mit starkem Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum zurück. So wuchs die 

Bevölkerung zwischen 1998 und 2018 um ganze 22 % (BFS 2020d) und die Beschäftigung stieg zwi-

schen 1995 und 2015 sogar um 40 % (BFS 2019). Nach der Arealstatistik 2004/2009 lag der Anteil der 

Siedlungsfläche bei 21,9 % und im Jahr 2018 wies der Kanton eine Bevölkerungsdichte von 916 

Ew./qkm auf (BFS 2020c). Somit kann der Kanton Zürich als in großen Teilen verstädtert bezeichnet 

werden; allerdings gibt es auch ländlich geprägte Teilräume, z. B. das Zürcher Weinland. Es lässt sich 

vermuten, dass der Kanton Zürich eine langjährig etablierte kantonale Richtplanung aufweist, welche 

sich gut für die Analyse der Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung bei der 

Siedlungsentwicklung eignet. Daher erfolgt die Überprüfung des aus der Literatur und der Vorstudie 

entwickelten Regional-Governance-Capacities-Konzepts in Publikation 1 anhand der Einzelfallstudie 

Kanton Zürich (Kiessling/Pütz 2020). Neben dem kantonalen Richtplan gibt es im Kanton Zürich zu-

sätzlich regionale Richtpläne (§ 30 Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich, PBG ZH) in den 13 Regi-

onen des Kantons, welche den kantonalen Richtplan konkretisieren (ARE Zürich o.J.). Die kantonale 

Richtplanung ist beim Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich (ARE Zürich) angesiedelt und 

gehört der Baudirektion an (ARE Zürich 2015). 

Der Metropolitanraum Zürich umfasst nach dem Raumkonzept Schweiz, welches das strategische Leit-

bild für die Raumentwicklung in der Schweiz darstellt, neben dem Kanton Zürich auch Teile der Kan-

tone St. Gallen und Schwyz (Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV 2012: 66). Der Kan-

ton Schwyz ist als kleinste der in dieser Arbeit betrachteten Kantone und Planungsregionen (s. Tab. 2) 

deutlich ländlicher geprägt als der Kanton Zürich, bekommt jedoch den Einfluss des Metropolitanraums 

zunehmend zu spüren. Insbesondere der Nordwesten des Kantons im Bereich des Zürichsees weist Ver-

städterungsansätze bzw. Ansätze von Suburbanisierung auf. Im Süden ist der Kanton Schwyz deutlich 

ländlicher und, angrenzend an den Vierwaldstätter See, nach der Gemeindetypologie des Bundesamts 

für Raumentwicklung auch touristisch geprägt (ARE 2021). Die Siedlungsfläche betrug 2004/2009 nur 

6,1 % der Gesamtfläche, allerdings liegt dieser Anteil in den Agglomerationsgemeinden deutlich höher, 

beispielsweise in der Gemeinde Freienbach bei 33,3 % (BFS 2020b, 2020c). Bis zur Gesamtüberarbei-

tung 2016 hatte der Kanton Schwyz nicht einen Richtplan für den gesamten Kanton, sondern mehrere 

Teilrichtpläne für Teilregionen des Kantons (ARE 2008). Zuständig für die kantonale Richtplanung ist 

das Volkswirtschaftsdepartment (Staatskanzlei Kanton Schwyz 2020). 

Ebenfalls zum Metropolitanraum Zürich nach dem Raumkonzept Schweiz gehören Teile des Kantons 

St. Gallen (z. B. Gemeinde Rapperswil-Jona) (Schweizerischer Bundesrat, KdK, BPUK, SSV, SGV 

2012: 66). Der Metropolitanraum Zürich ist jedoch nicht der einzige Verdichtungsraum, an dem der 
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Kanton St. Gallen Anteil hat. Im Zentrum des Kantons befinden sich die Kantone Appenzell Innerrho-

den und Appenzell Ausserrhoden. Der Kanton St. Gallen hat Verflechtungen ins Vorarlberger Rheintal 

und nach Liechtenstein und mit der Stadt St. Gallen zudem einen Verdichtungsraum innerhalb des Kan-

tons (AREG 2018; ARE 2021). Der Anteil der Siedlungsfläche an der Gesamtfläche beträgt 9,6 %, 

wobei auch hier, wie im Kanton Schwyz, innerhalb des Kantons große Differenzen bestehen (Beispiel 

Gemeinde Buchs an der Grenze zu Liechtenstein: 26,7 % Siedlungsfläche) (BFS 2020b, 2020c). Die 

überörtliche Raumplanung ist, ähnlich wie beim Kanton Zürich, mit dem Amt für Raumentwicklung 

und Geoinformation (AREG) dem Baudepartment des Kantons angegliedert (Baudepartement des Kan-

tons St. Gallen o.J.). Der kantonale Richtplan hat anlässlich der RPG-Teilrevision eine größere Revision 

im Teil Siedlung erfahren, welche 2018 abgeschlossen wurde (AREG 2018).  

Anders als die Schweizer Kantone, deren administrative Grenzen meist historisch bedingt sind und als 

räumlicher Umgriff für die kantonale Richtplanung dienen, sind die meisten Planungsregionen in 

Deutschland nach funktionalen Kriterien festgelegt und umfassen meist die Verflechtungsbereiche eines 

Oberzentrums oder mehrerer Oberzentren (Priebs 2018a: 2048). Dies trifft auch auf die für die Fallstu-

dienanalyse ausgewählten Planungsregionen zu.  

Im äußersten Südwesten Baden-Württembergs liegt die Planungsregion Südlicher Oberrhein. Sie bil-

det in etwa die Verflechtungsbereiche der Oberzentren Freiburg im Breisgau und Offenburg ab und 

besteht aus dem Stadtkreis Freiburg sowie den drei Landkreisen Ortenaukreis, Emmendingen und Breis-

gau-Hochschwarzwald (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002; Statistisches Landesamt 

Baden-Württemberg 2021a). Die Bevölkerung in Freiburg im Breisgau betrug im Jahr 2020 230.940 

Ew. (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021a). Grenzüberschreitende funktionale Verflech-

tungen bestehen vor allem nach Frankreich. Die Siedlungsfläche betrug 2020 12,3 % der Regionsfläche, 

wobei auch hier Disparitäten bestehen (Stadtkreis Freiburg: 32,3 %, Stadt Hausach im Schwarzwald 7,9 

%) (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021b). Wie alle Regionalverbände in Baden-Würt-

temberg ist der Regionalverband Südlicher Oberrhein eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (Regi-

onalverband Südlicher Oberrhein o.J.).  

Auch der Planungsverband Region Oberland ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts (Planungsver-

band Region Oberland o.J.b). Die Region liegt südlich von München und grenzt im Norden an den 

Landkreis München, im Süden an Österreich an. Die Planungsregion besteht aus den Landkreisen Weil-

heim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen (Planungsverband 

Region Oberland o.J.a). Alle Landkreise der Planungsregion Oberland gehören zur Metropolregion 

München (EMM 2020). Oberzentren der Planungsregion sind die Stadt Garmisch-Partenkirchen und die 

Stadt Weilheim (Planungsverband Region Oberland o.J.a). Wie im Kanton Schwyz macht sich vor allem 

im Norden der in vielen Teilen ländlich geprägten Planungsregion Oberland (BBSR 2017) der Wachs-

tumsdruck aus der Stadt München bemerkbar: 2011 bis 2016 waren alle Landkreise in der Planungsre-

gion nach einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) wachsend oder 
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überdurchschnittlich wachsend (BBSR 2018b). In der Gemeinde Icking im Landkreis Bad Tölz-Wolf-

ratshausen wurden 2000 noch 15,2 % der gesamten Gemeindefläche als Siedlungsfläche genutzt; im 

Jahr 2020 waren es bereits 21,0 % (Bayerisches Landesamt für Statistik 2021b, 2021a). Der Anteil der 

Siedlungs- und der Verkehrsfläche an der Gebietsfläche beträgt in der Planungsregion Oberland 7,4 % 

(2019), wobei er im Norden der Region angrenzend an die Stadt München (Beispiel Icking 21,0 %) 

deutlich höher ist als im ländlicher geprägten Süden der Region (Beispiel Unterammergau 4,9 %) (Bay-

erisches Landesamt für Statistik 2021a). Wie der Kanton Schwyz ist die Planungsregion Oberland in 

Teilen, insbesondere im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Zugspitze), touristisch geprägt (Planungs-

verband Region Oberland 2018: 40-42). Der Regionalplan Oberland hat seit seiner Erstfassung von 1988 

ausschließlich Teilfortschreibungen erfahren. Allerdings sind v. a. durch die Teilfortschreibungen im 

Zeitraum 2000 bis 2006 bislang nahezu alle Regionalplankapitel mindestens einmal fortgeschrieben 

worden (Planungsverband Region Oberland 2020), was den Regionalplan Oberland vom Regionalplan 

Donau-Iller unterscheidet.  

Der rechtskräftige Regionalplan Donau-Iller ist aus dem Jahr 1987 und hat im Bereich Siedlungsent-

wicklung bislang nur eine Teilfortschreibung erfahren (bei der Rohstoffsicherung und der Windenergie 

gab es weitere Teilfortschreibungen) (Regionalverband Donau-Iller o.J.c, o.J.b). Die Planungsregion 

Donau-Iller ist eine grenzüberschreitende Planungsregion mit Anteilen in Bayern und Baden-Württem-

berg im Verflechtungsbereich der Städte Ulm (126 405 Ew. 2020) und Neu-Ulm (58 841 Ew. 2020) 

(Bayerisches Landesamt für Statistik 2021c; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021a). Sie-

ben Landkreise und kreisfreie Städte gehören zur Planungsregion: in Baden-Württemberg der Alb-Do-

nau-Kreis, der Landkreis Biberach und der Stadtkreis Ulm; in Bayern der Landkreis Günzburg, der 

Landkreis Neu-Ulm, der Landkreis Unterallgäu und die kreisfreie Stadt Memmingen (Regionalverband 

Donau-Iller o.J.d). Die Regionalplanung in diesem länderübergreifenden Regionalverband, der als Kör-

perschaft öffentlichen Rechts institutionalisiert ist, ist durch Staatsvertrag geregelt (Regionalverband 

Donau-Iller o.J.a). Der Anteil der Siedlungsfläche an der Regionsfläche beträgt im bayerischen Teil der 

Region 10,1 % und im baden-württembergischen Teil der Region 12,8 % (2019); die unterschiedlichen 

Siedlungsstrukturen innerhalb der Region zeigen sich beispielsweis am Vergleich der Stadt Ulm (33,1 

% Siedlungsfläche) mit der Gemeinde Gutenzell-Hürbel im Landkreis Biberach (6,4 % Siedlungsfläche) 

(Bayerisches Landesamt für Statistik 2021a; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021b). Ein 

starkes Wachstum zeigt beispielsweise die Stadt Memmingen: zwischen 2000 und 2020 ist hier die 

Siedlungsfläche von 23,0 % auf 27,0 % der Gebietsfläche gestiegen (Bayerisches Landesamt für Statis-

tik 2021b, 2021a). 
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Abbildung 4: Lage der Fälle 

Eigene Darstellung 

I.4.5 Datenerhebung und -auswertung im Rahmen der Fallstudienanalyse 

Die Datenerhebung und -auswertung im Rahmen der Fallstudienanalyse erfolgte von März 2019 bis 

März 2021. Die Datenerhebung umfasst leitfadengestützte ExpertInneninterviews, Dokumentenanaly-

sen und Beobachtungen. Die Datenauswertung erfolgte für alle drei Erhebungsmethoden als qualitative 

Inhaltsanalyse. 

Leitfadengestützte qualitative ExpertInneninterviews stellen ein wesentliches Instrument der Datener-

hebung dar. Dieses Erhebungsinstrument wurde gewählt, weil die befragten Akteure als ExpertInnen 

über spezifisches „technisches, Prozess- und Deutungswissen“ (Bogner/Menz 2009: 73) hinsichtlich der 

Steuerungsfähigkeiten und -wirkungen der überörtlichen Raumplanung innerhalb der jeweiligen regio-

nalen Governance-Regimes verfügen. Es gibt zwei Phasen von ExpertInneninterviews: erstens die 

grundlegenden Interviews zu Beginn der Fallstudienanalyse und zweitens die ergänzenden Interviews, 

in denen es um spezifische, für die Publikationen 2 und 3 wichtige Themen ging (Kiessling/Pütz 2020; 

2021). In der ersten Phase wurden zwischen 2019 und 2020 38 ExpertInneninterviews mit 40 Personen 

durchgeführt, davon war ein Interview telefonisch. Bei zwei ExpertInneninterviews wurden jeweils 2 

Personen konsultiert. In der zweiten Phase (2019-2021) fanden für die Publikation 24 fünf zusätzliche 

                                                      
4 Die Publikation 2 verwendet als regionale Fälle für Deutschland die Bundesländer Bayern und Baden-Württem-
berg, nicht die Fälle Südlicher Oberrhein, Oberland und Donau-Iller. Dies liegt daran, weil das in Publikation 2 
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Telefoninterviews mit fünf Personen statt (davon 2 mit Personen, die in der ersten Phase noch nicht 

konsultiert wurden). Für die Publikation 3 wurden sechs zusätzliche ExpertInneninterviews mit sieben 

Personen durchgeführt, davon fünf telefonisch und eine als Videokonferenz. Fünf der Interviewpartne-

rInnen sind in der ersten Phase noch nicht konsultiert worden. Weitere ergänzende Informationen für 

die Publikationen 2 und 3 wurden via E-Mail eingeholt. Insgesamt beruht die Fallstudienanalyse auf 47 

ExpertInneninterviews (s. Anhang I) (Kiessling/Pütz 2020; 2021). 

Die Interviews wurden unterstützt durch einen auf den räumlichen Kontext (Deutschland / Schweiz), 

den Akteurstyp und die spezifischen raumplanerischen Herausforderungen der jeweiligen Fallstudie fle-

xibel anpassbaren Leitfaden. In Anhang III sind beispielhafte Interviewleitfäden für die ExpertInnenin-

terviews der ersten Phase aufgeführt. In den Interviews wurden die unter anderem auf dem Policy-Ar-

rangement-Konzept beruhenden Kriterien des Regional-Governance-Capacities-Konzepts abgefragt: Es 

wurde nach Lernprozessen gefragt, nach aktuellen Diskursen, nach den wichtigsten überörtlichen Raum-

planungsinstrumenten und ihrer Umsetzung, nach wichtigen Akteuren und der Art ihrer Einflussnahme. 

Zudem wurde gezielt versucht, über die Bezugnahme auf einzelne, konkrete Planungsfälle Erkenntnisse 

zu unterschiedlichen Steuerungsfähigkeiten (Publikation 1), zum Zustandekommen einzelner Planungs-

ergebnisse (Publikation 2), zur Umsetzung von Raumplanungsinstrumenten (Publikation 3) und zu Pla-

nungspraktiken (Publikation 4) zu gewinnen (Kiessling/Pütz 2020; 2021; 2022; Kießling/Wohlge-

muth/Pütz 2022). Tabelle 3 gibt einen Überblick über die ExpertInneninterviews. Befragt wurden die in 

den Vorstudieninterviews ermittelten wichtigsten Akteurstypen der regionalen Governance-Regimes 

der überörtlichen Raumplanung in Deutschland und der Schweiz. Diese drei Akteurstypen sind: erstens 

PlanerInnen (sowohl in öffentlichen Behörden als auch in privaten Planungsbüros tätig); zweitens Poli-

tikerInnen (vor allem GemeindepräsidentInnen, aber auch KantonsrätInnen sowie KreisrätInnen); und 

drittens VertreterInnen von Interessensgruppen (vor allem aus dem Bereich Umwelt, Naturschutz und 

Wirtschaft). Manche befragte Akteure vereinigen mehrere Typen gleichzeitig auf einer Person, so Bür-

germeisterInnen, die gleichzeitig VertreterInnen von Interessensgruppen sind. Daher ist die Summe der 

Akteurstypen in Tabelle 4 nicht deckungsgleich mit der Anzahl der befragten Personen. Manche be-

fragte Akteure wurden nach dem ersten, meist persönlichen Interview ein bis zwei weitere Male befragt, 

um an ergänzende Informationen zu gelangen. Während die ersten Interviews in etwa eine Stunde je-

weils in Anspruch nahmen, dauerten die ergänzenden Interviews in der Regel kürzer.  

  

                                                      
verwendete Fallbeispiel des Hotels in Marktoberdorf weder in der Planungsregion Donau-Iller noch der Planungs-
region Oberland liegt. Für das Beispiel Marktoberdorf wurden keine ergänzenden Interviews durchgeführt (Kiess-
ling/Pütz 2021, s. Publikation 2). 
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Tabelle 3: Überblick über die ExpertInneninterviews 

F
al

ls
tu

d
ie

n
 

Kanton Zürich 
(Einzelfallstudie) 
 

Erste Phase: 
10 persönliche Interviews mit 10 Personen 
Anzahl Typ „PlanerInnen“: 6 
Anzahl Typ „PolitikerInnen“: 4 
Anzahl Typ „InteressensvertreterInnen“: 4 
 
Zweite Phase: 
Keine Interviews 

Kanton St. Gallen Erste Phase: 
7 persönliche Interviews mit 7 Personen,  
Anzahl Typ PlanerInnen: 3 
Anzahl Typ PolitikerInnen“: 3 
Anzahl Typ InteressensvertreterInnen: 2* 
 
Zweite Phase: 
4 zusätzliche telefonische Interviews und Interview als Videokonferenz mit ins-
gesamt 5 Personen (1 Person wurde sowohl telefonisch als auch per Videokonfe-
renz konsultiert) 

Kanton Schwyz Erste Phase: 
6 persönliche Interviews mit 6 Personen,  
Anzahl Typ PlanerInnen: 3 
Anzahl Typ PolitikerInnen: 3 
Anzahl Typ InteressensvertreterInnen: 2 
 
Zweite Phase: 
1 zusätzliches Telefoninterview mit 1 Person 

Planungsregion 
Südlicher Ober-
rhein (Publikation 
2: Baden-Württem-
berg) 

Erste Phase: 
5 persönliche Interviews und 1 Telefoninterview mit 6 Personen 
Anzahl Typ PlanerInnen: 2 
Anzahl Typ PolitikerInnen: 3 
Anzahl Typ InteressensvertreterInnen: 2 
 
Zweite Phase: 
2 zusätzliche Telefoninterviews mit 2 Personen 

Planungsverband 
Region Oberland 
(Publikation 2: Bay-
ern) 

Erste Phase: 
6 Interviews mit 8 Personen 
Anzahl Typ PlanerInnen: 3 
Anzahl Typ PolitikerInnen: 3 
Anzahl Typ InteressensvertreterInnen: 1** 
 
Zweite Phase: 
2 zusätzliche Telefoninterviews mit 2 Personen 

 Planungsregion Do-
nau-Iller 

Erste Phase: 
4 persönliche Interviews mit 4 Personen 
Anzahl Typ PlanerInnen: 1 
Anzahl Typ PolitikerInnen: 2 
Anzahl Typ InteressensvertreterInnen: 2** 
 
Zweite Phase: 
1 zusätzliches Telefoninterview mit 1 Person 

* Ein/e InterviewpartnerIn kann mehrere Akteurstypen auf sich vereinigen. 
** Ein Interessenvertreter fungierte sowohl als Interviewpartner für den Fall Oberland als auch für den Fall Donau-Iller. 
 
Eigene Erstellung 
 

 
Die befragten Akteure sollten jeden der drei Akteurstypen mindestens einmal, besser häufiger, reprä-

sentieren. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass beim Typ PlanerIn und PolitikerIn Akteure aus-
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gewählt wurden, die verschiedene räumliche Ebenen repräsentieren (z. B. Gemeinde und Kanton; Ge-

meinde und Planungsregion; Planungsregion und Land). Diese Leitlinien für die Auswahl der zu befra-

genden Akteure liegen darin begründet, dass die horizontale Koordination (also zwischen den einzelnen 

Akteurstypen) und die vertikale Koordination (also zwischen den räumlichen Ebenen) ein wesentliches 

Element von regionalen Governance-Prozessen in der überörtlichen Raumplanung darstellt (Diller 

2015:114). Es wurde angenommen, dass durch die Auswahl von Akteuren, welche verschiedene verti-

kale und horizontale Ebenen repräsentieren, das Zusammenspiel dieser Ebenen innerhalb der regionalen 

Governance-Regimes besser betrachtet werden kann.  

Neben den ExpertInneninterviews stellen qualitative Plan- und Dokumentenanalysen einen wesentli-

chen Baustein der Datenerhebung dar. In erster Linie waren hier Raumordnungspläne (Regionalpläne, 

Landesraumordnungspläne, kantonale und für den Kanton Zürich regionale Richtpläne) von Bedeutung, 

weil die darin enthaltenen Instrumente wesentlicher Gegenstand für die Beantwortung aller Forschungs-

fragen waren. Speziell für die Publikationen 1 und 2 fand zusätzlich fallbezogen eine Auswertung ein-

zelner kommunaler Pläne statt. Neben den „Plänen“ wurden weitere Rechtsvorschriften analysiert, wie 

Verordnungen und Gesetze (Raumordnungsgesetz, Raumplanungsgesetz, Landesplanungsgesetze, kan-

tonale Planungs- und Baugesetzte, Raumplanungsverordnung). Diese stellten im Sinne eines Instrumen-

ten-Mix  ebenfalls Analysegegenstände dar, liefern aber auch wichtige Grundlageninformationen zum 

institutionellen Kontext der überörtlichen Raumplanung auf nationaler sowie kantonaler bzw. Länder-

ebene. Weitere analysierte Dokumente waren kommunale und regionale Entwicklungskonzepte, Strate-

gien und Gutachten. Diese stellen oft eine wichtige Grundlage für die verbindlichen Planungsinstru-

mente dar und können z. B. die intendierte Steuerung der Planungsinstrumente verdeutlichen. Zur qua-

litativen Analyse von Koordinations- und Abwägungsprozessen innerhalb der regionalen Governance-

Regimes dienten Sitzungsunterlagen (z. B. Beratungsunterlagen, Beschlüsse, Protokolle), Berichte so-

wie Präsentationen und, in Einzelfällen, Vereinbarungen, z. B. vertraglicher Art. Schließlich wurden, 

wo es erforderlich war, Presseartikel herangezogen, um Planungsprozesse besser nachvollziehen zu kön-

nen. Hier wurden jedoch stets im Sinne der Triangulation die Informationen durch weitere Datenquellen 

verifiziert. Die analysierten Pläne und Dokumente konnten zum großen Teil im Internet heruntergeladen 

werden. In mehreren Fällen, z. B. bei Vorversionen der kantonalen Richtpläne oder bei Sitzungsproto-

kollen für Publikation 2, mussten die Daten aber auch direkt bei den zuständigen Planungsbehörden 

angefragt werden. In den Literaturlisten der Publikationen in Abschnitt II dieser Arbeit sind die Doku-

mente aufgelistet, die für die Dokumentenanalyse der einzelnen Publikationen verwendet wurden  

(Kiessling/Pütz 2020; 2021; 2022; Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). Im Rahmen der Bearbeitung der 

Dissertation wurden allerdings weitaus mehr Dokumente analysiert, die nicht alle Eingang in die Publi-

kationen oder den vorliegenden Rahmenteil fanden. 

Ein Erhebungsinstrument, welches deutlich weniger Verwendung fand als die leitfadengestützten Inter-

views und die qualitativen Plan- und Dokumentenanalysen, waren nicht-teilnehmende Beobachtungen. 

Diese haben v. a. in der Einzelfallstudie Kanton Zürich eine Rolle gespielt (Kiessling/Pütz 2020, s. 
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Publikation 1). Bei ausgewählten Veranstaltungen sollten Verhaltensweisen und Handlungen von Akt-

euren systematisch observiert und daraus Rückschlüsse auf regionale Governance-Prozesse in den Fall-

studien-Regionen gewonnen werden (Schwinghammer 2018: 165-166). Durchgeführt wurden vier pas-

sive, nicht-teilnehmende Beobachtungen (ein Workshop im Zürcher Weinland, eine Teilnahme an einer 

Kantonsratssitzung des Kantons Zürich sowie je eine Planungsausschuss-Sitzung in den Fällen Südli-

cher Oberrhein und Donau-Iller). Basierend auf einem vorher angefertigten Grobraster, welches die Kri-

terien und Analyseebenen des Regional-Governance-Capacities-Konzepts beinhaltete, wurden Be-

obachtungsprotokolle angefertigt. Im Laufe der empirischen Erhebung stellte sich allerdings heraus, 

dass die Beobachtungen zwar interessante Einblicke in Diskussionen unter Akteuren boten, aber wenig 

gesamthafte Erkenntnisse zu regionalen Governance-Prozessen in der überörtlichen Raumplanung er-

möglichten. Dies könnte daran liegen, dass Koordinations- und Abstimmungsprozesse in der überörtli-

chen Raumplanung häufig über lange Zeiträume und über viele Gespräche, Verhandlungen und Sitzun-

gen hinweg ablaufen und dass die Beobachtung weniger einzelner Veranstaltungen für die Gewinnung 

gesamthafter Erkenntnisse nicht ausreicht (Wiesner 2003; Schwinghammer 2018: 169). Zudem erwie-

sen sich die Beobachtungen inhaltlich als wenig fruchtbar, da in den Veranstaltungen die regionale Sied-

lungsentwicklung keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielte. Ergebnisse, die für die weitere Ar-

beit nützlich waren, konnten kaum gewonnen werden. Daher wurden nach den genannten Veranstaltun-

gen keine weiteren Beobachtungen mehr durchgeführt. Eine Ausnahme stellt der vom Jungen Forum 

der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gesellschaft (ARL) organisierte Themenabend „Ge-

werbegebiete und regionale Steuerungsmodelle der Zukunft“  mit dem Fallbeispiel St. Gallen und Gast 

Ueli Strauss (ehemaliger Kantonsplaner des Kantons St. Gallen) dar. Die Erkenntnisse aus dieser akti-

ven, teilnehmenden Beobachtung flossen in die Publikation 3 ein (Kießling/Pütz 2022). Die Beobach-

tungen sind in Anhang IV aufgelistet. 

Die Datenauswertung fand für alle drei Erhebungsmethoden als qualitative Inhaltsanalyse statt (May-

ring/Fenzl 2014). Die Interviews wurden aufgenommen, transkribiert und kodiert. Die Beobachtungs-

protokolle wurden ebenfalls kodiert. Dafür wurde das Programm MaxQDA verwendet. Grundlage für 

das Kodiersystem war zunächst das aus der Literaturrecherche und den Interviews im Rahmen der Vor-

studie entwickelte und auf dem Policy-Arrangement-Konzept basierende Regional-Governance-Capa-

cities-Konzept mit seinen Ebenen, Dimensionen und Kriterien. Auf Basis der empirischen Ergebnisse 

und dem daraus entstandenen Publikationskonzept wurde das Kodiersystem weiterentwickelt und es 

wurden gezielt Informationen zur Umsetzung von Planungsinstrumenten, zu Einflussfaktoren auf die 

Planungspraxis und zum Zustandekommen einzelner Planungsergebnisse identifiziert und kodiert. Das 

finale Kodiersystem wurde abschließend nochmals für alle Interviewergebnisse und Beobachtungspro-

tokolle angewendet, um eine systematische Datenauswertung zu garantieren. 

Einen Sonderfall bei der Datenerhebung und -auswertung stellt der Kanton Zürich dar. Als Einzelfall-

studie wurde er besonders detailliert untersucht, um das aus der Literaturrecherche und der Vorstudie 

entwickelte Regional-Governance-Capacities-Konzept zu testen. Tabelle 3 zeigt dementsprechend, dass 
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im Kanton Zürich daher deutlich mehr Interviews durchgeführt wurden als in den anderen Fällen. 

Ebenso wurden für den Kanton Zürich mehr Dokumente analysiert, z. B. neben dem kantonalen Richt-

plan auch verschiedene regionale Richtpläne, und es wurden die oben genannten zwei teilnehmenden 

Beobachtungen durchgeführt (Kiessling/Pütz 2020, s. Publikation 1). 

Diese Mischung aus verschiedenen qualitativen Erhebungsmethoden sowie der Aufbereitung der Erhe-

bungsergebnisse und deren Analyse dienen zusammen mit der Auswahl der Fälle der Einhaltung der 

Gütekriterien Reliabilität, interne und externe Validität sowie der Triangulation der Ergebnisse (Gib-

bert/Ruigrok/Wicki 2008: 1466-1468):  

 Die Zuverlässigkeit (Reliabilität) wird sichergestellt über die genaue Dokumentation der Erhebun-

gen, das bedeutet die stichpunktartigen Protokolle bei den Interviews der Vorstudie und den ergän-

zenden Interviews sowie das Transkribieren der Interviews in der ersten Phase der Fallstudienana-

lyse. 

 Die interne Validität wird sichergestellt durch die Auswahl bewusst kontrastierender Fälle hinsicht-

lich der Aktualität der überörtlichen Raumordnungspläne sowie der Regulierungsintensität. Auch 

die Befragung unterschiedlicher Akteurstypen dient der Erzielung valider Ergebnisse. 

 Die externe Validität wird sichergestellt durch die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Dabei können 

aufgrund des rein qualitativen Forschungsdesigns keine repräsentativen Ergebnisse erzielt werden. 

Zu einem gewissen Grad generalisierbar sind die Ergebnisse dennoch durch die Anwendung von 

Analysewerkzeugen (z. B. Regional-Governance-Capacities-Konzept in Publikation 1, Analyserah-

men zur Untersuchung von Planungsergebnissen in Publikation 2, Policy-Arrangement-Konzept in 

den Publikationen 1, 3 sowie 4) an mehreren, sich in vielen Eigenschaften unterscheidenden (ein-

gebetteten) Fällen  (Kiessling/Pütz 2020; 2021; 2022; Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). 

 Die Triangulation wird sichergestellt durch die Kombination verschiedener Erhebungsmethoden 

und die Durchführung ergänzender Telefoninterviews, die Einholung von Informationen via E-Mail 

und die Analyse von Dokumenten. Dadurch, dass die empirischen Ergebnisse sich über mehrere 

Erhebungsstränge bestätigen lassen (z. B. in mehreren Interviews, auch in den ergänzenden Inter-

views, zusätzlich in Dokumentenanalysen), werden die empirischen Ergebnisse untermauert und es 

werden fehlerhafte Aussagen und Schlussfolgerungen vermieden. 

Trotz dieser Maßnahmen zur Einhaltung der Gütekriterien sowie des sorgfältig entwickelten Erhebungs-

designs unterliegt die Methodik dieser Arbeit verschiedenen Restriktionen und die gewonnenen Ergeb-

nisse haben eine begrenzte Gültigkeit. Darauf wird in Kap. III.1. eingegangen. 
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II.1 Assessing the Regional Governance Capacities of spatial planning: the 

case of the canton of Zurich 
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II.2 Assessing Spatial Planning Outcomes – A Novel Framework Based on 

Conformance and Governance Capacities 
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Wie funktioniert Raumplanung? Umsetzung von Instrumenten zur Steue-

rung der Siedlungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz 

How does spatial planning work? Implementing instruments for managing 

settlement development in Germany and Switzerland 

Nadine Kießling, Marco Pütz 

Zur Veröffentlichung angenommen am 11.05.2022 im Journal Raumforschung und Raumordnung | Spa-

tial Research and Planning  

Kurzfassung 

In Deutschland und der Schweiz wird seit einigen Jahren intensiv über Flächenverbrauch und Zersiede-

lung debattiert. Kantonale Richtpläne sowie Landesraumordnungsprogramme und Regionalpläne ent-

halten verbindliche Vorgaben zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. Es fehlt an Studien, welche die 

regionale Umsetzung dieser Vorgaben untersuchen. Der vorliegende Beitrag analysiert die Umsetzung 

ausgewählter Instrumente der überörtlichen Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in 

Regionen Deutschlands und der Schweiz unter Verwendung des Policy-Arrangement-Konzepts. Die 

Fallstudienanalyse umfasst die Planungsregionen Oberland (Bayern) und Südlicher Oberrhein (Baden-

Württemberg) sowie die Kantone Zürich und St. Gallen. Die Ergebnisse zeigen, dass raumplanerische 

Instrumente in Aushandlungsprozessen umgesetzt werden, in denen Spielräume und Alternativen aus-

gelotet werden. Zentral ist dabei eine regionsspezifische Gemengelage aus (i) einer Verzahnung formel-

ler und informeller Instrumente und Prozesse, (ii) einem Spannungsfeld zwischen übergeordnetem Kon-

text, überörtlichem Steuerungsanspruch und kommunaler Planungshoheit und (iii) sich überlagernden 

übergeordneten und regionsspezifischen Diskursen. Das Policy-Arrangement-Konzept hilft damit, bes-

ser zu verstehen, wie Raumplanung funktioniert. 

 

Schlüsselwörter 

Regional governance, Policy arrangement, Umsetzung, Kantonale Richtplanung, Regionalplanung 

 

Abstract 

In Germany and Switzerland, land use and urban sprawl there has been a central topic of public debate 

for several years. Cantonal structure plans in Switzerland as well as state and regional plans in Germany 

contain binding regulations for managing settlement development. Studies that examine the implemen-

tation of these regulations are lacking. This paper analyses the implementation of selected instruments 
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of supra-local spatial planning for managing settlement development in Germany and Switzerland using 

the Policy Arrangement Approach. The case study covers the regions Oberland (Bavaria), Südlicher 

Oberrhein (Baden-Württemberg) and the cantons of Zurich and St. Gallen. The results show that actors 

implement spatial-planning instruments in situative negotiation processes in which they explore margins 

and alternatives. Central to these processes is a regional specific overlapping of (i) interlinkings of for-

mal and informal instruments, (ii) the interplay between local autonomy, supra-local control and super-

ordinate context factors, and (iii) the overlapping of supra-local and regional discourses. The results 

show that the Policy Arrangement Approach helps to better understand how spatial planning works. 
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Regional governance, Policy arrangement, Implementation, Cantonal planning, Regional planning 
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1 Einleitung 

Die hohe Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlung und Verkehr hält unvermindert an 

(Bovet/Reese/Köck 2018). So ist in der Schweiz die Siedlungsfläche in 23 von 26 Kantonen zwischen 

1992/1997 und 2013/2018 um 16 % gestiegen.  In Deutschland ist von 1996 bis 2015 ein Anstieg von 

17 % zu verzeichnen.  Negative Folgen der Flächenneuinanspruchnahme und Zersiedelung sind unter 

anderem hohe Infrastrukturkosten (Oueslati/Alvanides/Garrod 2015: 1595) und eine Fragmentierung 

der Landschaft (Meinel/Henger/Krüger et al. 2020: 235). 

Die Treiber der Flächeninanspruchnahme sind in Deutschland und der Schweiz ähnlich (Schultz/Dosch 

2005: 12). Dazu gehören die verbesserte Erreichbarkeit von Städten und Gemeinden (BMVBS/BBSR 

2009: 93; Weilenmann/Seidl/Schulz 2017: 481), fiskalische Fehlanreize wie Subventionen für Pendle-

rinnen und Pendler (BMVBS/BBSR 2009: 93; Waltert/Seidl 2013: 178) und eine steigende Anzahl an 

kleineren Haushalten (Schultz/Dosch 2005: 12; Weilenmann/Seidl/Schulz 2017: 480). Während in 

Kernstädten die zur Verfügung stehenden Flächen zunehmend knapper und teurer werden, steigt der 

Druck auf Flächen in Umlandgemeinden (Hesse/Mecklenbrauck/Polívka et al. 2016: 275). Daher erfor-

dern die räumlichen Verflechtungen in vielen Stadtregionen eine regionale Steuerung der Siedlungsent-

wicklung (Priebs 2018b: 2553). 

Das gestiegene Bewusstsein für die weiterhin hohe Flächeninanspruchnahme hat in Deutschland und 

der Schweiz zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Initiativen geführt. Beispiele sind das bayerische 

Bürgerbegehren „Betonflut eindämmen“ (2018) , das Bürgerbegehren gegen Satzungen von Bauleitplä-

nen in Baden-Württemberg, das 2015 eingeführt und zwischen 2015 und 2020 18 Mal lanciert wurde,  

die 2019 abgelehnte Zersiedelungsinitiative , die 2019 gestartete Landschaftsinitiative  oder das 2013 

aufgrund einer Volksinitiative revidierte Schweizer Raumplanungsgesetz (RPG)  (Mahaim 2014: 2). 

Die Debatte um eine flächensparende Siedlungsentwicklung und die Notwendigkeit einer regionalen 

Steuerung werfen die Frage auf, wie es um die Umsetzung von Instrumenten zur Steuerung der Sied-

lungsentwicklung steht, nicht nur in Deutschland und der Schweiz. Generell können solche Instrumente 

regulativ, anreizorientiert oder informatorisch sein (Jörissen/Coenen 2004: 19; Gawel 2005: 333). In-

strumente wie Grüngürtel und Grünzüge zielen darauf ab, die Außenentwicklung und damit die Zersie-

delung der Landschaft einzudämmen (Gennaio/Hersperger/Bürgi 2009: 224). Andere Instrumente stre-

ben beispielsweise durch Nachverdichtung und Brachflächenrevitalisierung einen effizienteren Umgang 

mit dem Siedlungsbestand („Innenentwicklung“) an (Jörissen/Coenen 2004: 16–17). Allerdings äußern 

Autorinnen und Autoren einen Bedarf an Studien, welche die regionale Umsetzung von Raumplanungs-

instrumenten in Governance-Prozessen empirisch untersuchen (Bovet/Reese/Köck 2018: 844; Kiess-

ling/Pütz 2021: 414, 428).  

Diese Forschungslücke greifen wir auf. Der Beitrag beschreibt anhand einer Untersuchung, wie Instru-

mente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in Deutschland und der Schweiz umgesetzt werden und 
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wie Raumplanung in der Praxis funktioniert. Dazu betrachten wir die Umsetzung von Raumplanungs-

instrumenten in Governance-Prozessen, die im Raum sichtbaren Wirkungen dieser Instrumente stehen 

nicht im Fokus (vgl. hierzu Kiessling/Pütz 2021). Die Forschungsfrage, wie Instrumente der überörtli-

chen Raumplanung zur Steuerung der Siedlungsentwicklung umgesetzt werden, untersuchen wir empi-

risch in vier Regionen: den Planungsregionen Oberland (Bayern) und Südlicher Oberrhein (Baden-

Württemberg) in Deutschland sowie den Kantonen St. Gallen und Zürich in der Schweiz. Konzeptionell 

nehmen wir eine Regional Governance-Perspektive ein, weil wir dadurch Institutionen und Akteure mit 

ihren Handlungen betrachten können (Willi/Pütz/Müller 2018: 786-787) und die Betrachtung von Re-

gional Governance dazu beitragen kann, besser zu verstehen, wie Raumplanung funktioniert (Sch-

mitt/Wiechmann 2018: 28). Dabei ist die überörtliche Raumplanung als Teil eines Mehrebenensystems 

(„Multilevel Governance“) zu sehen (Pütz/Job 2016: 581; Wahrhusen 2021: 30). Unser Beitrag basiert 

auf dem Policy-Arrangement-Konzept. 

Deutschland und die Schweiz eignen sich aus verschiedenen Gründen gut für eine Analyse der regiona-

len Umsetzung von Instrumenten zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. Erstens verläuft die Sied-

lungsentwicklung in beiden Ländern ähnlich problematisch. Zweitens sind sich die Raumplanungssys-

teme und administrativen Strukturen ähnlich, sodass beide Länder der „germanischen“ Planungsfamilie 

zugeordnet werden können (Newman/Thornley 1996: 60–62). Drittens hat die überörtliche Ebene der 

Raumplanung mit der Landes- und Regionalplanung in Deutschland und der kantonalen Richtplanung 

in der Schweiz eine im Vergleich zu anderen Ländern hohe Bedeutung. Raumordnungspläne als strate-

gische und behördenverbindliche Steuerungsinstrumente sind in beiden Staaten verpflichtend aufzustel-

len (§ 4, § 13 ROG, Art. 6 RPG; vgl. ARL 2008: 98). Viertens unterscheidet sich in beiden Ländern die 

überörtliche Raumplanung aufgrund des Föderalismus auf den Ebene von Ländern, Kantonen und Pla-

nungsregionen (Konze/Scholich/Tönnies 2012: 98; Priebs 2018a: 2049). 

Nachfolgend wird zunächst das Policy-Arrangement-Konzept eingeführt (Kapitel 2). Kapitel 3 enthält 

die methodischen Informationen zu diesem Beitrag. In Kapitel 4 werden die empirischen Ergebnisse aus 

den vier Regionen präsentiert, in Kapitel 5 diskutiert. Der Beitrag schließt mit Schlussfolgerungen (Ka-

pitel 6). 

 

2 Das Policy-Arrangement-Konzept 

Mit dem Policy-Arrangement-Konzept können wir untersuchen, wie Instrumente einer flächensparen-

den Siedlungsentwicklung in der Planungspraxis umgesetzt werden. Das Konzept wurde in den Nieder-

landen zur Untersuchung von Umweltpolitiken entwickelt und als empirisches Analyseraster 

(Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 93) oder als Theorie mittlerer Reichweite (Dang/Visseren-Hama-

kers/Arts 2016: 1157) bezeichnet. Das Konzept soll erklären, wie alltägliche politische Praktiken mit 

übergeordneten Veränderungen in einem bestimmten Politikfeld in Verbindung stehen (Liefferink 2006: 
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45). Policy Arrangements werden dabei verstanden als die vorübergehende Stabilisierung der Organi-

sation und Inhalte eines Politikfelds auf einer bestimmten Ebene der Politikgestaltung (van Taten-

hove/Arts/Leroy 2000: 54). Das zentrale Argument ist, dass sich Veränderungen durch übergreifende 

politische und gesellschaftliche Debatten auf das alltägliche Handeln in einem Politikfeld und dessen 

Institutionalisierung auswirken und dort allmählich zu gefestigten Strukturen und Routinen führen 

(Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 96; Liefferink 2006: 47). 

Das Konzept hat sich vor allem in der empirischen umweltbezogenen Governance-Forschung bewährt. 

Beispiele sind Studien zum Waldmanagement (Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; Yao/van den Ko-

nijnendijk Bosch/Yang et al. 2019) und zur Klimawandelanpassung (van Eerd/Wiering/Dieperink 2014; 

Boezeman/de Vries 2019). In der räumlichen Planung wurden mit diesem Ansatz unter anderem die 

Entwicklung regionaler Planungsansätze in den Niederlanden (van Straalen/van den Brink/van Taten-

hove 2016) und die „Regional Governance Capacities“ der Richtplanung im Kanton Zürich (Kiess-

ling/Pütz 2020) untersucht. Meistens werden einzelne Fallstudien überprüft, mehrere Fallstudien kom-

men seltener vor (z. B. van Eerd/Wiering/Dieperink 2014, Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). 

Vier Dimensionen kennzeichnen das Policy-Arrangement-Konzept: Spielregeln, Diskurse, Akteure und 

Ressourcen (vgl. Abbildung 1). Diese Dimensionen sind eng miteinander verflochten und voneinander 

abhängig, weshalb jegliche Veränderung bei einer Dimension Einfluss auf die anderen Dimensionen hat 

(Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 99). In der Literatur werden die Dimensionen unterschiedlich be-

schrieben. So ordnet Liefferink (2006: 47) informelle Normen den Diskursen zu, während sie bei Arts 

und van Tatenhove (2004: 5) zu den Spielregeln zählen. Im Folgenden stellen wir die Dimensionen vor 

und erläutern, wie wir sie für unsere Analyse verwenden. 

Die Dimension Spielregeln umfasst formelle und informelle Spielregeln. Formelle Spielregeln sind ver-

bindliche Rechtsnormen wie Raumordnungspläne und Gesetze sowie verbindlich geregelte Verfahren-

sabläufe (Arts/Leroy/van Tatenhove 2006: 99). Zu den informellen Spielregeln gehören Konzepte, fi-

nanzielle Anreize, informatorische Instrumente sowie informelle Normen bei Interaktionen zwischen 

Akteuren (Liefferink 2006: 47; van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016: 150). 

Unter der Dimension Diskurse verstehen wir zum einen öffentliche Meinungen, Positionen und Narra-

tive hinsichtlich regionaler Problemlagen, Lösungsansätze und Wertvorstellungen (Arts/Leroy/van Ta-

tenhove 2006: 99; Liefferink 2006: 47). Zum anderen gehören zu Diskursen übergeordnete gesellschaft-

liche und politische Veränderungen und andere Kontexte, welche die überörtliche Raumplanung beein-

flussen (van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016: 150). 

Zur Dimension Akteure gehören individuelle und kollektive Akteure sowie die Interaktionen (Aus-

tausch, Zusammenarbeit) zwischen Akteuren (Arts/van Tatenhove 2004: 4; Boezeman/de Vries 2019: 

1448-1452). 
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Die Dimension Ressourcen umfasst zum einen Ressourcen als die handlungsleitenden Optionen von 

Akteuren. Dazu zählen wir die Fähigkeiten von Akteuren (einschließlich Ausbildung, Kenntnisse und 

Erfahrungen), ihre Persönlichkeit (Charisma, Empathie), ihre zeitlichen Ressourcen, ihre finanziellen 

Möglichkeiten (Budgets), ihre Legitimation (Willi/Pütz/Jongerden 2020: 12), ihre Vertrauenswürdigkeit 

(Boezeman/de Vries 2019: 1448-1449) und ihr Engagement (Mogge-Grotjahn 2010: 368). Zum anderen 

geht es um den Einsatz dieser Ressourcen und damit um den Einfluss, den Akteure haben können, und 

die Ausübung von Macht (Liefferink 2006: 47). Akteure in Policy Arrangements sind einflussreich, 

indem sie unter anderem dazu legitimiert sind, für andere verbindliche Entscheidungen zu treffen, in 

Aushandlungsprozessen überzeugen oder Ermessensspielräume nutzen (Arts/Leroy/van Tatenhove 

2006: 99; Liefferink 2006: 54–55). 

Abbildung 1: Die Dimensionen des Policy-Arrangement-Konzepts und ihr Zusammenwirken 

 

Eigene Erstellung 
 
Die Analyse eines Policy Arrangement kann bei jeder der vier Dimensionen beginnen (Liefferink 2006: 

50–51). Für unsere Studie nehmen wir an, dass Instrumente der überörtlichen Raumplanung durch das 

Zusammenspiel aller Dimensionen umgesetzt werden. Wir halten das Policy-Arrangement-Konzept für 

geeignet, um die Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung zu untersuchen, weil es 

ein integrativer Ansatz ist, der Akteure, ihre Ressourcen, Institutionen (Spielregeln) und Inhalte (Dis-

kurse) gleichermaßen betrachtet (van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016: 151). 
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3 Methodik 

Wir untersuchen die Steuerung der Siedlungsentwicklung durch Instrumente der überörtlichen Raum-

planung anhand einer Fallstudienanalyse mit je zwei Fällen in Deutschland und der Schweiz: die Pla-

nungsregionen Südlicher Oberrhein (Baden-Württemberg) und Oberland (Bayern) sowie die Kantone 

Zürich und St. Gallen (vgl. Tabelle 1 und Abbildung 2). Das Forschungsdesign einer Fallstudienanalyse 

mit mehreren Fällen hat den Vorteil, dass wir jeden Fall für sich detailliert und systematisch betrachten 

(Flyvbjerg 2006: 241) und die fallspezifischen Ergebnisse gegenüberstellen können (Lamker 2014: 7).  

Unser Fokus liegt auf Raumordnungsplänen, also Landesraumordnungsplänen und Regionalplänen in 

Deutschland sowie kantonalen Richtplänen in der Schweiz. Kantonale Richtpläne und Regionalpläne 

sind zumeist im Maßstab von 1:100.000 oder 1:50.000 und damit ähnlich detailliert (KPK 2016: 19; 

Priebs 2018a: 2054). Trotz dieser vergleichbaren ‚Flughöhe‘ sind Kantone und Planungsregionen inso-

fern unterschiedlich, als bei den Kantonen mehr Kompetenzen gebündelt sind als bei den Trägerorgani-

sationen der meisten Planungsregionen. Kantone erlassen eigene Planungs- und Baugesetze und geneh-

migen kommunale Planungen (ARL 2008: 140, 145). Daher betrachten wir über die Raumordnungs-

pläne hinausgehende Steuerungsinstrumente wie Gesetze als externe Faktoren.. 

Tabelle 1: Merkmale der Fallstudien 
Merkmal Fälle Schweiz Fälle Deutschland 

Zürich St. Gallen Südlicher Oberrhein Oberland 
Fläche (km²) 1.729 2.031 4.062 3.956 
Bevölkerung  1.520.968 

(2018) 
507.697 (2018) 1.092.157 (2019) 451.829 (2019) 

Bevölkerungsent-
wicklung 2012-2017  

+8,0 %  +4,5 %  +4,6 %  +4,1 % 

Beschäftigtenent-
wicklung* 2011-
2015 

+4,7 % +4,2 % +9,65 % +10,55 % 

Bevölkerung pro 
km2 

916 Einwoh-
ner/km2 (2018) 

260 Einwoh-
ner/km2 (2018) 

268 Einwohner/km2 
(2019) 

114 Einwohner/km2 
(2019) 

* Die Beschäftigtenentwicklungen in Deutschland und der Schweiz sind aufgrund unterschiedlicher Erhebungs-

methoden und Datengrundlagen nicht miteinander vergleichbar (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). Für die 

Schweiz stehen aktuellere Daten nicht zur Verfügung, daher wurde der Zeitraum 2011 bis 2015 gewählt. 

Quellen: https://www.inkar.de; https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetde-

tail.9366316.html (09.05.2022); BFS (2020) 

 
Abbildung 2: Lage der Fallstudien 
 
Drei Gemeinsamkeiten kennzeichnen die Fallstudien: a) Ähnlichkeit der Planungssysteme in Deutsch-

land und der Schweiz, b) Vorliegen rechtskräftiger kantonaler Richtpläne bzw. Regionalpläne und c) 

Siedlungsdruck durch hohes Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum (vgl. Tabelle 1). Variiert ha-

ben wir die in den Regionen jeweils spezifischen Instrumente der überörtlichen Raumplanung. 
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Eigene Erstellung 
 

Empirisch basiert diese Arbeit auf einem qualitativen Methodenmix mit insgesamt 45 leitfadengestütz-

ten Experteninterviews, Dokumentenanalysen und Beobachtungen, die jeweils qualitativ inhaltsanaly-

tisch ausgewertet werden. Wir unterscheiden drei Phasen Datenerhebung und eine Phase Datenanalyse 

(vgl. Tabelle 2): Phase 1: Vorstudie, Phase 2: Fallstudienanalyse, Phase 3: Einholen ergänzender Infor-

mationen für die Fallstudien, Phase 4: Datenauswertung. 

In Phase 1 haben wir acht Interviews mit deutschen und schweizerischen Expertinnen und Experten für 

überörtliche Raumplanung durchgeführt, um Informationen über aktuelle Diskurse der Raumplanung 

zu erhalten und die Interviews in den Fallstudien vorzubereiten. Die Phase 2 war der Hauptteil der em-

pirischen Analyse. Hier haben wir die Policy Arrangements der einzelnen Fälle untersucht und dafür 30 

Interviews mit aus drei Akteurgruppen durchgeführt: a) Planerinnen und Planer (öffentliche Verwal-

tung, private Planungsbüros), b) Politikerinnen und Politiker und c) Vertreterinnen und Vertreter priva-

ter Interessengruppen (z. B. Naturschutz). Vorteilhaft war, dass manche Personen gleichzeitig die Per-

spektive zweier Akteurgruppen einbrachten, z. B. Politikerinnen und Politiker, die sich auch in Interes-

sengruppen engagieren. Wir haben in jeder Fallstudie mindestens zwei Akteure aus jeder Gruppe be-

fragt. Ausnahme ist das Oberland, in dem wir aus der Akteurgruppe „Vertreterinnen/Vertreter von Inte-

ressengruppen“ nur eine Person befragt haben. Im Kanton Zürich haben wir mehr Interviews durchge-
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führt als in den anderen Fällen, weil wir hier die Untersuchung begonnen haben und im Laufe der Inter-

views festgestellt, dass weniger Interviews ausreichen. Die Interviews haben wir nach den Dimensionen 

des Policy-Arrangement-Konzepts strukturiert und die wichtigsten Instrumente der Raumordnungspläne 

zur Steuerung der Siedlungsentwicklung abgefragt. Zudem haben wir vier Beobachtungen durchgeführt 

(vgl. Tabelle 2). Im Fall Oberland ergab sich dafür keine Möglichkeit. Die Raumordnungspläne waren 

Gegenstand der Dokumentenanalyse. 

Tabelle 2: Datenerhebung und -auswertung 
Phase 1: 
Vorstudie 
(2018) 

8 persönliche Interviews, davon 1 Interview mit 2 Personen 

Phase 2: 
Fallstudienana-
lyse 
(2019-2020) 

Kanton Zürich 10 persönliche Interviews 
2 Beobachtungen (Kantonsratsitzung, Planungsworkshop) 
Kantonaler Richtplan, regionale Richtpläne 

Kanton St. Gallen 7 persönliche Interviews 
Kantonaler Richtplan 

Oberland 7 persönliche Interviews, davon 2 mit je 2 Personen 
Regionalplan 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Südlicher Oberrhein 6 persönliche Interviews 
1 Beobachtung (Planungsausschusssitzung) 
Regionalplan 
Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 

Phase 3: 
ergänzende In-
formationen 
(2020-2021) 

Kanton Zürich Weitere Dokumente: Gesetze, Berichte, Präsentationen 
Kanton St. Gallen 2 Telefoninterviews 

1 Interview als Videokonferenz mit 2 Personen 
Ergänzender E-Mail-Austausch mit 2 Personen 
1 Beobachtung (Themenabend „Gewerbegebiete und Regionale 
Steuermodelle der Zukunft“ am 10. Mai 2021) 
Weitere Dokumente: Gesetze, Präsentationen, interne Mitteilun-
gen, Berichte 

Oberland 2 Telefoninterviews 
Ergänzender E-Mail-Austausch mit 2 Personen 
Weitere Dokumente: Gesetze, Berichte, Sitzungsunterlagen, Prä-
sentationen 

Südlicher Oberrhein 2 Telefoninterviews 
Ergänzender E-Mail-Austausch mit 1 Person 
Weitere Dokumente: Gesetze, Berichte, Sitzungsunterlagen, Prä-
sentationen 

Phase 4: 
Datenauswer-
tung 
(2020-2021) 

Qualitative Inhaltsanalyse  

Eigene Erstellung 
 
In der Phase 3 wurden ergänzende Informationen zu den Fallstudien eingeholt, um die Umsetzung der 

ausgewählten Planungsinstrumente besser zu verstehen. Dazu haben wir sechs ergänzende Telefonin-

terviews (davon drei mit Interviewpartnerinnen/-partner aus Phase 2 und drei mit neuen Personen), ein 

Interview online mit zwei Personen sowie eine Beobachtung im Fall St. Gallen durchgeführt. Zudem 

haben wir mit E-Mails weitere Informationen eingeholt und zahlreiche weitere Dokumente analysiert 

(vgl. Tabelle 2).  Für die Datenauswertung in Phase 4 haben wir eine qualitative Inhaltsanalyse vorge-

nommen (vgl. Mayring/Fenzl 2014).  

Insgesamt ermöglichen der Methodenmix und die Vorgehensweise mit vier Phasen eine solide Daten-

grundlage für die Darstellung und Verifizierung der empirischen Ergebnisse. 
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4 Ergebnisse  

Nachfolgend präsentieren wir die empirischen Ergebnisse.  In jeder Fallstudie stehen dabei die Instru-

mente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung im Zentrum, die von den Befragten häufig und intensiv 

diskutiert wurden (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Fokusinstrumente der Fälle und Verbreitung in den anderen Fällen 
Festlegung   80-20-Regel, Sied-

lungsgebiet 
Gebietsscharfe Planung 
von Industrie- und Ge-
werbegebieten 

Grünzüge, Grün-
gürtel (u. Ä.)  

Anbindegebot 

Fall ↓ 

Zürich XX X X 0 
St. Gallen X (Siedlungsgebiet) XX X 0 
Südlicher Ober-
rhein 

0 0 XX X 

Oberland 0 0 0 XX 
Legende: X = (in ähnlicher Form) vorhanden; 0 = nicht vorhanden; XX = Fokusinstrument in diesem Beitrag 

 

Um die Ergebnisse der einzelnen Fälle besser einordnen zu können, skizzieren wir kurz den Kontext für 

die überörtliche Raumplanung in Deutschland und der Schweiz. In beiden Ländern spielt die nationale 

Ebene nur eine rahmengebende Rolle für die Raumplanung. 

Während das Raumordnungsgesetz (ROG) in Deutschland relativ konkrete Vorgaben macht (z. B. beim 

Zielabweichungsverfahren nach § 6 ROG), lässt das Raumplanungsgesetz (RPG) der Schweiz den Kan-

tonen mehr Spielraum, auch bei der Wahl ihrer Planungsinstrumente. Zudem regelt in der Schweiz der 

Sachplan Fruchtfolgeflächen eine Mindestmenge hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen, die jeder 

Kanton zu erhalten hat.  In beiden Ländern unterliegen Raumordnungspläne dem Abwägungsgebot und 

dem Gegenstromprinzip und haben einen Ausformungsspielraum bei der Umsetzung der Festlegungen 

(§ 13 ROG; Art. 6 RPG) (ARL 2008: 123; KPK 2016: 13). Die Kommunen sind Hauptadressaten der 

Raumordnungspläne und verfügen über die kommunale Planungshoheit (ARL 2008: 11, 68). Die Raum-

ordnungspläne in beiden Ländern unterscheiden sich in der Art der darin enthaltenen Festlegungen. In 

Deutschland wird zwischen zu beachtenden Zielen und zu berücksichtigenden Grundsätzen (§ 4 ROG) 

unterschieden. Die meisten kantonalen Richtpläne (z. B. St. Gallen) differenzieren je nach Koordinati-

onsstand zwischen final abgewogenen verbindlichen Festsetzungen sowie noch nicht final abgewogenen 

Vororientierungen und Zwischenergebnissen (KPK 2016: 13). 

 

4.1 Kanton Zürich 

Von 1991 bis 2018 ist die Bevölkerung im Kanton Zürich um ein Drittel gewachsen.  Aufgrund dieser 

Wachstumserfahrung stehen Kulturlandschaftsverbrauch und Zersiedelung seit Jahren im öffentlichen 

Diskurs, mit teils einschneidenden Konsequenzen für die Gemeinden. So führte die kantonale Kultur-

landinitiative zu einem Bauzonenmoratorium, welches die Neuausweisung von Bauland im Kanton von 
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2012 bis 2016 untersagte (Kägi 2016). Zudem hat der Kanton 2021 nach der RPG-Teilrevision ein In-

strument zum Ausgleich planungsbedingter Mehrwerte eingeführt.  Die letzte Gesamtrevision des kan-

tonalen Richtplans war so aufwendig, dass der Kanton auf jährliche Teilrevisionen umstellte. 

Der kantonale Richtplan zeichnet sich durch das seit 1979 bestehende kantonale Siedlungsgebiet aus, 

welches abschließend festlegt, wo Gemeinden Baugebiete ausweisen dürfen (ARE Zürich 2019: 30). 

Diese ‚Vornutzungsplanung‘ diente bei der RPG-Teilrevision als Vorbild für andere Kantone. Die Ge-

samtrevision des kantonalen Richtplans führte mit der 80-20-Regel zu einer Verschärfung dieses Instru-

ments: Das dem Richtplan vorangestellte Raumordnungskonzept unterteilt den Kanton in fünf Hand-

lungsräume, wobei sich 80 % des Bevölkerungswachstums auf die Handlungsräume „Stadtlandschaft“ 

und „Urbane Wohnlandschaft“ konzentrieren sollen und 20 % in den anderen, „ländlichen“ Handlungs-

räumen. Die Ausweisung des kantonalen Siedlungsgebiets in den fünf Handlungsräumen orientiert sich 

an dieser 80-20-Regel. Weitere Spielregeln des Richtplans zur Steuerung der Siedlungsentwicklung sind 

etwa die Freihaltegebiete und die Regionalen Arbeitsplatzgebiete. Zudem gibt es 11 Regionale Richt-

pläne.  Im Fokus unserer Analyse stehen die 80-20-Regel und das Siedlungsgebiet. Abbildung 3 stellt 

das Policy Arrangement bei der Umsetzung dieser Instrumente dar. 

Zentrale Akteure bei der Umsetzung der 80-20-Regel und des Siedlungsgebiets sind das Amt für Raum-

entwicklung des Kantons Zürich (ARE), die Gemeinden der ‚urbanen‘ und der ‚ländlichen‘ Handlungs-

räume, Interessenverbände und der Kantonsrat. Bezogen auf Ressourcen ist das ARE nach Aussagen 

der Interviewpartnerinnen und -partner professionell und mit 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

der Abteilung Raumplanung personell gut aufgestellt.  Hier sind viele Kompetenzen gebündelt, z. B. 

neben der kantonalen Richtplanung die Genehmigung kommunaler und regionaler Richtpläne. Vor al-

lem kleinere Gemeinden in den ländlichen Handlungsräumen sind personell eher schlecht aufgestellt. 

Der Kantonsrat setzt den kantonalen Richtplan fest. Eine Besonderheit im Kanton Zürich und in anderen 

Kantonen ist das Milizsystem, das heißt, politische Akteure sind in der Regel ehrenamtlich tätig und 

ihre zeitlichen Ressourcen daher begrenzt. Deshalb überfordern die jährlichen Revisionen den Inter-

views zufolge viele Kantonsräte. 

Die Befragten betonen, dass sich das ARE zwar um einen intensiven Austausch mit den Gemeinden 

bemüht, aber die 80-20-Regel und das Siedlungsgebiet konsequent umsetzt. Dies scheint gerade die 

Gemeinden der ‚ländlichen‘ Handlungsräume in ihrer Gemeindeautonomie bei der Siedlungsentwick-

lung nach außen stark einzuschränken. Die betroffenen Gemeinden müssen den Interviewten zufolge 

vollständig ihr Innenentwicklungspotenzial ausschöpfen, bevor sie Vorhaben im Außenbereich realisie-

ren dürfen. Die Umsetzung der 80-20-Regel und des Siedlungsgebiets erfolgt durch die Beurteilung 

kommunaler Vorhaben seitens des ARE, informelle Beratung zum Aufzeigen von Alternativen durch 

Innenentwicklung und den Versuch von Gemeinden, das ARE trotz seiner restriktiven Haltung von 

kommunalen Vorhaben zu überzeugen. Im Vergleich zu den anderen Fällen wurde in den Interviews bei 

der Umsetzung ein ungleiches Machtverhältnis – die schwache Rolle ländlicher Gemeinden und die 
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starke Position des ARE – besonders deutlich. Bei der Umsetzung ist das ARE scheinbar so konsequent, 

dass es auch bei Einzelvorhaben kleine Erweiterungen lokaler Betriebe untersagt und wenig Ermessens-

spielraum lässt. Dies kritisieren Planerinnen und Planer aus Planungsbüros, weil es zu „Überregulierun-

gen“ führt, welche „eine gute Entwicklung verhindern“ können (Interview 4 ZH). Die Tragweite der 80-

20-Regel scheinen viele Gemeinden im Vorfeld unterschätzt zu haben, denn „jetzt sagt man den Ge-

meinden: ihr dürft gar nicht mehr wachsen. Das passt überhaupt nicht in die Köpfe“ (Interview 1 ZH). 

Um dieser konsequenten Haltung des ARE entgegenzuwirken, ist nach Aussage eines Politikers „viel 

Überzeugungsarbeit“ (Interview 4 ZH) in Aushandlungsprozessen notwendig, in denen sich das ARE 

aber scheinbar häufig durchsetzt. In den städtischen Handlungsräumen scheint die Gemeindeautonomie 

infolge der 80-20-Regel und des Siedlungsgebiets weniger eingeschränkt zu sein. So stellt ein kommu-

naler Politiker einer städtisch geprägten Gemeinde fest: „Wir sind da in einer Situation, wo wir vielfach 

schon die richtigen Farben auf dem Richtplan haben“ (Interview 5 ZH). 

Die Vorgaben zur Steuerung der Siedlungsentwicklung im kantonalen Richtplan Zürich und deren kon-

sequente Umsetzung haben somit einen regionalen Diskurs um die Zukunft des Wachstums im ländli-

chen Raum befördert. Dies führt den Befragten zufolge dazu, dass Gemeinden der ländlichen Hand-

lungsräume mangels Alternativen öfters auf das Instrument der Innenentwicklung zurückgreifen. 
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Abbildung 3: Policy Arrangement des Kantons Zürich bei der Umsetzung des Siedlungsgebiets und der 

80-20-Regel 

 

Eigene Erstellung 
 

4.2 Kanton St. Gallen 

Der Kanton St. Gallen ist geprägt von funktionsräumlichen Verflechtungen mit Liechtenstein, Vorarl-

berg und dem Großraum Zürich. Daher besteht im Kanton das Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze anzu-

bieten und das Auspendeln in Nachbarkantone und -länder zu reduzieren. Dieser Diskurs sowie die 

Debatte um die Eindämmung der Zersiedelung und die RPG-Teilrevision prägen daher die Arbeitszo-

nenplanung im Kanton St. Gallen. 

Wie Zürich hat auch St. Gallen infolge der RPG-Teilrevision einen Mehrwertausgleich eingeführt sowie 

im kantonalen Richtplan seit 2017 das Siedlungsgebiet festgelegt. Vor der RPG-Teilrevision hat der 

kantonale Richtplan den Interviews zufolge die Siedlungsentwicklung abgesehen von siedlungsglie-

dernden Freiräumen kaum gesteuert; die Fruchtfolgeflächen scheinen mehr Wirkung entfaltet zu haben. 

Anders sieht es bei der Arbeitszonenplanung aus, der Planung von Industrie- und Gewerbegebieten. Für 

das Verständnis der kantonalen Arbeitszonenplanung wichtige Spielregeln sind die seit 2001, zusätzlich 

zur Fortschreibung ganzer Kapitel stattfindenden jährlichen Teilrevisionen des kantonalen Richtplans, 

das Verständnis einer ‚rollenden Planung‘ sowie die Bedeutung kommunikativer Instrumente. Die Ar-

beitszonenplanung besteht aus der Ermittlung von Flächenpotenzialen, den Festlegungen des kantonalen 

Richtplans, der Flächenentwicklung und dem Immobilienmarketing (AREG 2021). Im rechtskräftigen 
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kantonalen Richtplan 2017 sind gebietsscharf festgelegte wirtschaftliche Schwerpunktgebiete enthalten, 

in denen die Ansiedlung neuer und die Erweiterung bestehender Betriebe bevorzugt stattfinden soll und 

die bereits ausgewiesen und erschlossen sind (AREG 2018: S23) sowie strategische Arbeitsplatzstan-

dorte, die noch nicht ausgewiesen sind und bei konkretem Bedarf genutzt werden können (AREG 2018: 

S22). Die infolge der RPG-Teilrevision im Richtplan eingeführte Arbeitszonenbewirtschaftung soll eine 

haushälterische Nutzung der Arbeitszonen gewährleisten, unter anderem durch konkrete, verpflichtende 

Bedarfsnachweise für neue Arbeitszonen (AREG 2018: S11, S14). 

Als Akteure auf kantonaler Ebene spielen das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (AREG) 

und das Amt für Wirtschaft eine wichtige Rolle. Weitere relevante Akteure sind die Regionen und die 

Gemeinden. Der Austausch mit Unternehmen läuft den Interviewten zufolge nicht über das AREG, son-

dern über das Amt für Wirtschaft. Das AREG ist mit 31 Beschäftigten personell gut aufgestellt  und 

bündelt viele Kompetenzen, allerdings weniger als im Kanton Zürich, denn im Kanton St. Gallen sind 

viele Zuständigkeiten weit nach unten delegiert. So genehmigen die Gemeinden selbst ihre kommunalen 

Richtpläne. Die Gemeindeautonomie ist entsprechend höher als im Kanton Zürich. Da die St. Gallener 

Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten hauptamtlich tätig sind, verfügen sie über mehr Ressourcen 

als die ehrenamtlichen Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten anderer Kantone. Dieses Machtgefüge 

zwischen relativ starken Gemeinden und einer im Vergleich zum Kanton Zürich schwächeren AREG 

scheint sich infolge der RPG-Teilrevision insofern verschoben zu haben, als das AREG an Einfluss 

gewonnen hat und sich viele Gemeinden durch die neuen Vorgaben überfordert fühlen.  

Die Umsetzung der Arbeitszonenplanung ist geprägt von einer engen Verzahnung formeller und infor-

meller Steuerungsinstrumente und dem Spannungsfeld zwischen einem hohen überörtlichen Steue-

rungsanspruch und lokalen Realitäten. Den Befragten zufolge hat vor allem ein ehemaliger Kantonspla-

ner seine Aufgabe sehr kommunikativ interpretiert, sodass seitdem informelle Planung in St. Gallen 

wichtig ist und durch Netzwerken, die Beratung von Gemeinden und den Austausch mit Interessenver-

bänden bestimmt ist. Auch der Kanton Zürich legt Wert auf Kommunikation, aber dort gibt es nach 

Aussage eines Planers „keine Knautschzone“, während man im Kanton St. Gallen „miteinander reden“ 

kann (Interview 4 SG). 

Mit wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten und strategischen Arbeitsplatzstandorten versucht der Kan-

ton, die wirtschaftliche Entwicklung auf wenige Standorte zu konzentrieren. Je nach Koordinationsstand 

werden Gebiete als Zwischenergebnis oder Festsetzung in den Richtplan aufgenommen. Bei den jährli-

chen Teilrevisionen erfolgen Anpassungen, z. B. wenn ein wirtschaftliches Schwerpunktgebiet vermark-

tet wird und somit vom Zwischenergebnis zur Festsetzung wird (AREG 2018: S22, S23). Die enge 

Zusammenarbeit von AREG und dem Amt für Wirtschaft hat Folgen für die Gemeinden. Den Befragten 

zufolge lehnt das AREG die Ausweisung von Arbeitszonen außerhalb der im Richtplan festgelegten 

Gebiete strikt ab, wenn es kein konkretes Projekt gibt. Für die Gemeinden ist damit Vorratshaltung bei 

Gewerbeflächen nicht mehr möglich. Erweiterungen bestehender Betriebe über 0,5 ha müssen in einer 
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Teilrevision im kantonalen Richtplan aufgenommen werden und sind den Ergebnissen zufolge nur bei 

haushälterischer Bodennutzung (z. B. mehrgeschossiger Bauweise) zulässig. Neue Arbeitsplatzgebiete 

müssen regional abgestimmt werden. Dafür nutzen die Regionen beispielsweise die bundesweiten Ag-

glomerationsprogramme. Kritisch sehen die Befragten, dass es durch die Arbeitszonenplanung an 

schnell aktivierbaren Flächen für Betriebsansiedlungen mangelt und die „Maschinerie viel zu träge“ 

(Interview 10 SG) ist. Derzeit findet eine Revision der richtplanerischen Festlegungen statt, um die Ver-

fügbarkeit schnell aktivierbarer Industrie- und Gewerbeflächen zu erhöhen. 

 

4.3 Planungsregion Oberland (Bayern) 

Das Oberland liegt südlich von München und unterliegt dem Wachstumsdruck in der Region München. 

So gibt es Gemeinden wie beispielsweise Egling, deren Siedlungsfläche zwischen 1996 und 2013 um 

77 % gestiegen ist (Planungsverband Region Oberland 2018: 54). Nach einer Phase der politisch ge-

wollten Schwächung (Miosga 2011: 7–9) rückte in Bayern die Rolle der Landes- und Regionalplanung 

für eine flächensparende Siedlungsentwicklung etwa ab 2018 wieder stärker in den öffentlichen Diskurs. 

Mögliche Gründe sind das Volksbegehren „Betonflut eindämmen“, von privaten Akteuren getragene 

Initiativen zum Flächensparen sowie der Regierungswechsel 2018. Die Landesregierung versucht, durch 

die „Flächensparoffensive“ mit Maßnahmen wie Flächensparmanagerinnen/-manager und einem Be-

darfsnachweis bei der Ausweisung neuer Baugebiete die Flächenneuinanspruchnahme zu reduzieren 

(StMWI 2020a: 8, 10). Beim Landesentwicklungsprogramm ist das Anbindegebot neben den Festlegun-

gen zum großflächigen Einzelhandel das einzige zielförmige Instrument, welches den Ergebnissen zu-

folge eine Steuerungswirkung bei der Siedlungsentwicklung entfaltet. Das Anbindegebot soll verhin-

dern, dass neue Siedlungsflächen ohne Anbindung an bestehende Ortslagen oder Siedlungsgebiete ent-

stehen und dient daher der Eindämmung der Zersiedelung (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). Im Lan-

desentwicklungsprogramm 2020 sind neun Ausnahmen definiert, sodass aufgrund der Topographie oder 

bei Logistikbetrieben nicht angebundene Vorhaben realisiert werden können (StMWI 2020b: 52). 

Bei den Interviewpartnerinnen und -partnern besteht die Auffassung, dass die Landesplanung als Akteur 

gegenüber der Regionalplanung stärker aufgestellt ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass in Bayern 

aufgrund der hoch gehaltenen kommunalen Planungshoheit bewusst auf eine detaillierte Steuerung 

durch die Landes- und Regionalplanung verzichtet wird. Aufgrund dieser informellen Norm treten Kon-

flikte mit raumordnerischen Zielen wohl seltener als in den anderen Fällen auf. 

Im Oberland kommen zum übergeordneten Diskurs um das „Flächensparen“ als regionale Diskurse 

Siedlungsdruck und Verkehrsbelastungen durch die Lage im Raum München dazu. Zur Steuerung der 

Siedlungsentwicklung enthält der Regionalplan Oberland vor allem Grundsätze und kaum zielförmige 

Festlegungen. Viele Kapitel stammen aus 2001 und damit einer Zeit, in welcher der Wachstumsdruck 
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aus München weniger zu spüren war (Planungsverband Region Oberland 2020).  Zum Schutz des Frei-

raums vor Zersiedelung werden lediglich landschaftliche Vorbehaltsgebiete festgelegt, deren Steue-

rungswirkung als „zumindest quantitativ gering“ beurteilt wird (Interview 1 OB). 

Wichtige Akteure der regionalplanerischen Steuerung der Siedlungsentwicklung sind die Oberste Lan-

desplanungsbehörde, die Regierung von Oberbayern, der Planungsverband und die Kommunen. Der 

Planungsverband verfügt im Vergleich zu den anderen Fällen kaum über personelle Ressourcen. Bei der 

Fortschreibung des Regionalplans gibt es vereinzelt informellen Austausch zwischen Regierung und 

Kommunen (Planungsverband Region Oberland 2021). Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schei-

nen sich vor allem dann in Gremien des Planungsverbands einzubringen, wenn ihre Gemeinde vom 

Regionalplan (z. B. zur Windenergie) betroffen ist. 

Starke regionalplanerische Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung fehlen im Regionalplan 

Oberland. Vielleicht engagieren sich daher manche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region 

selbst für eine flächensparende Siedlungsentwicklung, z. B. durch städtebauliche Konzepte oder den 

Erhalt bestimmter Freiflächen. Das Anbindegebot ist ein wichtiges Instrument zur regionalen Steuerung 

der Siedlungsentwicklung, weil damit die Regierung von Oberbayern zunächst einige nicht angebun-

dene Vorhaben im Vorfeld durch informelle Absprachen verhindern kann. Bei Konflikten zwischen 

Vorhaben und Anbindegebot sucht die Regierung vor allem dann gemeinsam mit Vorhabenträgern nach 

Lösungen, wenn sie frühzeitig vor dem offiziellen Verfahren beteiligt wird. Die Bauleitplanung beurteilt 

nicht angebundene Vorhaben in der Regel negativ und geregelte Ausnahmen positiv (StMWI 2019). 

Nicht eindeutige Grenzfälle werden intern, mit anderen Regierungen und mit der Obersten Landespla-

nungsbehörde diskutiert, sodass nach und nach eine bayernweit einheitliche Auslegungspraxis entsteht. 

Die Umsetzung des Anbindegebots bietet Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern scheinbar auch eine 

Rechtfertigung dafür, unerwünschte Vorhaben privater Akteure abzulehnen: „Ich bin froh um die Re-

gierung von Oberbayern […], weil die eben einen sehr großen Wert auf das Anbindegebot legen“ (In-

terview 4 OB). 

 

4.4 Planungsregion Südlicher Oberrhein (Baden-Württemberg) 

Die Planungsregion Südlicher Oberrhein liegt in Baden-Württemberg und ist von der Stadt Freiburg im 

Breisgau geprägt. Deren Bevölkerung hat zwischen 1990 und 2020 um 21 % zugenommen und den 

Siedlungsdruck in der Region erhöht.  

Der gültige Landesentwicklungsplan 2002 (Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002) enthält 

ein Anbindegebot, was jedoch kein Thema in den Interviews war. Wichtiger war in den Interviews die 

sogenannte Käseglocke, die viele Kommunen befürchten übergestülpt zu bekommen. Mit diesem Nar-
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rativ ist die Angst der Kommunen verbunden, dass die eigenen kommunalen Spielräume bei der Sied-

lungsentwicklung durch Restriktionen der überörtlichen Raumplanung, aber auch anderweitige Restrik-

tionen wie Natur- und Hochwasserschutz, stark eingeengt werden. 

Die Planungsregion Südlicher Oberrhein hat nach einem aufwendigen Aufstellungsprozess seit 2017 

einen neuen Regionalplan. Anders als in den Schweizer Fällen erfolgen keine jährlichen Änderungen. 

Der Regionalplan kann als deutlich restriktiver bewertet werden als der Regionalplan Oberland. Im Fo-

kus stehen die als Vorranggebiete festgelegten Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren zur Steuerung 

der Siedlungsentwicklung und dem Erhalt wertvoller Freiräume, z. B. für Klimaschutz und Landwirt-

schaft (RVSO 2019: 75–82). „Weiße Flächen“ sichern Spielräume für die kommunale Bauleitplanung. 

Als zentrale Akteure bei der Umsetzung der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren treten das Regie-

rungspräsidium Freiburg als Genehmigungsbehörde, der Regionalverband Südlicher Oberrhein für die 

Erstellung des Regionalplans sowie die Kommunen in Erscheinung. Private Akteure spielen bei der 

Umsetzung dieser Festlegungen zur Steuerung der Siedlungsentwicklung eine untergeordnete Rolle. Im 

Vergleich zum Oberland verfügt der Regionalverband Südlicher Oberrhein mit einer Geschäftsstelle (14 

Beschäftigte) und einem Verbandsdirektor über mehr personelle Ressourcen.  Diese scheinen auch be-

nötigt zu werden, weil für die Festlegung der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren zahlreiche infor-

melle Abstimmungen mit den Kommunen erfolgten. Daher hat die aus vielen Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeistern bestehende Verbandsversammlung dem Regionalplan zugestimmt, obwohl die Ein-

schränkung der Planungshoheit als hoch empfunden wird: „Wir haben eine Zunahme von Regionalen 

Grünzügen und Grünzäsuren, die uns wirklich einkasteln“ (Interview 3 SO).  

Das Spannungsfeld zwischen hohem Steuerungsanspruch und dem Wunsch nach einem guten Verhält-

nis mit den Kommunen prägt die Umsetzung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung. So ist die 

Geschäftsstelle bestrebt, ihr Image als ‚Verbotsplanung’ aufgrund von Konflikten zwischen kommuna-

len Vorhaben und Regionalplanfestlegungen in eine Positivsteuerung umzuwandeln, etwa durch die Be-

ratung von Gemeinden. 

Die Umsetzung der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren erfolgt ähnlich restriktiv wie die Umsetzung 

des Siedlungsgebiets im Kanton Zürich. Allerdings scheint im Fall Südlicher Oberrhein mehr Wert auf 

Ermessensspielräume und kommunale Planungshoheit gelegt zu werden. Kleine Überschneidungen 

neuer Baugebiete mit Regionalen Grünzügen oder Grünzäsuren sind aufgrund des Ausformungsspiel-

raums (etwa 25 Meter) zulässig. Falls jedoch ein geplantes Baugebiet weiter in einen Regionalen Grün-

zug hineinragt, ist das Ziel betroffen. Die Planerinnen/Planer der Verbandsverwaltung schlagen den 

Kommunen nach internen Absprachen alternative Lösungen vor, z. B. die Festsetzung von Grünflächen 

im Bebauungsplan. Eine Herausforderung für die Planung ist es, für jede Fläche im Regionalen Grünzug 

deren Freiraumfunktionen zu begründen. Bei Besprechungen nehmen manchmal private Akteure teil, 

die Vorhaben verwirklichen wollen, aber nur zusammen mit den Kommunen. Falls eine Gemeinde ein 

Baugebiet im Regionalen Grünzug oder der Grünzäsur umsetzen will, für das es keine Alternativen gibt 
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und das nicht mehr in den Ausformungsspielraum fällt, gibt es die Möglichkeit des Zielabweichungs-

verfahrens, welches im Fall Südlicher Oberrhein häufiger angewendet wird als im Fall Oberland. Aller-

dings rät das zuständige Regierungspräsidium Freiburg den Interviews zufolge in informellen Gesprä-

chen im Vorhinein auch von Vorhaben ab und verhindert dadurch Zielabweichungsverfahren. 

Regionale Grünzüge und Grünzäsuren tragen dazu bei, die Siedlungsentwicklung in der Region Südli-

cher Oberrhein auf geeignete, wenig konfliktreiche Flächen zu lenken. Im Regionalverband wird jedoch 

Wert darauf gelegt, die Abgrenzung der Festlegungen abzusprechen, einen kleinen Ausformungsspiel-

raum zuzugestehen und in Einzelfällen Zielabweichungsverfahren zu ermöglichen. 

 

5 Diskussion 

Im Hinblick auf die Forschungsfrage zeigt die Fallstudienanalyse: Instrumente der überörtlichen Raum-

planung werden in situationsabhängigen Aushandlungsprozessen umgesetzt, in denen Spielräume und 

alternative Lösungen ausgelotet werden. Dabei wird die Umsetzung der Instrumente beeinflusst durch 

eine regionsspezifische Gemengelage aus (i) übergeordneten und regionsspezifischen Diskursen, (ii) 

verschiedenen Interessen der involvierten Akteure, (iii) einem regionsspezifisches Zusammenwirken 

formeller und informeller Instrumente und Prozesse und (iv) dem Spannungsfeld zwischen übergeord-

netem Kontext, überörtlichem Steuerungsanspruch und kommunaler Planungshoheit. 

In allen Fallstudien sind für die Umsetzung der betrachteten Instrumente Aushandlungsprozesse zwi-

schen Raumplanungsbehörden, Kommunen und seltener privaten Akteuren wichtig, in denen Hand-

lungs- und Ermessensspielräume ausgelotet, aber auch Grenzen aufgezeigt werden. Andere Autorinnen 

und Autoren bestätigen diesen Befund (Oliveira/Hersperger 2018: 629; Wahrhusen 2021: 288). Die Er-

gebnisse zeigen, dass formelle und informelle Planung sich gegenseitig ergänzen und informelle Instru-

mente genutzt werden, um die Umsetzung verbindlicher Raumplanungsinstrumente vorzubereiten, zu 

begleiten, notwendige Anpassungen formeller Instrumente zu evaluieren oder die Anwendung regulati-

ver Instrumente zu vermeiden. 

Wollen Kommunen oder andere Akteure Einzelvorhaben trotz entgegenstehender Festlegungen in 

Raumordnungsplänen verwirklichen, kann es zu Konflikten kommen. Vorhaben der Siedlungsentwick-

lung, die den betrachteten verbindlichen Instrumenten klar entgegenstehen, werden zwar in allen Fällen 

untersagt. Aber Planerinnen und Planer reagieren auch auf diese Konflikte, indem sie sich intern vorbe-

sprechen und dann Alternativen aufzeigen (alle Fälle), Ausformungs- und Ermessensspielräume nutzen 

(Südlicher Oberrhein, St. Gallen) oder sich auf im Raumordnungsplan festgelegte Ausnahmen berufen 

(Oberland). Beim Anbindegebot ist man in der Region Oberland um eine bayernweite Auslegungspraxis 

bemüht. Auch formelle Verfahren können Konflikte zwischen verbindlichen Festlegungen und Einzel-

vorhaben vermeiden. In den Fällen St. Gallen und Zürich wird dafür der kantonale Richtplan jährlich 
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revidiert, im Fall Südlicher Oberrhein in Einzelfällen das Zielabweichungsverfahren genutzt. Im Ober-

land sind die Festlegungen des Regionalplans scheinbar so unkonkret und die Ausnahmen zum Anbin-

degebot so zahlreich, dass es wohl selten zu Konflikten kommt. Je konkreter Raumplanungsinstrumente 

sind und je strikter ihre Anwendung, desto mehr Konflikte können in der Umsetzung auftreten. 

Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die Umsetzung der überörtlichen Raumplanung im Spannungsfeld 

zwischen übergeordneten Rahmenbedingungen, regionalem Steuerungsanspruch und kommunaler Pla-

nungshoheit stattfindet und Raumplanung damit ein klassisches Beispiel für „Multilevel Governance“ 

ist (Pacione 2013: 76; van Straalen/Witte 2018: 161). Übergeordnete Diskurse und Vorgaben (z. B. 

RPG-Teilrevision, Flächensparoffensive) stellen von oben Weichen für die überörtliche Raumplanung. 

Gleichzeitig muss von unten Spielraum für die kommunale Entwicklung verbleiben. Die Fälle gehen 

mit diesem Spannungsfeld unterschiedlich um: Das bayerische Anbindegebot führt aufgrund der Aus-

nahmen seltener zu Einschränkungen der kommunalen Planungshoheit. Vor der RPG-Teilrevision ha-

ben im Kanton St. Gallen die bundesweiten Fruchtfolgeflächen die Siedlungsentwicklung wohl stärker 

gesteuert als der kantonale Richtplan. Im Gegensatz zu anderen Studien (Pütz 2011: 183; Oliveira/Her-

sperger 2018: 629) haben in unserer Fallstudienanalyse private Akteure eine untergeordnete Rolle ge-

spielt. Ein Grund hierfür könnte sein, dass sich die untersuchten Instrumente zur Steuerung der Sied-

lungsentwicklung primär an Kommunen richten und private Akteure in nachgelagerten Planungsverfah-

ren stärker zum Zuge kommen. 

Mithilfe des Policy-Arrangement-Konzepts können wir zeigen, dass sich der übergreifende Diskurs um 

das Flächensparen und die Eindämmung der Zersiedelung in allen Fällen mit regionsspezifischen Dis-

kursen überlagert. Diese sich überlagernden Diskurse beeinflussen die Umsetzung von Raumplanungs-

instrumenten. So legitimiert der Diskurs um den Kulturlandschaftsverbrauch im Fall Zürich vermutlich 

das ARE, die 80-20-Regel konsequent umzusetzen und schwächt den Einfluss ländlicher Gemeinden. 

Im Fall St. Gallen kollidiert die Umsetzung einer haushälterischen Arbeitszonenbewirtschaftung mit 

dem Wunsch nach mehr Arbeitsplätzen im Kanton und befördert die Revision der Richtplaninstrumente. 

Diese Arbeit bereichert die Literatur zum Policy-Arrangement-Konzept inhaltlich und methodisch. In-

haltlich analysieren viele Studien die vier Dimensionen (van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 

2016; Mustalahti/Cramm/Ramcilovic-Suominen et al. 2017) oder die Einflussfaktoren auf die Umset-

zung von Instrumenten (Boezeman/de Vries 2019; Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2021). Unsere Analyse 

hingegen fokussiert darauf, wie Planungsinstrumente regional umgesetzt werden. Methodisch haben wir 

vier Fälle in zwei Ländern betrachtet und konnten dadurch unterschiedliche regionale Praktiken mit 

ähnlichen übergeordneten Diskursen erklären. Bislang wurde das Policy-Arrangement-Konzept vor al-

lem für Einzelfallstudien genutzt (Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; Boezeman/de Vries 2019). Un-

ser Zugang zu Governance-Prozessen bei der Umsetzung von Raumplanungsinstrumenten könnte auch 

für andere Planungsgebiete (z. B. Rohstoff- oder Energieplanung) und andere Regionen und Länder von 
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Interesse sein. Wir plädieren für die Anwendung des Policy-Arrangement-Konzepts in Fallstudienana-

lysen mit mehreren Fällen. 

Die Ergebnisse weisen auf konzeptionelle Überschneidungen zwischen dem Policy-Arrangement-Kon-

zept und der Planungskulturforschung hin. Planungskulturen sind Handlungsroutinen und informelle 

Normen, welche die Praxis der Raumplanung prägen (Levin-Keitel/Othengrafen 2016: 77). Diese Hand-

lungsroutinen lassen sich bei den Dimensionen „Spielregeln“ (z. B. als informelle Normen, Routinen) 

und „Diskurse“ (z. B. als Narrative) finden. Aufgrund dieser Überschneidung kann das Policy-Arrange-

ment-Konzept helfen, Routinen und informelle Normen – z. B. geringer Steuerungsanspruch der Raum-

ordnung in Bayern oder kommunikativer Planungsstil im Kanton St. Gallen – zu identifizieren und zu 

verstehen, woher diese ihren Ursprung haben. So hat im Kanton St. Gallen ein Einzelakteur den kom-

munikativen Planungsstil mit geprägt. In Bayern hat die politisch gewollte Schwächung der Landes- 

und Regionalplanung den geringen Steuerungsanspruch befördert. Unsere Ergebnisse zeigen: Planungs-

kulturen sind nicht statisch, sondern wandeln sich bei Modifikationen einzelner Dimensionen des Po-

licy-Arrangement-Konzepts wie veränderten gesellschaftlichen Diskursen. Das Konzept sollte stärker 

genutzt werden, um die Entstehung von Planungskulturen und ihre Veränderungen zu verstehen. 

 

6 Schlussfolgerungen 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass es kein Patentrezept für eine erfolgreiche überörtliche Steuerung der 

Siedlungsentwicklung gibt und nicht geben kann. Vielmehr müssen regionsspezifische Lösungen ge-

funden werden. Die Änderung übergeordneter Spielregeln sowie gesellschaftliche Diskurse fördern die-

ses Suchen nach regionsspezifischen Lösungen, weil Akteure unter Handlungsdruck gesetzt werden. 

Damit lässt sich die Idee des Policy-Arrangement-Konzepts, dass übergreifende politische und gesell-

schaftliche Veränderungen in der alltäglichen Umsetzung ihren Niederschlag finden, für unsere Analyse 

bestätigen. Planerinnen, Planer und andere Akteure können veränderte Vorgaben oder Diskurse als Ge-

legenheit nutzen, um neue Instrumente zu entwickeln oder bestehende Instrumente anders umzusetzen. 

Eine für Praxis und Forschung zentrale Herausforderung zeigt dieses Paradox: Einerseits steigt aufgrund 

von sich wandelnden Rahmenbedingungen (z. B. RPG-Teilrevision) und einem immer detaillierteren 

Steuerungsanspruch der Anpassungsbedarf bei Raumordnungsplänen. Andererseits sind diese Pläne auf 

einen mittelfristigen Zeitraum angelegt. Aus den Fällen Südlicher Oberrhein und Zürich haben wir ge-

lernt, dass sowohl Gesamtfortschreibungen als auch jährliche Revisionen viele Akteure überfordern 

können. Auch wenn es beim Umgang mit Änderungsbedarf situationsspezifische Lösungen braucht, so 

lassen die Ergebnisse vermuten, dass Raumordnungspläne auf übergeordnete Diskurse reagieren müs-

sen, um neue Instrumente auszuprobieren oder bestehende Instrumente anpassen zu können (vgl. Fall 

St. Gallen). Wenn sich in der Praxiserfahrung Probleme zeigen, müssen Instrumente korrigiert werden 
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können. Viele Verfahren zur Änderung von Raumordnungsplänen sind jedoch langwierig. In Deutsch-

land kommt hinzu, dass Regionalpläne eine Art finalen Endzustand definieren und keine sich noch in 

der Abwägung befindlichen Festlegungen aufnehmen können. Das Verständnis einer ‚rollenden Pla-

nung’ wie im Fall St. Gallen könnte ein erster Schritt in Richtung einer anpassungsfähigeren und feh-

lerverzeihenden Raumplanung in Deutschland sein. Möglicherweise helfen kapitelweise Fortschreibun-

gen, wie es im Fall Oberland und im Fall St. Gallen praktiziert wird. Es wäre interessant herauszufinden, 

inwiefern die in den Schweizer Fällen identifizierten Praktiken zum Umgang mit Änderungsbedarf auch 

für die deutsche Raumplanung einen Mehrwert bieten könnten oder inwiefern diese höhere Flexibilität 

die Beständigkeit planerischer Festlegungen untergraben würde. 

Dieser Beitrag hat gezeigt, dass neben Spielregeln und Akteuren Diskurse eine zentrale Rolle dabei 

spielen, wie Raumplanungsinstrumente umgesetzt werden. In jedem Fall überlagern sich übergeordnete 

(z. B. Zersiedelung, Flächensparen) mit regionsspezifischen Diskursen (z. B. mehr Arbeitsplätze, Käse-

glocke). Diese Diskurse können bewirken, dass Akteure neue Planungsinstrumente entwickeln oder be-

stehende Planungsinstrumente anders umsetzen. So wurde in Bayern infolge des Diskurses um das Flä-

chensparen ein Bedarfsnachweis für neue Baugebiete neu eingeführt. Im Kanton Zürich hat der Diskurs 

um den Kulturlandschaftsverbrauch dazu geführt, dass das schon lange bestehende kantonale Siedlungs-

gebiet durch die 80-20-Regel nun anders umgesetzt wird. Die Betrachtung von regionsspezifischen Ge-

mengelagen aus Akteuren, Spielregeln, Ressourcen und sich überlagernden Diskursen hilft, besser zu 

verstehen, wie Raumplanung funktioniert. Offen bleiben die Fragen: Welche Typen von Umsetzungs-

praktiken gibt es? Wie unterschiedlich setzen Regionen gleichartige Instrumente um? Zukünftige Stu-

dien sollten sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und dabei explizit Diskurse mitbetrachten.  
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Dieser abschließende Abschnitt besteht aus vier Kapiteln. Das erste Kapitel befasst sich mit den Grenzen 

der Arbeit. Das zweite Kapitel beantwortet die Forschungsfragen, umreißt die übergreifenden Ergeb-

nisse der Arbeit und zeigt auf, wie die einzelnen Publikationen zur zukünftigen Governance-Forschung 

und zur Raumplanungsforschung beitragen können und durch neue Erkenntnisse einen Mehrwert für 

die Forschung darstellen. Das dritte Kapitel benennt zukünftigen Forschungsbedarf. Das vierte Kapitel 

geht auf Impulse für die Praxis der überörtlichen Raumplanung in Deutschland, der Schweiz und darüber 

hinaus ein. Zum Schluss erfolgt ein Ausblick auf die zukünftige Steuerungsfähigkeit der überörtlichen 

Raumplanung.  

III.1 Grenzen der Arbeit 

Diese Arbeit stellt durch ihren Beitrag zur Planungstheorie einen Mehrwert für die Raumplanungsfor-

schung dar, so durch die Anwendung des Policy-Arrangement-Konzepts im Kontext der Raumplanung, 

durch die Erarbeitung des Regional-Governance-Capacities-Konzepts und durch die Entwicklung eines 

Analyserahmens zum besseren Verständnis von Planungsergebnissen. Hinsichtlich der empirischen Er-

gebnisse unterliegt Arbeit bestimmten Einschränkungen. So basiert die Arbeit fast vollständig auf leit-

fadengestützten ExpertInneninterviews sowie Plan- und Dokumentenanalysen. Es ist möglich, dass die 

Einbeziehung weiterer qualitativer Erhebungsmethoden, z. B. Fokusgruppeninterviews, zu anderen Er-

gebnissen geführt hätte. Ebenso hätte die Auswahl anderer Personen als InterviewpartnerInnen die Er-

gebnisse beeinflussen können. 

Grenzen der Arbeit sind darüber hinaus mit der Auswahl der Fallstudien verbunden. Aufgrund der Se-

lektionskriterien – also der Fokussierung auf wachsende Planungsregionen und Kantone und häufige 

Trägerschaftsmodelle in Deutschland sowie der Beschränkung auf deutschsprachige Kantone in der 

Schweiz – liegen die analysierten Fälle in Deutschland ausschließlich in den Bundesländern Bayern und 

Baden-Württemberg; in der Schweiz liegen die analysierten Kantone ausschließlich in der Deutsch-

schweiz. Die Auswahl anderer Fälle, beispielsweise in anderen Bundesländern oder in der französisch-

sprachigen Westschweiz, hätte zu anderen Ergebnissen führen können. So ist die Gemeindeautonomie 

in manchen Kantonen der Westschweiz im Vergleich zur Deutschschweiz geringer ausgeprägt (Fiechter 

2010: 102). In manchen deutschen Regionalplänen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen mit den „all-

gemeinen Siedlungsbereichen“, gibt es bereits ein regionalplanerisches Instrument, welches der ab-

schließenden Festlegung des Siedlungsgebiets in der Schweiz ähnelt (Regionalverband Ruhr 2018; Be-

zirksregierung Detmold 2020). Allerdings ist anzunehmen, dass diese durch die Auswahl der Fälle be-

dingten Restriktionen beim Forschungsdesign der Fallstudienanalyse häufig auftreten. Denn jede Aus-

wahl von Fällen bedingt, dass möglicherweise andere interessante Fälle nicht betrachtet werden. Zudem 

ist aufgrund der zu Verfügung stehenden Kapazitäten die mögliche Anzahl der analysierten Fälle be-

grenzt. Eine Untersuchung von deutlich mehr als den sechs in dieser Arbeit untersuchten Regionen hätte 
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dazu geführt, dass die Fälle für aussagekräftige Ergebnisse im Rahmen eines qualitativen Forschungs-

ansatzes nicht mehr detailliert genug betrachtet hätten werden können. Insgesamt schränken die Aus-

wahl der Fallstudien und der InterviewpartnerInnen die Übertragbarkeit der Ergebnisse ein.  

Des Weiteren basiert diese Arbeit ausschließlich auf qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmetho-

den sowie einer Fallstudienanalyse mit nur sechs Fällen. Die Nutzung qualitativer Methoden und das 

Instrument der Fallstudienanalyse stellen zwar eindeutig Stärken der Arbeit dar, weil so Wirkungszu-

sammenhänge und Planungsprozesse besser nachvollzogen werden können. Es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass eine zusätzliche flächendeckende Einbeziehung quantitativer Methoden, wie eine Befra-

gung aller kantonalen Raumplanungsämter in der Schweiz und aller Trägerschafts-Organisationen der 

Regionalplanung in Deutschland, die Qualität der Erkenntnisse, z. B. hinsichtlich ihrer Generalisierbar-

keit und Repräsentativität, erhöht hätte. 

Eine weitere Restriktion dieser Arbeit ist schließlich im Umgang mit der zeitlichen Dimension zu sehen. 

Der Analyserahmen in Publikation 2 beispielsweise klammert den Faktor Zeit vollständig aus, d. h. er 

befasst sich nicht mit der Frage, wann überhaupt mit einem Planungsergebnis zu rechnen wäre oder 

gerechnet werden soll. So hatte das in Publikation 2 analysierte Trenngrün zwischen Illertissen-Au und 

Bellenberg viele Jahre Bestand, bis es durch die Ausweisung von Baugebieten deutlich verkleinert 

wurde. Bei der Gemeinde Innerthal im Kanton Schwyz werden aktuell Bauzonen ausgewiesen, sodass 

in naher Zukunft mit einer Übereinstimmung zwischen der Intention des Raumplanungsgesetzes und 

der Gemeinde Innerthal auszugehen ist (Kiessling/Pütz 2021). Aber nicht nur in Publikation 2 ist im 

Umgang mit der Zeit ein Defizit zu sehen; zusätzlich unterscheidet diese Arbeit generell nicht zwischen 

einzelnen Phasen von Planungsprozessen (Diller/Karic/Oberding 2017). Möglicherweise variieren die 

Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten der überörtlichen Raumplanung in einzelnen Regionen zwi-

schen der Planerstellung und der Planumsetzung; dies wurde in dieser Arbeit nicht untersucht. Ebenso 

nicht betrachtet wurde die Phase des Monitorings (Diller/Karic/Oberding 2017), obwohl die Qualität 

des Monitorings und die Einspeisung der Erkenntnisse aus dem Monitoring sicherlich die Regional 

Governance Capacities beeinflusst. Angesichts der jährlichen Teilrevisionen der kantonalen Richtpläne 

Zürich und St. Gallen besteht allerdings die Frage, ob sich nicht in manchen Regionen die einzelnen 

Phasen des Planungsprozesses überlagern oder sogar ineinander übergehen. Hier könnte diskutiert wer-

den, in wie fern eine Unterteilung des Planungsprozesses in einzelne Phasen bei der Betrachtung der 

Praxis überörtlicher Raumplanung überhaupt sinnvoll ist. 

III.2 Impulse für die Forschung 

Diese Arbeit liefert insbesondere durch ihre Verknüpfung verschiedener konzeptioneller Bausteine wie 

Studien zu institutional oder governance capacity, dem Policy-Arrangement-Konzept und der Planungs-

evaluationsforschung Mehrwerte für die Forschung. Darüber hinaus bereichert die Gegenüberstellung 

von Regionen in zwei Ländern die Raumplanungsforschung. 
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III.2.1 Regional Governance Capacities konzeptualisieren 

Die Konzeptionalisierung von Regional Governance Capacities und die Anwendung des Konzepts auf 

den Kanton Zürich in Publikation 1 stellt einen wichtigen Beitrag sowohl für die Raumplanungsfor-

schung als auch für die Governance-Forschung dar. 

Erstens liefert die Publikation 1 einen Mehrwert für die Raumplanungsforschung, weil erstmalig die 

Regional Governance Capacities im Kontext der überörtlichen Raumplanung systematisch konzeptio-

nalisiert werden. Die Anwendung am Beispiel des Kantons Zürich in Publikation 1 demonstriert, dass 

das Konzept dazu geeignet ist, Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -leistungen der überört-

lichen Raumplanung zu ermitteln und zu verstehen (Kiessling/Pütz 2020). Bislang gibt es in der Raum-

planungsforschung kein vergleichbares Konzept im Kontext der überörtlichen Raumplanung (Walsh 

2012). Das Regional-Governance-Capacities-Konzept kann auf andere Planungsregionen in Deutsch-

land und Kantone in der Schweiz übertragen werden; ebenso ist eine Übertragung auf andere Länder 

mit ähnlicher rechtlich-administrativer Struktur (z. B. Österreich) denkbar. Inhaltlich eignet sich das 

Konzept nicht nur für die Analyse der Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten bei der Siedlungsent-

wicklung, sondern auch für andere Steuerungsbereiche der überörtlichen Raumplanung wie der Planung 

von Gebieten für den Rohstoffabbau oder die Nutzung Erneuerbarer Energien. Bei leichter Anpassung 

sollte es sogar möglich sein, das Konzept auf andere Planungsebenen, z. B. die kommunale Nutzungs- 

bzw. Bauleitplanung, oder auf die Fachplanung, z. B. im Bereich Naturschutz, zu übertragen.  

Zweitens trägt die Publikation 1 sowohl zur Raumplanungsforschung als auch zur Governance-For-

schung bei, weil sie einen innovativen Ansatz verfolgt, bei dem mehrere konzeptionelle Bausteine in 

einer Art und Weise verknüpft werden, die bislang in der wissenschaftlichen Fachliteratur selten zu 

finden ist. So werden die Dimensionen des Policy-Arrangement-Konzepts, welches aus der umweltbe-

zogenen Politikforschung stammt, im Regional-Governance-Capacities-Konzept verwendet. Dies zeigt, 

zusammen mit den Erkenntnissen der Publikation 3, dass das Policy-Arrangement-Konzept für die Ana-

lyse dynamischer Governance-Prozesse in der Raumplanung geeignet ist. Neu ist für die Raumplanungs-

forschung und Governance-Forschung die in Publikation 1 vorgenommene Verknüpfung der Perfor-

mance-Perspektive der Planungsevaluationsforschung mit der zweiten Analyseebene von Regional 

Governance Capacities, den tatsächlichen Steuerungs- und Koordinationsleistungen (performative 

governance capacities). Die Performance-Perspektive der Planungsevaluationsforschung betrachtet, wie 

Akteure mit Plänen in Governance-Prozessen umgehen. Die Ebene der performative governance capa-

cities betrachtet, wie Akteure mit Herausforderungen umgehen. Beide Konzepte sind sehr ähnlich, da 

sie sich auf Akteure und Interaktionen fokussieren. Durch das Verknüpfen des Policy-Arrangement-

Konzepts mit der Performance- und Conformance-Perspektive der Planungsevaluationsforschung in 

Publikation 1 entsteht ein ganzheitliches Konzept, welches sowohl Fähigkeiten und Leistungen von re-

gionalen Governance-Regimes als auch die Ergebnisse der Governance-Prozesse im Raum betrachtet 

und bewertet (Kiessling/Pütz 2020).  
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Den dritten Mehrwert der Publikation 1 für die Forschung liefert die Erkenntnis, dass es im Fallbeispiel 

des Kantons Zürich nicht eine Regional Governance Capacity für die gesamte Region gibt. Die in der 

Publikation untersuchten Planungsfälle zeigen vielmehr, dass eine Vielzahl Regional Governance Capa-

cities nebeneinander existieren. Die Fallstudienanalyse zeigt, dass diese Erkenntnis auf andere Fälle 

übertragen und verallgemeinert werden kann. Für jede räumliche Herausforderung – beispielsweise die 

Sicherung von Standorten für Industrie und Gewerbe, den Erhalt von Freiräumen oder die Förderung 

der Innenentwicklung, die Rohstoffplanung oder die Energieplanung – kann die Regional Governance 

Capacity unterschiedlich ausgeprägt sein. Ebenso unterschiedlich ausgeprägt sein kann sie in einzelnen 

Teilräumen, in einzelnen Gemeinden und sogar bei jedem einzelnen Planungsfall, auch unterhalb der 

kommunalen Ebene. Diese Erkenntnis zeigt, dass der Versuch, für eine ganze Region eine gemeinsame 

Regional Governance Capacity festzulegen, Nachteile mit sich bringt, da er zu einer Verallgemeinerung 

der bei der Erklärung von Planungsprozessen und -ergebnissen führt, welche den tatsächlichen Gege-

benheiten in einem regionalen Governance-Regime nicht gerecht wird. Die Erkenntnis der Koexistenz 

mehrerer Regional Governance Capacities ist ein Mehrwert für die Governance-Forschung, weil in Stu-

dien der Begriff der governance capacity bislang größtenteils im Singular verwendet wird (Pütz 2011; 

Walsh 2012; Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; Koop/Koetsier/Doornhof et al. 2017; Kiessling/Pütz 

2020).  

III.2.2 Planungsergebnisse besser verstehen 

Den aus Sicht der Autorin größten Mehrwert für die Forschung bieten die Ergebnisse der Publikation 2. 

Die Verbindung von Planungsevaluationsforschung mit Governance-Forschung, die qualitative Be-

trachtung von Planungsergebnissen aus der Conformance-Perspektive, die Analyse von einzelnen Pla-

nungsfällen unterhalb der kommunalen Ebene sowie die Bandbreite der Anwendbarkeit des Analyserah-

mens können eine neue Perspektive auf Konzepte und Methoden der Planungsevaluationsforschung be-

fördern. 

Der in Publikation 2 entwickelte Analyserahmen trägt dazu bei, zu verstehen, wie Planungsergebnisse 

zustande kommen und warum im Raum sichtbare Entwicklungen mit einer planerischen Intention über-

einstimmen oder nicht. Der Analyserahmen bereichert die Planungsevaluationsforschung, weil er die 

Conformance-Perspektive mit dem Konzept Regional Governance Capacities verknüpft. Bei der Lite-

raturrecherche konnte neben der Publikation 1 nur eine weitere Studie gefunden werden, welche eine 

ähnliche Verknüpfung vornimmt (Walsh 2012; Kiessling/Pütz 2020). Die Betrachtung der Steuerungs- 

und Koordinationsfähigkeiten (potential governance capacities) sowie -leistungen (actors’ practices) der 

an Planungsprozessen beteiligten Akteure liefert einen wesentlichen Beitrag dafür, zu verstehen, wie 

Planungsergebnisse zustande kommen (Kiessling/Pütz 2021, s. Publikation 2). Es ist davon auszugehen, 

dass der Analyserahmen auf weitere Planungsfälle übertragen werden kann, auch außerhalb von 
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Deutschland und der Schweiz, auch für andere Steuerungsbereiche der überörtlichen Raumplanung  ne-

ben der Siedlungsentwicklung und auch unter Anbetracht anderer rechtlicher Vorgaben, beispielsweise 

der Raumplanung auf kommunaler Ebene und der Fachplanung. 

Einen zweiten wesentlichen Beitrag für die Planungsevaluationsforschung liefert die in Publikation 2 

vorgenommene Anwendung von qualitativen Erhebungs- und Auswertungsmethoden in Verbindung 

mit der Conformance-Perspektive. Mit Ausnahme der Studie von Loh (2011) verwenden die meisten 

Planungsevaluationsstudien, welche eine Conformance-Perspektive einnehmen, quantitative Erhe-

bungs- und Auswertungsmethoden und sind daher nicht in der Lage, Ursachen für Übereinstimmungen 

bzw. Abweichungen zwischen Intentionen und Ergebnissen der Planung festzustellen (s. Kap. I.2.3). 

Qualitative Methoden werden eher bei Studien aus der Performance-Perspektive verwendet, welche je-

doch nicht sichtbare Planungsergebnisse zum Gegenstand haben, sondern den Umgang von Akteuren 

mit Plänen. Der in Publikation 2 entwickelte Analyserahmen ermöglicht es durch die Integration von 

Regional Governance Capacities einerseits und durch die Fokussierung auf qualitative Erhebungs- und 

Auswertungsmethoden andererseits, Planungsergebnisse besser zu verstehen. Allerdings ist die Anwen-

dung des Analyserahmens mit einem hohen Aufwand verbunden. Daher ist er für die Untersuchung 

einzelner Planungsfälle besser geeignet als für die Analyse ganzer Städte, Gemeinden oder Regionen 

(Kiessling/Pütz 2021).  

In Publikation 2 wird der Analyserahmen daher an sechs einzelnen Planungsfällen in den deutschen und 

Schweizer Fallstudien getestet. Diese Planungsfälle sind größtenteils unterhalb der lokalen Ebene ange-

siedelt, wie ein „Stück“ Regionaler Grünzug, eine Einzelhandelsagglomeration oder ein Hotel. Dadurch 

wird der komplexe Analyserahmen handhabbar und die einzelnen Planungsergebnisse werden nachvoll-

ziehbar. Einzelne Planungsfälle unterhalb der kommunalen Ebene werden in der Planungsevaluations-

forschung bislang selten betrachtet. Alle der Autorin bekannten Studien aus der Conformance-Perspek-

tive betrachten bei der Analyse von Planungsergebnissen einen Gesamtraum, beispielsweise eine Stadt, 

einzelne Gemeinden oder eine Region (Kiessling/Pütz 2021). Dabei bietet die Betrachtung einzelner 

Planungsfälle einen Mehrwert für die Planungsevaluationsforschung im Speziellen sowie die Raumpla-

nungsforschung im Allgemeinen, denn durch ihre begrenzte Komplexität kann das Verständnis dafür 

geschärft werden, wie Raumplanung in der Praxis funktioniert.  

Schließlich trägt der in Publikation 2 entwickelte Analyserahmen zur Weiterentwicklung der Planungs-

evaluationsforschung bei, weil er nicht nur auf Pläne (z. B. Raumordnungspläne, Bauleitpläne) ange-

wendet werden kann, sondern auch auf andere die Raumplanung betreffende Rechtsnormen, z. B. Ge-

setze und Verordnungen. In Publikation 2 wird der Analyserahmen beispielsweise beim Fall Innerthal 

im Kanton Schwyz auf das Schweizer Raumplanungsgesetz angewendet. Auch hier kann die fehlende 

Übereinstimmung zwischen Rechtsnorm und tatsächlicher Situation vor Ort mithilfe des Analyserah-
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mens gut nachvollzogen werden. Die Anwendbarkeit auf andere Rechtsnormen über Raumordnungs-

pläne hinaus demonstriert nochmals die Übertragbarkeit des Analyserahmens zum besseren Verständnis 

von Planungsergebnissen (Kiessling/Pütz 2021). 

III.2.3 Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung in Regionen 

Deutschlands und der Schweiz 

Die dritte Forschungsfrage der Arbeit wird durch die Publikationen 3 und 4 beantwortet. Der Buchbei-

trag (Publikation 4) liefert durch die Ermittlung universeller Einflussfaktoren auf die Planungspraxis 

vor allem einen Mehrwert für die Praxis. Die Einflussfaktoren auf die Planungspraxis können aber auch 

für die Raumplanungsforschung von Interesse sein, wenn es darum geht, Raumplanung in der Praxis zu 

untersuchen und mögliche Ursachen für bestimmte Praktiken, Planungskulturen und die Art und Weise 

der Anwendung von Planungsinstrumenten zu identifizieren.  

Die Publikation 3 bereichert die Raumplanungsforschung und raumbezogene Governance-Forschung 

vor allem in drei Punkten. Erstens handelt es sich um eine regions- und länderübergreifende, fallstu-

dienbasierte Analyse der Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung. Damit bearbei-

tet die Publikation ein bislang eher vernachlässigtes Gebiet der Raumplanungsforschung (s. Abschnitt 

I.1.1) (Kießling/Pütz 2022). Zweitens bereichert die Publikation 3 die Literatur zum Policy-Arrange-

ment-Konzept durch ihre Umsetzungsorientierung und die Verwendung des Konzepts in einer multiplen 

Fallstudienanalyse. Drittens zeigen die Erkenntnisse der Publikation 3, dass neben Akteuren, Ressour-

cen und Spielregeln auch Diskurse eine zentrale Rolle dabei spielen, wie Raumplanung in der Praxis 

funktioniert (Kießling/Pütz 2022).  

Die Publikation 3 demonstriert, wie Instrumente der überörtlichen Raumplanung in den vier untersuch-

ten Fällen umgesetzt werden. Die Umsetzung geschieht durch Aushandlungsprozesse zwischen ver-

schiedenen Akteuren, wobei der Umgang mit Konflikten zwischen überörtlichen raumplanerischen 

Festlegungen und einzelnen Planungsfällen auf kommunaler Ebene eine wichtige Rolle spielt. Durch 

interne Vorbesprechungen, das Ausloten von Alternativen und Handlungsspielräumen, die Änderung 

von Plänen oder den Einsatz informeller Instrumente und formeller Verfahren versuchen Akteure, mit 

den analysierten Instrumenten der überörtlichen Raumplanung umzugehen. Die Ergebnisse deuten da-

rauf hin, dass einzelne Planungsfälle, die mit verbindlichen Festlegungen in überörtlichen Raumord-

nungsplänen in Konflikt stehen, häufig nicht einfach so verhindert werden. Stattdessen lässt sich das 

Bestreben feststellen, in Aushandlungsprozessen alternative Lösungen zu finden, z.B. durch die Redu-

zierung der Größe des Vorhabens und die Nutzung von Ermessensspielräumen. Diese Erkenntnis ist 

insbesondere deswegen interessant, weil sie sich auf vier Regionen in zwei Ländern bezieht. Dabei de-

monstrieren die Ergebnisse das Spannungsfeld zwischen übergeordneten Rahmenbedingungen, regio-

nalem Steuerungsanspruch und kommunaler Planungshoheit und damit die Relevanz von Multilevel 

Governance bei der Umsetzung von Instrumenten der überörtlichen Raumplanung (Kießling/Pütz 2022).  
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Zweitens verdeutlicht die Publikation 3, dass das Policy-Arrangement-Konzept für umsetzungsorien-

tierte Studien und multiple Fallstudienanalysen geeignet ist, zwei Bereiche, in denen das Konzept bis-

lang weniger angewendet wird. Bislang analysieren viele Studien, die das Policy-Arrangement-Konzept 

verwenden, die vier Dimensionen (van Straalen/van den Brink/van Tatenhove 2016; Musta-

lahti/Cramm/Ramcilovic‐Suominen et al. 2017) oder leiten Einflussfaktoren auf die Umsetzung von 

Instrumenten ab (Boezeman/Vries 2019). Zudem handelt es sich meistens um Einzelfallstudien 

(Dang/Visseren-Hamakers/Arts 2016; Boezeman/Vries 2019) Diese Arbeit zeigt, dass das Policy-Ar-

rangement gut für die Analyse der Umsetzung selbst geeignet ist und durch seine Anwendung auf meh-

rere Fälle in mehreren Ländern Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei Praktiken der überörtlichen 

Raumplanung aufdecken kann, die in Einzelfallstudien nicht erkannt werden können (Kießling/Pütz 

2022). 

Schließlich liefert die Publikation 3 Erkenntnisse zur Rolle von Diskursen bei der Umsetzung der 

überörtlichen Raumplanung. Neben Spielregeln, Ressourcen und Akteuren beeinflusst das Zusammen-

spiel aus übergreifenden und regionsspezifischen Diskursen die Umsetzung von Instrumenten der 

überörtlichen Raumplanung maßgeblich. Neue oder veränderte Diskurse können bewirken, dass Ak-

teure neue Planungsinstrumente entwickeln oder bestehende Planungsinstrumente anders umsetzen. Da-

mit ermöglicht die Betrachtung von Diskursen zusätzlich zu Akteuren, Ressourcen und Spielregeln, 

besser zu verstehen, wie Raumplanung in der Praxis funktioniert (Kießling/Pütz 2022).  

III.2.4 Bedeutung von Regional Governance Capacities 

Ziel der Dissertation war es, die Bedeutung von Regional Governance Capacities für die Koordination 

raumbezogener Interessen und die überörtliche Steuerung der Siedlungsentwicklung durch die Analyse 

von Beispielen aus der Schweiz und aus Deutschland herauszuarbeiten. Der konzeptionelle und empiri-

sche Ansatz in dieser Arbeit hat Regional Governance Capacities in verschiedenen Facetten beleuchtet. 

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse ist deutlich zu erkennen, dass Regional Governance Capacities 

situativ und kontextspezifisch sind und eine zentrale Rolle dabei spielen, besser zu verstehen, wie 

überörtliche Raumplanung in der Praxis funktioniert.  

Regional Governance Capacities spielen nach den Ergebnissen dieser Arbeit eine Schlüsselrolle dafür, 

wie die überörtliche Raumplanung die Siedlungsentwicklung zielgerichtet beeinflussen und in eine be-

stimmte Richtung lenken kann. Dies gilt für Planungsprozesse insgesamt, nicht nur für einzelne Phasen 

(Diller/Karic/Oberding 2017). Regional Governance Capacities sind bedeutend bei der Erstellung von 

Raumordnungsplänen (z. B. Abstimmung der Abgrenzung der Regionalen Grünzüge mit den Gemein-

den bei Aufstellung des Regionalplans in der Planungsregion Südlicher Oberrhein, Publikation 3), bei 

der Anwendung der Festlegungen der Raumordnungspläne in regionalen Governance-Prozessen (z. B. 

strikte Anwendung der 80-20-Regel bei der abschließenden Festlegung des Siedlungsgebiets im Kanton 

Zürich, Publikationen 1 und 3) sowie bei im Raum sichtbaren Planungsergebnissen (z. B. Ergebnis einer 
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„Planungsleiche‟ Steinfabrikareal Pfäffikon im Kanton Schwyz aufgrund von komplexer Ausgangslage 

und Koordinationsdefiziten, Publikation 2) (Kiessling/Pütz 2020; 2021; Kießling/Pütz 2022).  

Die Arbeit zeigt, dass viele Faktoren die Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumpla-

nung ausmachen. Diese Faktoren sind nicht unabhängig voneinander und sind teilweise schwer zu er-

heben, beispielsweise Interaktionen zwischen Akteuren. Das macht es aufwändig und komplex, die 

Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -leistungen der überörtlichen Raumplanung bei der 

Siedlungsentwicklung empirisch zu ermitteln. Hinzu kommt, dass in jedem Regional-Governance-Re-

gime, in jedem Kanton, in jeder Planungsregion eine Vielzahl an Regional Governance Capacities 

gleichzeitig existieren, je nachdem, um welchen Teilraum, welchen Raumtyp und um welche Heraus-

forderung bezüglich der Siedlungsentwicklung es sich handelt und wie sich diese Herausforderungen 

im Laufe der Zeit verändern.  

Angesichts dieser Herausforderungen sowie der Situations- und Kontextabhängigkeit zeigt sich, dass 

sich Regional Governance Capacities dann besonders gut ermitteln lassen, wenn einzelne Planungsfälle 

betrachtet werden. So ermöglicht das in Publikation 1 entwickelte Regional-Governance-Capacities-

Konzept, Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -leistungen der überörtlichen Raumplanung 

einer Region anhand der Analyse einzelner Beispiele (Planungsfälle) nachzuvollziehen. Diesen Ansatz 

der Analyse einzelner Planungsfälle greift auch der in Publikation 2 entwickelte und getestete Analy-

serahmen auf. Er nutzt Regional Governance Capacities, um einzelne Ergebnisse räumlicher Planung 

besser zu verstehen. Angesichts der Vielfältigkeit und Komplexität von Planungsprozessen (Fürst 2000; 

Diller 2015) erscheint die Betrachtung einzelner konkreter Planungsfälle eine sehr geeignete Möglich-

keit zu sein, die Funktionsweise von Raumplanung besser zu verstehen. Denn vielfältig miteinander 

verflochtene Kontextbedingungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Verhandlungen und Einflussnah-

men von Akteuren können am besten untersucht werden, wenn die räumliche Komplexität möglichst 

stark reduziert wird – und die Publikationen 1 und 2 haben gezeigt, dass dies durch die Fokussierung 

auf einzelne Planungsfälle möglich ist (Kiessling/Pütz 2020, 2021). Damit ist diese Arbeit ein Plädoyer 

für eine stärkere Fokussierung auf einzelne Planungsfälle in der Raumplanungsforschung. 

III.2.5 Übertragbarkeit der Ergebnisse  

Diese Arbeit hat sich auf die überörtliche Raumplanung in ausgewählten Regionen bzw. Kantonen 

Deutschlands und der Schweiz fokussiert, zwei Ländern mit ähnlichen sozioökonomischen und institu-

tionellen Ausgangsbedingungen. Dennoch ist eine gewisse Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere 

Regionen, Kantone und Nationalstaaten gegeben. So können die Konzepte für andere Regionen 

Deutschlands in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern mit institutionalisierter überörtlicher 

Raumplanung angewendet werden. Sie eignen sich nicht nur für Instrumente zur Steuerung der Sied-

lungsentwicklung, sondern auch für andere Steuerungsbereiche der überörtlichen Raumplanung, z. B. 

Planung von Gebieten für die Gewinnung von Rohstoffen oder die Nutzung erneuerbarer Energien. 

Zusätzlich ist davon auszugehen, dass diese Konzepte sowie das Grundverständnis für die Relevanz 
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von Regional Governance Capacities auch auf anderen räumlichen Ebenen wie der kommunalen Bau-

leit- bzw. Nutzungsplanung oder in Fachplanungen (z. B. Verkehr, Naturschutz) Verwendung finden 

und das Verständnis von Planungsprozessen und -ergebnissen verbessern können. Die Wirkungszu-

sammenhänge und Mechanismen können sich in anderen Ländern, auf anderen Ebenen oder in sektora-

len Planungen durchaus unterscheiden – aber zentrale bedeutende Faktoren auf Regional Governance 

Capacities wie der Einfluss einzelner Akteure, die Rolle von übergreifenden und regionsspezifischen 

Diskursen oder die Relevanz gesellschaftlicher Akzeptanz gelten sicherlich weit über die überörtliche 

Raumplanung in Deutschland und der Schweiz hinaus und sind somit zu einem gewissen Grad verall-

gemeinerbar. 

Die Publikationen 3 und 4 schließlich tragen dazu bei, die Umsetzung einzelner Instrumente aus überört-

lichen Raumordnungsplänen trotz ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität besser zu verstehen und uni-

verselle Einflussfaktoren auf die Planungspraxis zu definieren. Die Ergebnisse zur Umsetzung von In-

strumenten der überörtlichen Raumplanung in den vier Fällen zeigen, dass vor allem vier Elemente die 

Umsetzung prägen: die Art der Verzahnung formeller und informeller Instrumente, der Umgang mit 

Konflikten zwischen einzelnen Planungsfällen und überörtlichen Festlegungen, das Spannungsfeld zwi-

schen kommunaler Planungshoheit, überörtlichem Steuerungsanspruch und übergeordneten Vorgaben 

und die Überlagerung übergreifender und regionsspezifischer Diskurse (Kießling/Pütz 2022). Es ist da-

von auszugehen, dass diese vier Elemente auch für andere Planungsregionen und Kantone gelten. Die 

Ergebnisse der Publikation 4 zeigen zudem, dass die Planungspraxis in allen betrachteten Kantonen und 

Planungsregionen neben nationalen übergeordneten Rahmenbedingungen auf regionaler Ebene durch 

gleiche Einflussfaktoren (z.B. Persönlichkeiten,  Problemdruck, politischer Wille, kommunale Pla-

nungshoheit) bedingt sind, die in den einzelnen Fällen unterschiedlich ausgeformt sind. Es ist davon 

auszugehen, dass diese Einflussfaktoren universell sind – d. h. in der Raumplanung in ganz Deutschland, 

der Schweiz und darüber hinaus gelten – und dass die Ausprägung dieser Einflussfaktoren Regional 

Governance Capacities maßgeblich beeinflussen und wichtige Stellschrauben für die Veränderung von 

Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -leistungen der überörtlichen Raumplanung darstellen 

können (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022).  

III.3 Forschungsbedarf 

Aus den Erkenntnissen dieser Arbeit lassen sich drei zukünftige Forschungsbedarfe ableiten. Diese be-

treffen erstens die Rolle von Planungskulturen in regionalen Governance-Regimes, zweitens vertiefte 

und methodisch variierte Untersuchungen zu Governance-Prozessen bei einzelnen Planungsfällen sowie 

drittens die Analyse von regional governance capacities der Raumplanung in solchen Regionen und 

Ländern, welche innovative und zukunftsweisende Steuerungsansätze einer nachhaltigen räumlichen 

Entwicklung erproben.  

Ein konzeptioneller Ansatz, dem in dieser Arbeit nur unzureichend Rechnung getragen wurde, sind Pla-

nungskulturen. Sie fanden lediglich ansatzweise in der Publikation 4 Berücksichtigung, indem dort auf 
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Basis der empirischen Erhebung die wesentlichen Eigenschaften der Planungskulturen in den untersuch-

ten Fällen beschrieben werden (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). In Publikation 3 wird lediglich fest-

gestellt, dass es Überschneidungen zwischen dem Policy-Arrangement-Konzept und Planungskulturen 

gibt, die für die zukünftige Forschung von Nutzen sein könnte (Kießling/Pütz 2022). Dies trägt der 

potenziellen Rolle von Planungskulturen für ein besseres Verständnis der Funktionsweise von Raum-

planung, für die Analyse von Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten in der Raumplanung und für 

die Gegenüberstellung von Planungspraktiken unterschiedlicher Regionen in mehreren Ländern unzu-

reichend Rechnung (vgl. Abschnitt I.2.3). Die vorliegende Arbeit hat damit wenig zur internationalen 

Planungskulturforschung beigetragen. Zukünftig sollte verstärkt untersucht werden, wie Planungskultu-

ren in unterschiedlichen Regionen und Ländern Governance-Prozesse und damit Regional Governance 

Capacities beeinflussen. Gehen mehrere Regionen eines Landes mit sehr ähnlichen Planungsinstrumen-

ten aufgrund ihrer spezifischen Planungskulturen unterschiedlich um? Gibt es in Regionen sowohl in-

nerhalb eines Landes als auch zwischen Ländern für als Selbstverständlichkeiten wahrgenommene 

Werte, Denkweisen und Handlungsmuster in der Raumplanung, welche im Zusammenhang mit den 

räumlichen Wirkungen von Planung stehen? Wie kommen Planungskulturen zustande? Wodurch kön-

nen sie sich verändern? Und wie beeinflussen sie Regional Governance Capacities? Diesen Fragen nach-

zugehen, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit das wissenschaftlich basierte Verständnis davon, wie 

Raumplanung in der Praxis wirklich funktioniert, weiter vertiefen. 

Als zweiter zukünftiger Forschungsbedarf sollte die Analyse einzelner Planungsfälle forciert werden. 

Diese Arbeit hat die Nützlichkeit der Betrachtung einzelner Planungsfälle unterhalb der kommunalen 

Ebene aufgezeigt. Diese Fokussierung auf einzelne Planungsfälle ist, insbesondere in Bezug auf die 

Conformance-Perspektive, bislang kaum Gegenstand der Planungsevaluationsforschung. Sie sollte da-

her in weiteren Studien angewendet und vertieft werden. Insbesondere besteht hier Forschungsbedarf 

hinsichtlich der Erprobung verschiedener methodischer Vorgehensweisen bei der Betrachtung einzelner 

Planungsfälle. So könnten Langzeitstudien oder Prozessanalysen dabei helfen, Planungsprozesse und 

ihre Ergebnisse detaillierter aufzuarbeiten, als es in dieser Arbeit möglich war. Auch teilnehmende Be-

obachtungen über einen längeren Zeitraum hinweg könnten hilfreich sein. Interessant wäre es, hier Me-

chanismen und typische Prozessabläufe herauszuarbeiten, die beispielsweise in einer Typisierung von 

Planungsprozessen und -ergebnissen sowohl bei Übereinstimmung als auch bei Nicht-Übereinstimmung 

zwischen planerischer Intention und Planungsergebnissen münden könnten.  

Angesichts der Steuerungsdefizite der überörtlichen Raumplanung (z.B. Wahrhusen 2021: 15) und der 

zukünftigen Herausforderungen für die räumliche Planung (s. Kap. III.5) besteht schließlich großer For-

schungsbedarf hinsichtlich der Regional Governance Capacities von regionalen Governance-Regimes, 

die innovative, zukunftsfähige Ansätze von überörtlicher Raumplanung erproben. Die Teilrevision des 

Raumplanungsgesetzes in der Schweiz und die in den Publikationen 3 und 4 vorgestellte Arbeitszonen-

planung im Kanton St. Gallen (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022; Kießling/Pütz 2022) sind solche Bei-

spiele für innovative Steuerungsansätze. In der zukünftigen Raumplanungsforschung sollten gezielt 
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Länder und Regionen ausfindig gemacht und hinsichtlich ihrer Regional Governance Capacities analy-

siert werden, welche neue Wege gehen und versuchen, sich für die Zukunft der Raumplanung (s. Ab-

schnitt II.5) zu wappnen. 

III.4 Impulse für die Praxis der überörtlichen Raumplanung  

In wissenschaftlichen Arbeiten ist es üblich, neben dem Mehrwert für die Forschung Handlungsemp-

fehlungen für die Praxis zu nennen. Diese Handlungsempfehlungen leiten sich aus wissenschaftlichen 

Erkenntnissen ab und sind aus Sicht der Autorin nicht immer einfach umzusetzen. Denn Änderungen 

von beispielsweise Planungspraktiken, Verfahrensabläufen und Strukturen sind häufig von zahlreichen, 

komplexen externen Faktoren abhängig, die WissenschaftlerInnen nur selten in Gänze erfassen können. 

Die im Folgenden genannten Impulse können die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -

leistungen der überörtlichen Raumplanung bei der Siedlungsentwicklung sowie anderen Steuerungsbe-

reichen der überörtlichen Raumplanung erhöhen. Inwiefern diese auch praktisch umsetzbar sind, kann 

hier nicht beurteilt werden. 

Aufgrund der Gegenüberstellung von Regionen Deutschlands und der Schweiz lassen sich drei Arten 

von Impulsen zur Stärkung der Regional Governance Capacities in der Planungspraxis ableiten: erstens 

Impulse, die sowohl für deutsche als auch für Schweizer Regionen und darüber hinaus gelten; zweitens 

Impulse aus der Schweiz für die Planungspraxis in Deutschland; und drittens Impulse aus Deutschland 

für die Planungspraxis in der Schweiz. Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass die Planungspraxis einerseits 

von national oder anderweitig übergeordneten, häufig institutionellen Rahmenbedingungen und ande-

rerseits von auf universellen Einflussfaktoren beruhenden regionalen Besonderheiten geprägt ist. Daher 

beziehen sich die übergreifenden Impulse vor allem auf Governance-Aspekte, während sich die natio-

nalen Impulse von der Schweiz für Deutschland und vice versa eher auf institutionelle Rahmenbedin-

gungen beziehen. 

III.4.1 Übergreifende Impulse 

Ein erster Impuls für die Praxis könnte darin liegen, den Einflussfaktoren auf die Planungspraxis (Pub-

likation 4) verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Diese Einflussfaktoren sind durch ihre gleichlauten-

den Anfangsbuchstaben (P) leicht einprägsam. Sie können als Glieder einer langen Kette aufgefasst 

werden, welche voneinander abhängig sind und die Planungspraxis gemeinsam beeinflussen. Einzelne 

Glieder dieser Kette können von größerem Einfluss sein als andere. Diese Einflussfaktoren sind von 

maßgeblicher Bedeutung für die gezielte Beeinflussung der Regional Governance Capacities der Raum-

planung. Manche Glieder der Kette fungieren als Stellschrauben, was bedeutet, dass sie bewusst verän-

dert werden können, z. B. indem die personellen und finanziellen Kapazitäten der überörtlichen Raum-

planung erhöht werden oder indem in die Ausbildung von PlanerInnen investiert wird (Kießling/Wohl-

gemuth/Pütz 2022). 
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Viele dieser Glieder an der Kette von Einflussfaktoren sind für Akteure aus der Planungspraxis auf dem 

ersten Blick starr und nicht beeinflussbar. Bei genauerer Betrachtung ist dies aber nur zum Teil richtig. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass es sich in der Planungspraxis häufig lohnt, Gelegenheiten zu 

nutzen. Diese Gelegenheiten (opportunities) sind ein Kriterium des Regional-Governance-Capacities-

Konzepts (Kiessling/Pütz 2020). So können personelle Vakanzen dazu genutzt werden, vielverspre-

chende Persönlichkeiten in einflussreiche Positionen zu bringen. In der Schweiz wurde die Landschafts-

initiative als plebiszitäres Element als Gelegenheit dafür genutzt, eine umfassende Revision des Raum-

planungsgesetzes auf den Weg zu bringen. Neben plebiszitären Elementen  kann ein hoher oder verän-

derter politischer Wille eine Gelegenheit darstellen, Verbesserungen der Regional Governance Capaci-

ties der überörtlichen Raumplanung in einem bestimmten Bereich zu erreichen. Auch können PlanerIn-

nen die Veränderung politischer und gesellschaftlicher Diskurse dazu nutzen, Instrumente der überört-

lichen Raumplanung anders anzuwenden oder neue Instrumente zu entwickeln (Publikation 3) (Kieß-

ling/Pütz 2022). Dieses Nutzen von Diskursen lässt sich z. B. im Freistaat Bayern infolge eines ver-

stärkten gesellschaftlichen Problembewusstseins für die hohe Flächenneuinanspruchnahme feststellen. 

Ein wichtiger Impuls für die Praxis der überörtlichen Raumplanung liegt nach dem Regional-Gover-

nance-Capacities-Konzept in den Fähigkeiten und Leistungen der an regionalen Planungsprozessen be-

teiligten Akteure. So spielen Lernprozesse eine zentrale Rolle. Essentiell ist es daher, die Ziele und 

Inhalte überörtlicher Raumplanung immer wieder zu kommunizieren, da die überörtliche Raumplanung 

sehr komplex ist und Akteure aus der Politik und der Zivilgesellschaft sich häufig zu wenig mit dieser 

Materie auskennen. Diese Lernprozesse sind ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Koordination 

von Interessen und können die Akzeptanz von Planungsprozessen und deren Ergebnissen fördern, auch 

wenn klar ist, dass in einem konfliktreichen Feld wie der überörtlichen Raumplanung oft nicht alle Ak-

teure zufrieden gestellt werden können (vgl. Publikation 4) (Kiessling/Pütz 2020, Kießling/Wohlge-

muth/Pütz 2022). 

Aus dieser Arbeit ergeben sich für die wesentlichen Akteure der regionalen Governance-Regimes der 

überörtlichen Raumplanung – vor allem PlanerInnenn sowie Personen in den wesentlichen Entschei-

dungsgremien der überörtlichen Raumplanung – essentielle Eigenschaften für eine Erhöhung der Regi-

onal Governance Capacities. So fördert eine hohe Überzeugungskraft die Akzeptanz sowie die Lern- 

und Handlungsbereitschaft bei anderen Akteuren. So scheint der kommunikative Planungsstil des Kan-

tons St. Gallen stark von der hohen Überzeugungskraft eines Kantonsplaners beeinflusst worden zu sein. 

Eine weitere, in Koordinationsprozessen relevante Eigenschaft ist die Verhandlungsfähigkeit. Dies spie-

gelt sich im Kriterium Interaktionen des Regional-Governance-Capacities-Konzepts wider. Die Bedeu-

tung der Verhandlungsfähigkeit für Planungsprozesse stellt sicherlich keine Neuigkeit dar. Diese Arbeit 

hat jedoch gezeigt, dass Überzeugungskraft und Verhandlungsfähigkeit als Eigenschaften von Akteuren 

nicht ausreichen, um Regional Governance Capacities zu maximieren.  
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Ein wesentlicher Impuls, der sich vor allem im Planungsstil des Kantons Zürich und als Ergebnis der 

Publikation 2 zeigt, ist daher das Durchsetzungsvermögen von Behörden der überörtlichen Raumpla-

nung. Die Regional Governance Capacities scheitern den Erkenntnissen dieser Arbeit zufolge regelmä-

ßig daran, dass einflussreiche Einzelakteure die häufig am Gemeinwohl orientierten Ziele und Festle-

gungen der überörtlichen Raumplanung aufweichen oder verwässern. Hier braucht es Durchsetzungs-

vermögen seitens der PlanerInnen (Kiessling/Pütz 2022). Dies stellt jedoch aufgrund des Wunsches, 

Konflikte zu vermeiden sowie der Gefahr rechtlicher, beruflicher oder persönlicher Konsequenzen häu-

fig eine Gratwanderung mit ungewissem Ausgang dar und ist daher nicht einfach zu realisieren (s. auch 

(Grange 2017; Dobrucká 2018; Leibenath 2019). 

Schließlich ist als letzter Impuls für die Praxis das Wechselspiel aus „vorpreschen“ und „zurückrudern“ 

zu nennen. Dies bedeutet, dass die Steuerungs- und Koordinationsleistungen der überörtlichen Raum-

planung dadurch erhöht werden können, dass eine Region einerseits neue oder angepasste Instrumente 

oder Methoden entwickelt und in der Praxis testet, aber andererseits auch die Bereitschaft und die Mög-

lichkeit besteht, diese neuen Instrumente oder Methoden nachträglich anzupassen, wenn sich in der Pra-

xis Defizite oder Änderungsbedarfe zeigen. Ein Beispiel ist der Kanton St. Gallen mit seiner Arbeitszo-

nenplanung, die derzeit aufgrund der Praxiserfahrungen angepasst wird (Publikation 3); aber auch der 

Kanton Zürich ist in den siebziger Jahren mit seiner sehr frühen Implementierung des Instruments der 

abschließenden Festlegung des Siedlungsgebiets schweizweit vorgeprescht. Die Steuerungsfähigkeit 

dieses Instruments im Kanton Zürich scheint überzeugt zu haben, weil das Instrument fast vier Jahr-

zehnte später bei der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes als Vorbild für die anderen Kantone ge-

dient hat (Kiessling/Pütz 2020, 2021, s. Publikationen 1 und 2). Für eine nachträgliche Anpassung von 

Raumplanungsinstrumenten infolge praktischer Erfahrungen braucht es jedoch Möglichkeiten dafür – 

und diese sind nicht immer gegeben. So erfordern beispielsweise Regionalplanänderungen in Deutsch-

land aufwändige Verfahren, die viel Zeit in Anspruch nehmen und viele Kapazitäten fordern.  

III.4.2 Impulse aus der Schweiz für Deutschland 

Was können Deutschland und die Schweiz bei den Regional Governance Capacities der überörtlichen 

Raumplanung in der Praxis voneinander lernen? Diese Frage kann im Sinne von Impulsen für die Praxis 

nur eingeschränkt beantwortet werden, weil häufig nationale rechtliche Rahmenbedingungen oder an-

dere übergeordnete Restriktionen ursächlich für die in dieser Arbeit empirisch festgestellten Unter-

schiede zwischen beiden Ländern sind. Impulse, die als unabhängig von diesen nationalen Rahmenbe-

dingungen zu erachten sind, sind dagegen häufig allgemeingültig, basieren auf universellen Einfluss-

faktoren (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022, s. Publikation 4) und wurden im vorangegangenen Kapitel 

bereits genannt und erläutert.  

Als vier mögliche Impulse aus Schweizer Kantonen für Planungsregionen in Deutschland können die 

Aufstellung gesamthafter Raumkonzepte, das Verständnis von kantonaler Richtplanung als „rollende 
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Planung“, jährliche Teilrevisionen sowie die abschließende Festlegung des Siedlungsgebiets genannt 

werden.  

Den kantonalen Richtplänen sind in der Regel gesamthafte Raumkonzepte bzw. Raumentwicklungsstra-

tegien vorangestellt (ARE 2014c: 8). Dies ergibt sich aus den bundesgesetzlichen Vorgaben (Art. 8, 

Abs. 1, Bst. a RPG), nachdem die Kantone verpflichtet sind, im kantonalen Richtplan darzustellen, wie 

sich der Kanton räumlich entwickeln soll. Diese Raumkonzepte enthalten als informelle Instrumente 

übergreifende und strategische Zielsetzungen für die zukünftige räumliche Entwicklung des jeweiligen 

Kantons und bringen Vorteile mit sich, die auch in deutschen Planungsregionen genutzt werden können. 

Sie beinhalten neben den textlichen Formulierungen in der Regel eine Karte, welche die Handlungs-

räume und wesentlichen räumlichen Verflechtungen im Kanton aufzeigt. Sie haben eine überschaubare 

Länge (z. B. Kanton Zürich 11 Seiten) und wurden in den Fällen St. Gallen und Zürich im Vorfeld zur 

Gesamtrevision der jeweiligen kantonalen Richtpläne erarbeitet (ARE Zürich 2015; AREG 2018). Den 

für Deutschland in dieser Arbeit untersuchten Regionalplänen hingegen ist kein gesamthaftes Leitbild 

oder Konzept vorangestellt. In dieser Arbeit hat keine gesamthafte Überprüfung der Existenz von über-

geordneten Leitbildern oder Strategien für Regionalpläne in Deutschland stattgefunden, es wird jedoch 

vermutet, dass auch aufgrund der rechtlichen Vorgaben das Instrument des Raumkonzepts in der 

Schweiz verbreiteter ist als in Deutschland5. Anders als die in Deutschland im Vorfeld von Fortschrei-

bungen häufig erstellten fachlichen Konzepte (z. B. Gewerbeflächen- oder Einzelhandelskonzepte) ha-

ben die gesamthaften Raumkonzepte mehrere Vorteile. Erstens schaffen sie einen übergeordneten Rah-

men für die Regionalplanung, der mit anderen Akteuren partizipativ entwickelt wird und ein gesamthaf-

tes Leitbild für die spätere formelle Richtplanung darstellt. Dadurch kann eine auf Konsens beruhende 

Basis für die überörtliche Raumplanung gefunden werden, was möglicherweise in der formellen Regi-

onalplanung auftretende Missverständnisse und Konflikte im Vorfeld eindämmt. Zweitens können ver-

bindliche Festlegungen im Regionalplan stets auf Kongruenz mit dem Raumkonzept überprüft werden. 

Dies könnte Uneinstimmigkeiten zwischen einzelnen Festlegungen in den Plänen reduzieren. Drittens 

können sektorale Fachgutachten, z. B. im Bereich Gewerbe oder Einzelhandel, mit dem Raumkonzept 

abgestimmt werden. Insgesamt ist zu vermuten, dass gesamthafte Raumkonzepte das Konfliktpotenzial 

der überörtlichen Raumplanung eindämmen, eine hohe Kongruenz der Inhalte von Raumordnungsplä-

nen befördern, die Akzeptanz erhöhen und Widersprüche zwischen Festlegungen reduzieren können.  

Ein nächster Impuls aus der Schweiz für Deutschland könnte die im Kanton St. Gallen analysierte Un-

terscheidung zwischen Vororientierungen, Zwischenergebnissen und Festsetzungen in kantonalen 

Richtplänen sein (Publikationen 3 und 4) (Kießling/Pütz 2022; Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). 

Grund dafür ist, dass diese Differenzierung im Sinne einer rollenden Planung Aufstellungs- und Ände-

rungsprozesse beschleunigen und die Gefahr einer voreiligen, möglicherweise fehlerhaften Abwägung 

                                                      
5 Bei einem Blick in 10 zum Stand 30. September 2021 rechtskräftigen Regionalplänen in Deutschland aus unterschiedlichen Bundesländern 
(Mittlerer Oberrhein, Neckar-Alb, Rheinhessen-Nahe, Westsachsen, Region Magdeburg, Westmittelfranken, Südostoberbayern, Nordhessen, 
Düsseldorf, Westpfalz) wurde nur für den Regionalplan Westpfalz ein ansatzweise vergleichbares, dem Regionalplan vorangestelltes infor-
melles Konzept gefunden (Planungsgemeinschaft Westpfalz 2004). 
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konfliktreicher Sachverhalte reduzieren könnte. Anders als bei den in Deutschland verwendeten Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung können durch die drei Koordinationsstände auch Inhalte in Raum-

ordnungsplänen aufgegriffen werden, welche noch nicht vollständig abgewogen sind (Vororientierun-

gen und Zwischenergebnisse). In Deutschland hingegen können nur zur Abwägung stehende Grundsätze 

der Raumordnung oder final abgewogene Ziele als rechtsverbindliche Festlegungen Eingang in Raum-

ordnungspläne finden. Weil sich bei vielen konfliktreichen Sachverhalten die abschließende Koordina-

tion von Interessen als langwierig darstellt, könnte die Beschränkung auf Ziele und Grundsätze ein 

Grund für lange Aufstellungs- und Änderungsverfahren in der überörtlichen Raumplanung in Deutsch-

land sein. Wenn aufgrund von Koordinationsproblemen ein Sachverhalt lediglich als Grundsatz in den 

Raumordnungsplan aufgenommen, aufgrund fehlerhafter Abwägung erfolgreich rechtlich angefochten 

oder gänzlich weggelassen wird, kann dies hingegen sich über Jahre hinziehende Steuerungsdefizite mit 

sich bringen und die Regional Governance Capacities der überörtlichen Raumplanung in einer Region 

reduzieren. Bestünde jedoch auch in Deutschland die Möglichkeit, Festlegungen differenziert nach Ko-

ordinationsstand in die Raumordnungspläne aufzunehmen und diese nach und nach in rechtsverbindli-

che Festlegungen zu überführen, könnten diese Probleme vermieden werden. Allerdings darf ein Raum-

ordnungsplan dadurch nicht zu einer Wunschliste für Partikularinteressen werden, sondern muss stets 

eine nachhaltige, am Gemeinwohl orientierte räumliche Entwicklung zum Ziel haben. 

Eng im Zusammenhang mit der Unterscheidung von Koordinationsständen steht die in den Kantonen 

St. Gallen und Zürich betriebene Praxis der jährlichen Teilrevision kantonaler Richtpläne (Kieß-

ling/Wohlgemuth/Pütz 2022), welche aufgrund ihrer Flexibilität, der Korrekturmöglichkeit und der gra-

duellen Weiterentwicklung des Planungsinstruments auch in Deutschland von Vorteil sein könnte. In 

Deutschland wird kurzfristigem Änderungsbedarf bei Raumordnungsplänen häufig durch Zielabwei-

chungs- oder Planänderungsverfahren Rechnung getragen: Teilweise wird möglicherweise aufgrund der 

hohen bürokratischen Hürden auch darauf verzichtet,  kurzfristig auftretendem Änderungsbedarf nach-

zukommen. Zwar gibt es auch in Deutschland Planungsregionen, bei den Regionalplanänderungen in-

zwischen vergleichsweise häufig stattfinden (z. B. Regionalverband Neckar-Alb 2021). Hier erfolgen 

aber nur punktuelle, aufgrund einzelner Vorhaben notwendige Änderungen, es handelt sich nicht um 

von Vornherein eingeplante jährliche Revisionen wie in einigen Schweizer Kantonen. Es ist anzuneh-

men, dass die in den Kantonen St. Gallen und Zürich praktizierten jährlichen Teilrevisionen auch bei 

deutschen Raumordnungsplänen mehrere Vorteile mit sich bringen könnten. Erstens könnten schneller 

Anpassungen an sich ändernde (rechtliche) Rahmenbedingungen und Herausforderungen durchgeführt 

werden. Zweitens könnten Raumordnungspläne bei Defiziten und Fehlern, die sich erst im „Praxistest“ 

manifestieren, rascher korrigiert werden. So kann eine „rollende Planung“ entstehen. Bei den Fällen 

Südlicher Oberrhein, Donau-Iller und Zürich hat sich während der empirischen Erhebung herausgestellt, 

dass Gesamtfortschreibungen und -revisionen aufgrund ihrer Komplexität und ihres immensen Koordi-

nationsaufwands sehr zeitaufwändig sind und von Akteuren der regionalen Governance-Regimes sehr 

viel abverlangen. Insgesamt erscheint die Praxis der jährlichen Teilrevisionen vielversprechend für die 
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Regionalplanung in Deutschland zu sein. Allerdings ist zu vermeiden, dass die Regionalplanung zu ei-

nem „Wunschkonzert“ einzelner Interessen wird und dass die jährlichen Fortschreibungen die beteilig-

ten Akteure überfordern. Die überörtliche Raumplanung sollte auch weiterhin die strategische Ordnung 

und Sicherung von Raumnutzungen im Fokus haben. Hierfür könnten die beständigeren Raumkonzepte 

dienlich sein. 

Abschließend soll hier als Impuls aus der Schweiz für Deutschland die infolge der Teilrevision des 

Schweizer Raumplanungsgesetzes (RPG) seit 2019 bestehende schweizweite Verpflichtung genannt 

werden, die Siedlungsfläche und deren Verteilung im Kanton in den kantonalen Richtplänen abschlie-

ßend festzulegen (s. Abschnitt I.1). Gemäß Art. 15 RPG sind die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem 

voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Durch die Verpflichtung der abschließenden Festle-

gung und Dimensionierung der Siedlungsfläche müssen die Kantone konkrete, nachvollziehbare Vor-

gaben für ihre zukünftige Entwicklung machen und diese in verbindliche Festsetzungen im kantonalen 

Richtplan überführen. Offen bleibt die Frage, in wie fern dieses Instrument in der Schweizer Raumpla-

nung die Eindämmung der Zersiedelung unterstützt (Kießling/Wohlgemuth/Pütz 2022). Eine Analyse 

an vier Kantonen, darunter dem Kanton Zürich, hat ergeben, dass manche Kantone hohe Annahmen für 

das zukünftige Bevölkerungswachstum treffen und so ein relativ großes Siedlungsgebiet festlegen kön-

nen (Schneitter 2016: 15). Dies wurde in der Fallstudienanalyse von einigen InterviewpartnerInnen be-

stätigt. Zwar gibt es in einigen Raumordnungsplänen Deutschlands bereits mit der abschließenden Fest-

legung der Siedlungsfläche vergleichbare regionalplanerische Steuerungsinstrumente, so die allgemei-

nen Siedlungsbereiche in Nordrhein-Westfalen (s. III.1). Allerdings gilt das bei Weitem nicht für alle 

Planungsregionen. Eine verbreitete Anwendung der abschließenden Festlegung des Siedlungsgebiets 

könnte eine nachhaltige Siedlungsentwicklung unterstützen. Denn anders als bei multifunktionalen frei-

raumschützenden Festlegungen wie regionalen Grünzügen muss bei der abschließenden Festlegung des 

Siedlungsgebiets nicht für jede einzelne Freifläche während der Planerstellung begründet werden, wa-

rum diese nicht bebaut werden soll. Einschränkend ist bei der abschließenden Festlegung des Siedlungs-

gebiets zu beachten, dass es realistischer Annahmen über das Bevölkerungswachstum bedarf und dass 

zunächst weiter Flächen „verbraucht“ werden, also keine Flächenkreislaufwirtschaft stattfindet. 

III.4.3 Impulse aus Deutschland für die Schweiz 

Aus dieser Arbeit können nur wenige Impulse aus der Praxis der überörtlichen Raumplanung aus 

Deutschland für die Schweiz abgeleitet werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Schweiz von 

Deutschland im Bereich der überörtlichen Raumplanung nichts lernen könnte. Denn die vorliegende 

Arbeit hat die überörtliche Raumplanung nur in Bezug auf die Steuerung der Siedlungsentwicklung 

untersucht (und nicht z. B. auf die Rohstoffsicherung oder die Sicherung von Gebieten für die Nutzung 

erneuerbarer Energien). Zudem basiert die Arbeit auf wenigen Fallstudien, welche nicht die Bandbreite 

der Planungspraktiken in Deutschland gänzlich abdecken (s. Kap. III.1).  
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Das Beispiel der Planungsregion Donau-Iller zeigt, dass die Regionalplanung in Deutschland stark auf 

funktionalen Räumen und Verflechtungen basiert. Im Falle Donau-Iller wurde basierend auf einem 

Staatsvertrag eine grenzüberschreitende Planungsregion über zwei Bundesländer hinweg gegründet. Die 

Abgrenzung der meisten Planungsregionen in Deutschland basiert auf funktionalen Räumen (Priebs 

2018a). Es ist anzunehmen, dass diese funktionale Abgrenzung Vorteile für die räumliche Planung hat, 

weil sie eher mit realen Verflechtungen übereinstimmt. Ganz anders sieht es in der Schweiz aus, wo die 

Abgrenzungen der Kantone historisch bedingt sind und in vielen Fällen, z. B. im Kanton St. Gallen oder 

im Kanton Schwyz, wenig mit realen funktionalen Verflechtungen zu tun haben (s. Kap. I.4.4). Ein 

Impuls für die Praxis der Raumplanung in der Schweiz wäre daher, funktionale Räume in der überörtli-

chen Raumplanung zukünftig stärker zu berücksichtigen und grenzüberschreitende Planungen zu for-

cieren. Ein guter Ansatz sind hier die bestehenden, teils grenzüberschreitenden Schweizer Agglomera-

tionsprogramme (ARE 2019).  

Ein weiterer Impuls aus Deutschland für die Raumplanung in der Schweiz könnte das in Baden-Würt-

temberg und Bayern in der Landesplanung verankerte sogenannte Anbindegebot sein (s. Publikation 3). 

Das Anbindegebot dient der Vermeidung von Zersiedelung. Es schreibt vor, dass neue Baugebiete aus-

reichend an den Siedlungsbestand angebunden sein müssen (Plansatz 3.1.9 Landesentwicklungsplan 

Baden-Württemberg 2002, Plansatz 3.3 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2018) 

(Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 2002; Bayerische Staatsregierung 2020). Eine solche Re-

gelung gibt es zumindest in den untersuchten Schweizer Kantonen nicht (ARE Zürich 2015; AREG 

2018; Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz 2020). Zwar ist nach Art. 1 RPG das Baugebiet 

vom Nichtbaugebiet zu trennen und Kulturland darf nicht zerstückelt werden (Art. 15 Abs. 4 RPG). 

Allerdings schreiben diese Regelungen nicht vor, wie und ob ein Baugebiet an den Siedlungsbestand 

angebunden sein muss. Möglicherweise könnte die Etablierung einer mit dem Anbindegebot vergleich-

baren, strikt zu beachtenden Regelung in kantonalen Richtplänen oder gar im Raumplanungsgesetz ne-

ben den vorhandenen Instrumenten dazu beitragen, die Zersiedelung in der Schweiz einzudämmen. 

Wichtig ist aber, dass eine solche Regelung nicht durch zu viele Ausnahmen ausgehöhlt wird, wie es in 

Bayern kritisiert wird (Kießling/Pütz 2022). 

III.5 Zukünftige Steuerungsfähigkeit der überörtlichen Raumplanung  

Der letzte Abschnitt geht der Frage nach, in wie fern die überörtliche Raumplanung in Deutschland und 

der Schweiz im Hinblick auf die gegenwärtigen und in naher Zukunft drohenden Krisen steuerungs- und 

koordinationsfähig ist.  

Mit Krisen sind hier vor allem die Klimakrise und die Biodiversitätskrise gemeint, aber auch weitere 

Krisen fallen darunter wie zum Beispiel die Bodenkrise, also die u. a. aufgrund von Flächeninanspruch-

nahme, intensiver landwirtschaftlicher Nutzung weltweit angespannte Lage der Böden (WBGU 2020: 

13, 22-30). Bei der Biodiversitätskrise handelt es sich um das Verschwinden einer Vielzahl an Tier- und 

Pflanzenarten in einem historisch einmaligen Ausmaß. Die Folgen dieses Massenaussterbens können 
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noch nicht vollständig abgeschätzt werden, mit Sicherheit werden jedoch wichtige Funktionen von Tie-

ren und Pflanzen, so für die Befruchtung von Nutzpflanzen, für Nahrungsketten und für die Qualität von 

Böden dadurch nachhaltig und stark beeinträchtigt (WBGU 2020: 1, 8, 37). Neben der Biodiversitäts-

krise stellt die Klimakrise die zweite große Bedrohung für die Menschheit dar. Schon 2050 werden die 

Temperaturen in Deutschland – unabhängig von aktuellen und zukünftigen Klimaschutzmaßnahmen – 

gegenüber dem vorindustriellen Niveau um 1,9 bis 2,3 Grad höher sein. Dies dürfte für die Schweiz in 

ähnlicher Weise gelten. Allein diese Temperaturveränderung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit viele 

raumrelevante Veränderungen mit sich bringen, so Waldsterben, flächenhafte Waldbrände, vermehrte 

Hochwasserkatastrophen, lang andauernde Hitzewellen, häufigere und längere Stromausfälle und groß-

räumige Ernteverluste in der Landwirtschaft. Im Alpenraum kommen zusätzlich alpine Gefahren wie 

Massenbewegungen dazu (WSL o.J.; Reimer/Staud 2021: 35, 42ff., 92ff., 113ff., 227ff., 260-261). 

Kurzum: Die Krisen werden auch die Raumplanung in Deutschland und der Schweiz herausfordern. 

Daher stellt sich die Frage: Wie steht es um die Regional Governance Capacities der überörtlichen 

Raumplanung, wenn es um die Bewältigung dieser Krisen geht?  

Bei der Beantwortung dieser Frage ist zunächst wichtig, dass der Begriff Regional Governance Capaci-

ties genauso wie die in dieser Arbeit entwickelten Konzepte (Publikationen 1 und 2) nichts darüber 

aussagen, in welche Richtung gesteuert wird. Der Begriff „steuern“ wird im Kontext der überörtlichen 

Raumplanung häufig verwendet. Ein Blick in den Duden zeigt als erste Begriffsklärung: „das Steuer 

[...] eines Fahrzeugs bedienen und dadurch die Richtung des Fahrzeugs bestimmen; durch Bedienen des 

Steuers [...] in eine bestimmte Richtung bewegen“ (Bibliographisches Institut GmbH o.J.). Ausgehend 

davon kann die überörtliche Raumplanung im Sinne einer Metapher als ein Schiff betrachtet werden, 

welches über das Meer fährt. Wenn das Schiff hervorragend ausgestattet ist hinsichtlich Technik, Si-

cherheit und Können der Seefahrer und Seefahrerinnen, liegt eine hohe Steuerungsfähigkeit vor. Aber 

ohne eine vorgegebene Richtung und ohne ein festgelegtes Ziel ist diese Steuerungsfähigkeit von kei-

nem großen Nutzen. Erst, wenn ein Ziel feststeht, kann das Schiff mit seiner Besatzung seine Fähigkei-

ten entfalten und Leistungen erbringen.  

Damit sind Regional Governance Capacities kein normatives Konzept. In dieser Arbeit wurden die kon-

textspezifischen und situativen Ausprägungen der Steuerungs- und Koordinationsfähigkeiten sowie -

leistungen der überörtlichen Raumplanung an den in Raumordnungsplänen festgelegten Zielen und Vor-

gaben gemessen. So konnten Aussagen darüber getroffen werden, ob Regional Governance Capacities 

in einem bestimmten Planungsfall eher hoch oder eher niedrig sind (Kiessling/Pütz 2020, s. Publikation 

1). Die Raumordnungspläne können damit verglichen werden mit dem Navigationssystem auf einem 

Schiff, auf dem eine bestimmte Route mit einem bestimmten Ziel eingestellt ist. Wenn das Schiff die 

Route meistert und das Ziel erreicht, ist die Steuerungsfähigkeit hoch. 

Doch ist es angesichts der drohenden Krisen ausreichend, die Steuerungsfähigkeiten und -leistungen der 

überörtlichen Raumplanung an einem einzigen Instrument festzumachen? Ein Raumordnungsplan kann 
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eine starke Orientierung hin zu Wirtschaftswachstum haben, er kann sich stark auf die Wohnraumschaf-

fung fokussieren oder stark auf die Freihaltung der unbebauten Fläche setzen. Zugespitzt gesagt: Nach 

dem Regional-Governance-Capacities-Konzept kann eine Region, die sich alleine auf das Wirtschafts-

wachstum fokussiert, ohne große Rücksicht auf andere Belange wie den Erhalt von Freiraum, hohe Re-

gional Governance Capacities aufweisen. Wenn sie die im Raumordnungsplan festgelegten Ziele er-

reicht. Soll das „Raumplanungs-Schiff“ aber plötzlich einen anderen Kurs einschlagen, ist die Steue-

rungsfähigkeit vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Weil es auf dem neuen Kurs beispielsweise auf un-

bekannte Gewässer stößt oder Ereignisse wie Unwetter geschehen – oder eben auf Krisen trifft, welche 

die überörtliche Raumplanung vor bislang ungeahnte Herausforderungen stellen, wie die Klima-, die 

Biodiversitäts- und die Bodenkrise.  

Wie steuerungsfähig ist also die überörtliche Raumplanung im Hinblick auf die gegenwärtigen und in 

naher Zukunft drohenden Krisen? Diese Frage kann als Ausblick zu dieser Arbeit nur ansatzweise be-

antwortet werden. Es hat sich gezeigt, dass Abwägungsprozesse und Verfahren in der überörtlichen 

Raumplanung häufig sehr lange dauern und Raumordnungspläne besonders in Deutschland nicht schnell 

an neue Erkenntnisse oder Herausforderungen angepasst werden können. Zudem hat sich gezeigt, dass 

viele Einflussfaktoren auf Regional Governance Capacities nicht einfach zu ändern sind, beispielsweise 

aufgrund  von Persönlichkeiten, die in einflussreichen Positionen verharren und die dringende Notwen-

digkeit, angesichts der drohenden Krisen schnell zu handeln, nicht antizipieren. Schließlich hat sich in 

dieser Arbeit herauskristallisiert, dass die grundlegenden Prinzipien der deutschen und Schweizer 

überörtlichen Raumplanung wie das Abwägungsgebot und das Gegenstromprinzip sowie Einflussfak-

toren wie politischer Wille, kommunale Planungshoheit oder lang etablierte Planungskulturen im Sinne 

von Multilevel Governance häufig im Spannungsfeld mit einer stringenten, durchsetzungsstarken 

überörtlichen Raumplanung stehen. Dieses Spannungsfeld kann nicht-nachhaltige Wachstumsinteressen 

begünstigen und ökologische sowie klimarelevante Belange in den Hintergrund rücken. Dadurch steigt 

die Gefahr, dass die überörtliche Raumplanung an den wirklichen Problemen vorbeiplant. 

Die genannten Argumente legen den vorsichtigen Schluss nahe, dass die überörtliche Raumplanung vor 

allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz, hinsichtlich der drohenden Krisen aktuell nicht ausrei-

chend steuerungsfähig ist. Diese Arbeit hat Impulse aufgezeigt, welche die überörtliche Raumplanung 

womöglich steuerungsfähiger macht (Kap. III.4). Voraussetzung für eine Steuerungsfähigkeit in Zeiten 

von Krisen ist das Vorhandensein eines politischen Willens für entsprechende Veränderungen. Nur 

dadurch können die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Wandel geschaffen und die notwendigen 

Kapazitäten bereitgestellt werden. In der direktdemokratisch geprägten Schweiz kann dieser politische 

Wille durch Abstimmungen generiert werden, wenn die Mehrheit des Stimmvolks einen Paradigmen-

wandel befürwortet. Ist dieser übergeordnete politische oder plebiszitäre Wille vorhanden, müssen Ge-

legenheiten genutzt werden, um die überörtliche Raumplanung für die zukünftigen Krisen zu wappnen. 

Planungsinstrumente der überörtlichen Raumplanung müssen so angepasst werden, dass sie die soziale 

und vor allem ökologische Dimension der Nachhaltigkeit deutlich in den Vordergrund stellen und die 
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Folgen des unabwendbaren Wandels antizipieren, z. B. durch die stärkere Sicherung hochwassergefähr-

deter Gebiete und landwirtschaftlicher Flächen, die Förderung eines klimawandelangepassten Umbaus 

von Städten, die Sicherung und Umsetzung regionaler Biotopverbundkonzepte, den Ausbau der erneu-

erbaren Energien sowie die Realisierung einer Flächenkreislaufwirtschaft. PlanerInnen brauchen Über-

zeugungskraft, Verhandlungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen, um den Wandel hin zu einer auch 

in Krisenzeiten steuerungsfähigen Raumplanung mit zu unterstützen. Die Umsetzung der Instrumente 

muss kontrolliert und beobachtet werden. 

Vor allem aber müssen für eine zukünftige Steuerungsfähigkeit der Raumplanung Planungsprozesse 

beschleunigt werden. Denn die genannten Krisen werden sich schon in den nächsten Jahren verstärken 

und die Zeit für jahrelange Planungsprozesse wird mit großer Wahrscheinlichkeit fehlen. Diese Be-

schleunigung von Planungsprozessen wird bereits diskutiert, so beispielsweise im Forschungsprojekt 

„MORO Planbeschleunigung“ in Deutschland, bei Revisionen kantonaler Planungs- und Baugesetze in 

der Schweiz (Regierung Kanton Graubünden 2004-2005; Cina/Ecoeur/Jerjen 2013; BBSR 2021) oder, 

in Bezug auf den Ausbau Erneuerbarer Energien, seit 2022 von der neuen Bundesregierung (Ampel-

Koalition) in Deutschland (BMWI 2022). Hier könnte die Abwägung eine Rolle spielen, da sie nach 

einer im Projekt „MORO Planbeschleunigung“ durchgeführten Umfrage ein wesentlicher Grund für 

lange Planungsprozesse ist (BMI 2021). Zudem konstatiert ein Forschungsbericht der ARL: „[Ö]kono-

mische (Wachstums-)Rationalität spiegelt sich auch in planerischem Denken und der Wahl der Strate-

gien wider […], mit deutlichen Auswirkungen für Abwägungsprozesse“ (Schulz/Warner 2021:52). 

Aus diesen zwei Aussagen lässt sich schließen, dass es einer Beschleunigung von Abwägungsprozessen 

einerseits und einer Verschiebung dieser Abwägungsprozesse in Richtung der sozialen und ökologi-

schen Dimension der Nachhaltigkeit andererseits bedarf. Angesichts der uns drohenden Krisen stellt 

sich die Frage, ob in der Abwägung nicht manche Belange existenziellerer Natur sind als andere und ob 

ein verstärktes Bewusstsein darüber, welche Belange wirklich essentiell sind, zukünftige Abwägungs-

prozesse beschleunigen könnte. So kann die Sicherung ausreichend landwirtschaftlicher Flächen für die 

Ernährung der Bevölkerung, wie sie in der Schweiz durch den Sachplan Fruchtfolgeflächen geschieht, 

als existenzieller eingestuft werden als die Ausweisung von Baugebieten mit Einfamilienhäusern auf 

eben diesen landwirtschaftlichen Flächen. Eine Akzentverschiebung in Richtung für eine zukunftsfähige 

Raumentwicklung wirklich essentieller Belange könnte die überfachliche und überörtliche Raumpla-

nung im Hinblick auf die Krisen steuerungsfähiger machen. Diese These ist sicherlich gewagt und die 

Diskussion, welche Belange existenzieller sind als andere ist konfliktbehaftet und wirft sicherlich auch 

rechtliche Fragen auf. Wie in vielen Situationen gibt es hier keine Dichotomie, kein Schwarz und Weiß 

mit nicht essentiellen Belangen einerseits und essentiellen Belangen andererseits, sondern es besteht ein 

Kontinuum mit vielen Abstufungen. Denn auch hier gilt: Regional Governance Capacities sind situativ 

und kontextspezifisch und manifestieren sich in jedem Planungsfall auf andere Weise. Doch Akteure 

der überörtlichen Raumplanung sollten hier in einen Diskurs einsteigen, um in Zukunft einen Beitrag 
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zur Bewältigung der Krisen zu leisten und die überörtliche Raumplanung für die zukünftigen Heraus-

forderungen steuerungsfähig zu machen. 
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Anhang I: Interviewleitfäden der ExpertInneninterviews im Rahmen der Vorstu-

die 

ExpertInnen aus der Praxis – Deutschland und Schweiz 

1. Bitte beschreiben Sie Ihre Position und täglichen Aufgaben beim Name der Institution und 
nennen Sie aktuelle Herausforderungen im Bereich Siedlungsentwicklung.  

2. Welche Akteure werden in Aufstellung, Fortschreibung und Änderung des Name des überört-

lichen Raumordnungsplans eingebunden? Wie intensiv bringen sich die verschiedenen Ak-
teure ein? 

3. Welche Akteure üben in der Region Name der Region auf die Siedlungsentwicklung aus? 

4. Welche Mittel verwenden diese Akteure, um ihre Ziele zu erreichen, und in wie fern sind sie 
dabei erfolgreich? 

5. Wie schätzen Sie das Ansehen der Landes- u. Regionalplanung / kantonalen Richtplanung un-
ter den Akteuren ein?  

6. Im Name des überörtlichen Raumordnungsplans finden sich mehrere Instrumente zur Steue-
rung der Siedlungsentwicklung. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der verschiedenen Instru-
mente ein? 

7. Welche weiteren Instrumente außerhalb Name des überörtlichen Raumordnungsplans leisten 
einen Beitrag zur Steuerung der Siedlungsentwicklung in Name der Region? 

8. Wie schätzen Sie die Ressourcenausstattung der Landes- u. Regionalplanung / kantonalen 

Richtplanung in Name der Region ein? Bitte berücksichtigen Sie quantitative und qualitative 
Aspekte. 

9. In der Literatur wird als wichtige Ressource für die Raumplanung die Existenz von Best-Prac-
tice-Beispielen und Vorbildern genannt. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Sie können gerne 
Beispiele in Ihre Antwort einbeziehen. 

10. In welcher Planungsregion / in welchem Kanton würden Sie die Landes- u. Regionalplanung / 

kantonalen Richtplanung eher als stark bezeichnen, wo eher als schwach?  

11. Woran erkennt man den Einfluss der Raumplanung auf die Siedlungsentwicklung in Name der 

Region? 

12. Was wünschen Sie sich, damit Name der Region noch besser dazu in der Lage ist, die Sied-
lungsentwicklung gezielt zu steuern? 
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ExpertInnen aus der Wissenschaft – Deutschland und Schweiz 

1. Sie sind Tätigkeit und Institution. Bitte beschreiben Sie, wo Sie in Ihrer Tätigkeit Anknüp-
fungspunkte zur Landes- und Regionalplanung/kantonalen Richtplanung und zur Siedlungs-
entwicklung haben. 

2. ExpertInnen für Deutschland und die Schweiz: Ich untersuche kantonale Richtpläne und Regi-
onalpläne. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Instrumenten fallen 
Ihnen spontan ein? 

3. Überörtliche Raumordnungspläne enthalten positivplanerische und negativplanerische Instru-
mente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung. Welchen Instrumenten messen Sie welche 
Bedeutung bei? 

4. Welche weiteren Instrumente leisten darüber hinaus einen Beitrag zur Steuerung der Sied-
lungsentwicklung? 

5. ExpertInnen für Deutschland und die Schweiz: Wie schätzen Sie die Ressourcenausstattung 
der Landes- und Regionalplanung in Deutschland im Vergleich zur kantonalen Richtplanung 
in der Schweiz ein? / Nur Deutschland / Schweiz: Wie schätzen Sie die Ressourcenausstattung 
der Landes- und Regionalplanung in Deutschland / der kantonalen Richtplanung in der 
Schweiz ein? 

6. In meiner Dissertation vergleiche ich, inwiefern die kantonale Richtplanung und die Regional-
planung in der Lage sind, die Siedlungsentwicklung gezielt zu beeinflussen. Ich verwende den 
Begriff Regional Governance Capacity. Wie würden Sie ihn ins Deutsche übersetzen? 

7. Welche Akteure beeinflussen die Siedlungsentwicklung in Deutschland und / oder der 
Schweiz?  

8. Welche Mittel verwenden diese, um ihre Ziele zu erreichen? 

9. Bitte vergleichen Sie das Ansehen der kantonalen Richtplanung in der Schweiz mit dem Anse-
hen der Landes- und Regionalplanung in Deutschland.  

10. ExpertInnen für Deutschland und die Schweiz: Wo gibt es Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede bezüglich Denkweisen und Handlungsmustern bei der überörtlichen Raumplanung in 
Deutschland und der Schweiz? 

11. In welcher Planungsregion / in welchem Kanton würden Sie die Landes- u. Regionalplanung / 

kantonalen Richtplanung eher als stark bezeichnen, wo eher als schwach?  
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Anhang II: Interviewleitfäden Fallstudienanalyse 

Für die Interviews wurden sowohl allgemeine, alle Fälle betreffende als auch in manchen Fällen fall-

studienspezifische Ziele definiert. Den InterviewpartnerInnen wurden «Akteurslisten» vorgelegt. Für 

jeden Fall wurden auf Basis von Recherchen vorab spezifische Diskurse festgelegt, also aktuelle The-

men, im Bereich Raumplanung und Siedlungsentwicklung, welche die Akteure beschäftigen. 

Ziele der Fallstudien 

Alle Fallstudien 

 Ausprägung der Kriterien des Regional-Governance-Capacities-Konzepts ermitteln 

 Steuerungspotenzial, Steuerungsleistungen und Steuerungswirkungen der kantonalen Richtpla-
nung / Regionalplanung im Kanton XXX / der Planungsregion XXX identifizieren und verstehen 

 Lokale Beispiele identifizieren und nachvollziehen im Hinblick auf Publikation 2 

Spezielle Ziele für einzelne Fallstudien 

 Zürich: das Regional-Governance-Capacities-Konzept testen und optimieren 

 St. Gallen: Aufstellungsprozess der Revision des kantonalen Richtplans im Teil Siedlung reflektie-
ren 

 Schwyz: kein spezielles Ziel 

 Südlicher Oberrhein: Aufstellungsprozess Regionalplan 3.0 reflektieren 

 Donau-Iller: alten und in Aufstellung befindlichen Regionalplan reflektieren 

 Oberland: Speziell neue Steuerungsbestrebungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung des 
Regionalplans identifizieren 

Akteursliste 

 Schweiz 

 Stimmvolk 

 Politische Akteure auf Gemeindeebene 

 Regionen (falls vorhanden) 

 Kommunale Verwaltung 

 Kantonales Amt für Raumentwicklung / Raumplanung 

 Weitere kantonale Ämter  

 Politische Vertreter/-innen auf kantonaler Ebene (Kantonsrat, Regierungsrat) 

 Verbände und Organisationen (Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Landwirtschaft) 

 Planungsbüros 

 Nachbarkantone 

 Weitere 

Akteursliste Deutschland 

 Bürgerinnen und Bürger 

 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
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 Mitglieder der Verbandsversammlung 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regionalplanung und Landesplanung 

 Verbände und Organisationen (Wirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft, Verkehr, Soziales) 

 Planungsbüros 

 Nachbarregionen 

 Weitere 

Fokusdiskurse Kanton Zürich 

 Entwicklung von Arbeitszonen  

 Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

 Innenentwicklung und Verdichtung 

 Kommunale Handlungsspielräume 

Fokusdiskurse Kanton St. Gallen 

 Innenentwicklung und Verdichtung 

 Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

 Steuerung der Entwicklung von Arbeitsplatzgebieten 

 Kommunale Handlungsspielräume (Abwägung, Gegenstromprinzip 

Fokusdiskurse Kanton Schwyz 

 Räumliche Lenkung der Siedlungsentwicklung  

 Erhalt von Freiräumen 

 Steuerung von großflächigem Einzelhandel, der Entwicklung von Arbeitsplatzgebieten 

 Koordination von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 

 Innenentwicklung, Verdichtung 

Fokusdiskurse Planungsregion Südlicher Oberrhein 

 Innenentwicklung, Verdichtung  

 Räumliche Lenkung der Siedlungsentwicklung (Eigenentwicklung, Schwerpunkte) 

 Steuerung von Gewerbe- und Einzelhandelsentwicklungt von Freiräumen 

Fokusdiskurse Planungsregion Donau-Iller 

 Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

 Steuerung von Gewerbe- und Einzelhandelsentwicklung 

 Innenentwicklung 

 Flächenneuinanspruchnahme 

Fokusdiskurse Planungsregion Oberland 

 Koordination von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

 Steuerung von Gewerbe- und Einzelhandelsentwicklung 

 Handlungsspielräume ländlicher Gemeinden 

 Innenentwicklung 
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 Erhalt von Freiräumen 
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Anmerkung: Die Interviewleitfäden wurden vor jedem Interview individuell angepasst. Nicht in jedem 
Interview wurden alle Fragen gestellt, da es Ziel war, eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzu-
stellen und, insbesondere im Hinblick auf die Publikation 2, auf einzelne «Planungsfälle» detailliert 
einzugehen. Zudem wurde in den einzelnen Fällen auf regionale Besonderheiten eingegangen. Alle 
Interviewleitfäden hier aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Daher sind die folgenden drei Leit-
fäden nach Akteurstyp aufgegliedert (PlanerIn – PolitikerIn – VertreterIn einer Interessengruppe). 

Interviewleitfaden Typ «PlanerIn»  

A. Einführung: Planungskultur und Lernprozesse 
1. Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang! 

2. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag zurzeit aus? Mit welchen Themen haben Sie aktuell zu tun? 

3. Was haben Sie in den letzten fünf bis zehn Jahren, in der Sie XXX (Position) im Kanton XXX / 
der Planungsregion XXX waren, gelernt?  

B. Akteure und Macht 
4. Wie beurteilen Sie die personelle und finanzielle Ressourcenausstattung der kantonalen Richtpla-

nung / Landes- und Regionalplanung in XXX? 

5. Wie nehmen Sie als XXX (Position) auf die Siedlungsentwicklung im Kanton XXX / in der Pla-
nungsregion XXX Einfluss und was sind Ihre Ziele? Was haben Sie bislang erreicht, was nicht?  

6. Mit welchen dieser Akteure haben Sie bei Ihren raumplanerischen Tätigkeiten zu tun und was ha-
ben Sie mit Ihnen zu tun? (Akteursliste) 

7. Wie versuchen diese Akteure, auf die Regionalplanung / kantonale Richtplanung sowie die Sied-
lungsentwicklung Einfluss zu nehmen? Wie erfolgreich sind sie dabei? (Akteursliste) 
C. Herausforderungen der Siedlungsentwicklung & planerische Steuerung 

8. Wie wird durch die Regionalplanung / kantonale Richtplanung versucht, diese Herausforderungen 
anzugehen (Liste Fokusdiskurse)? 

9. Mit welchen Instrumenten der kantonalen Richtplanung / der Regionalplanung wird versucht, die 
Herausforderungen anzugehen? Wie beurteilen Sie die Steuerungsfähigkeit dieser Instrumente?  

10. Wie funktioniert die Anwendung dieser regionalplanerischen /richtplanerischen Instrumente in der 
Praxis?  

11. Welche konkreten Beispiele auf lokaler Ebene fallen Ihnen ein, bei denen eine Steuerung der Sied-
lungsentwicklung durch die kantonale Richtplanung / Regionalplanung deutlich wurde? (Falls ein 

konkretes Beispiel genannt wurde, wurde hier in Hinblick auf Publikation 2 weiter vertieft) 

12. Welche zusätzlichen (weichen und harten) Instrumente finden Sie essentiell für eine effektive 
Steuerung der Siedlungsentwicklung? 

D. Optional bei kürzlich erfolgten Richtplan-/Regionalplan-Revisionen 
13. Wie beurteilen Sie im Nachhinein den Beteiligungsprozess bei der Revision / Änderung / Fort-

schreibung des kantonalen Richtplans / Regionalplans / Landesentwicklungsplans / Landesent-
wicklungsprogramms?  

14. Wie schätzen Sie die Akzeptanz der Regionalplanung / kantonalen Richtplanung bei den unter-
schiedlichen Gemeinden ein? Wie unterscheidet sich diese zwischen dem neuen kantonalen Richt-
plan / Regionalplan und dem alten kantonalen Richtplan / Regionalplan?  

E. Abschluss: Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit  
15. Was unterscheidet die Art, wie im Kanton XXX / in der Planungsregion XXX kantonale Richtpla-

nung / Regionalplanung gemacht wird, von anderen Kantonen / Planungsregionen?  
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16. Wie beurteilen Sie die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit der kantonalen Richtplanung / Re-
gionalplanung im Kanton XXX / der Planungsregion XXX bei der Siedlungsentwicklung?  
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Interviewleitfaden Typ «PolitikerIn»  

A. Einführung: Planungskultur und Lernprozesse 
1. Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang! Wo haben Sie in Ihrer Tätigkeit Anknüpfungspunkte 

an die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung? 

2. Was haben Sie in den letzten fünf bis zehn Jahren, in der Sie XXX (Position) im Kanton XXX / 
der Planungsregion XXX waren, in Sachen kantonale Richtplanung / Regionalplanung / Raumpla-
nung gelernt?  

B. Akteure und Macht 
3. Mit welchen dieser Akteure haben Sie bei Ihren raumplanerischen Tätigkeiten zu tun und was ha-

ben Sie mit Ihnen zu tun? (Akteursliste) 

4. Welche Organisationen, Gemeinden und Personen nehmen Ihrer Ansicht nach besonders stark auf 
die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung Einfluss? 

5. Welche Möglichkeiten haben Sie, sich einzubringen? Welche Ziele verfolgen Sie und wie erfolg-
reich sind Sie dabei? 

6. Wie ist die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung im Kanton XXX / der Pla-
nungsregion XXX Ihrer Ansicht nach akzeptiert?  

7. Die Regionalplanung / kantonale Richtplanung steht im Spannungsfeld zwischen der Notwendig-
keit überörtlicher Steuerung und Planungshoheit / Gemeindeautonomie. Wie beurteilen Sie den 
Umgang im Kanton XXX / der Planungsregion XXX mit diesem Spannungsfeld? Wie weit darf in 
Gemeindeautonomie / Planungshoheit eingegriffen werden?  

C. Herausforderungen der Siedlungsentwicklung & planerische Steuerung 
8. Welche Herausforderungen hat die Gemeinde XXX / Region XXX bei ihrer räumlichen Entwick-

lung und wie unterscheiden sich diese von anderen Gemeinden?  

9. Welche Rolle spielt die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung Ihrer Ansicht 
nach für die Steuerung der Siedlungsentwicklung und der räumlichen Entwicklung in der Ge-
meinde XXX / Region XXX?  

10. Welche lokalen Beispiele fallen Ihnen ein, bei denen die kantonale Richtplanung / Regionalpla-
nung / Landesplanung sich konkret auf die räumliche Entwicklung ausgewirkt hat? (Falls ein kon-

kretes Beispiel genannt wurde, wurde hier in Hinblick auf Publikation 2 weiter vertieft) 

11. Hätten Sie in der Vergangenheit lieber mehr oder weniger Einfluss der Landes- und Regionalpla-
nung gehabt? Bitte begründen Sie. 

12. Welche Instrumente finden Sie besonders wichtig zur Steuerung der räumlichen Entwicklung der 
Gemeinde XXX / der Region XXX? 

13. Welche zusätzlichen (weichen und harten) Instrumente finden Sie essentiell für eine effektive 
Steuerung der Siedlungsentwicklung? 

D. Optional bei kürzlich erfolgten Richtplan-/Regionalplan-Revisionen 
14. Wie beurteilen Sie im Nachhinein den Beteiligungsprozess bei der Revision / Änderung / Fort-

schreibung des kantonalen Richtplans / Regionalplans / Landesentwicklungsplans / Landesent-
wicklungsprogramms?  

E. Abschluss: Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit  
15. Was unterscheidet die Art, wie im Kanton XXX / in der Planungsregion XXX kantonale Richtpla-

nung / Regionalplanung gemacht wird, Ihrer Ansicht nach von anderen Kantonen / Planungsregio-
nen?  
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Interviewleitfaden Typ «VertreterIn einer Interessengruppe»  

A. Einführung: Planungskultur und Lernprozesse 
1. Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Werdegang! Wo haben Sie in Ihrer Tätigkeit Anknüpfungspunkte 

an die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung? 

2. Was haben Sie in den letzten fünf bis zehn Jahren, in der Sie XXX (Position) waren, in Sachen 
kantonale Richtplanung / Regionalplanung / Raumplanung gelernt?  

B. Akteure und Macht 
3. Mit welchen dieser Akteure haben Sie bei Ihren raumplanerischen Tätigkeiten zu tun und was ha-

ben Sie mit Ihnen zu tun? (Akteursliste) 

4. Welche Organisationen, Gemeinden und Personen nehmen Ihrer Ansicht nach besonders stark auf 
die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung Einfluss? 

5. Welche Möglichkeiten haben Sie, sich einzubringen? Welche Ziele verfolgen Sie und wie erfolg-
reich sind Sie dabei? 

6. Wie ist die Landes- und Regionalplanung / kantonale Richtplanung im Kanton XXX / der Pla-
nungsregion XXX Ihrer Ansicht nach akzeptiert?  

7. Die Regionalplanung / kantonale Richtplanung steht im Spannungsfeld zwischen der Notwendig-
keit überörtlicher Steuerung und Planungshoheit / Gemeindeautonomie. Wie beurteilen Sie den 
Umgang im Kanton XXX / der Planungsregion XXX mit diesem Spannungsfeld? Wie weit darf in 
Gemeindeautonomie / Planungshoheit eingegriffen werden?  

C. Herausforderungen der Siedlungsentwicklung & planerische Steuerung 
8. In wie fern ist die kantonale Richtplanung im Kanton XXX / die Landes- und Regionalplanung in 

der Planungsregion Ihrer Ansicht nach dazu in der Lage, die folgenden Herausforderungen (Liste 

Fokusdiskurse) zu meistern? 

9. Durch welche Instrumente und Maßnahmen leistet die Landes- und Regionalplanung in XXX / 
kantonale Richtplanung in XXX einen Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung? Welche 
Instrumente sind dafür weniger geeignet? 

10. Welche lokalen Beispiele fallen Ihnen ein, bei denen die kantonale Richtplanung / Regionalpla-
nung / Landesplanung sich konkret auf die räumliche Entwicklung ausgewirkt hat? (Falls ein kon-

kretes Beispiel genannt wurde, wurde hier in Hinblick auf Publikation 2 weiter vertieft) 

11. Welche zusätzlichen (weichen und harten) Instrumente finden Sie essentiell für eine effektive 
Steuerung der Siedlungsentwicklung?  

D. Abschluss: Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit  
12. Was unterscheidet die Art, wie im Kanton XXX / in der Planungsregion XXX kantonale Richtpla-

nung / Regionalplanung gemacht wird, Ihrer Ansicht nach von anderen Kantonen / Planungsregio-
nen?  

13. Wie beurteilen Sie die Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit der Regionalplanung / Landespla-
nung / kantonalen Richtplanung in der Planungsregion XXX / dem Kanton XXX? (Skala von 1 bis 
10) 
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Anhang III: Übersicht Beobachtungen 

Anlass Datum Ort Art 
Workshop Innenentwicklung 
Regionalplanung Zürcher Wein-
land 

01.02.2019 Marthalen ZH passiv, nicht-teilnehmend 

Kantonsratsitzung Kanton St. 
Gallen 

25.03.2019 Zürich passiv, nicht-teilnehmend 

Planungsausschuss-Sitzung Re-
gionalverband Südlicher Ober-
rhein 

04.04.2019 Freiburg i. Br. passiv, nicht-teilnehmend 

Planungsausschuss-Sitzung Re-
gionalverband Donau-Iller 

28.05.2019 Wolfertschwende passiv, nicht-teilnehmend 

Themenabend «Gewerbegebiete 
und regionale Steuerungs-mo-
delle der Zukunft» - Fall St. 
Gallen 

10.05.2021 Videokonferenz aktiv, teilnehmend 

 

 


